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Vorlagenummer:  VO/2025/8892-61 
Vorlageart:   Beschlussvorlage 
Öffentlichkeitsstatus:  öffentlich 
 

Bebauungsplanverfahren Nr. 220 D  
für einen Bereich zwischen Ludwigstraße, Luitpoldstraße, 

Heiliggrabstraße und Klosterstraße - "LuiOne" 
vorhabenbezogener Bebauungsplan mit 

Grünordnungsplan, 
Bebauungsplan der Innenentwicklung,  

teilweise Änderung des Bebauungsplans Nr. 220 A, des 
Baulinienplans Nr. 98 C und des Bebauungsplans 

"Einschränkung städtebaulich bedenklicher Nutzungen 
(Spielhallen)" -  

Abwägung der im Zuge der formellen Beteiligung nach § 
3 Abs. 2 und § 4 Abs. 2 BauGB eingegangenen 

Stellungnahmen - Satzungsbeschluss 
 

 
Beratungsfolge 
 

Beratungsfolge Geplante Sitzungstermine Öffentlichkeitsstatus 

Stadtrat der Stadt Bamberg (Entscheidung) 30.07.2025 Ö 
 
  

•           Bericht über die Veröffentlichung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB 
•           Bericht über die Einholung der Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger 

öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB 
•           Billigung des Durchführungsvertrags 
•           Beschluss über die Behandlung der eingegangenen Stellungnahmen 
•           Satzungsbeschluss gemäß § 10 BauGB 

  
  
  
  
  
  

Datum: 11.06.2025 
Referent:in: Thomas Beese 
Federführung: 61 Stadtplanungsamt 
Beteiligte Ämter:  
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I. Sitzungsvortrag: 
  
1. Anlass und Ziel der Planung 
  
Die Bayerische Gesellschaft für Wohneigentum Projekt Erlangen GmbH & Co. KG (BGW) plant auf 
dem ehem. EON-Gelände die Realisierung eines urbanen Stadtquartiers. Mit Schreiben vom 
18.06.2024 hat die Vorhabenträgerin einen Antrag auf Einleitung eines vorhabenbezogenen 
Bebauungsplanverfahrens gestellt, im gesamten Bauvorhaben sind elf verschiedene 
Planungsbausteine. Davon befinden sich neun Bausteine innerhalb des Geltungsbereichs des 
Bebauungsplans Nr. 220 D. Das Vorhaben „LuiOne“ sieht sowohl die Umnutzung und Aufstockung 
von Bestandsgebäuden als auch eine ergänzende Nachverdichtung mittels u.a. siebengeschossigen 
Wohngebäuden und Dienstleistungen in der Erdgeschosszone vor. Dadurch soll ein urbanes Quartier 
in der Nähe des Bahnhofs mit unterschiedlichen Nutzungen entstehen: Gewerbe, Wohnen (unter 
anderem geförderter Wohnungsbau (EOF-Wohnen)), freifinanziertes Wohnen und ein 
Apartmenthaus), soziale Nutzungen wie eine Kinderkrippe und ein Kindergarten, Gastronomie, 
gesundheitliche Nutzungen (eine Apotheke, Praxen für Physiotherapie und Logopädie), Büros sowie 
ein Kulturraum. Das Projekt orientiert sich am vorhandenen Rahmenplan 2.1a aus dem Jahr 2009 für 
das förmliche Sanierungsgebiet „Aktive Kettenbrücke – Königstraße – Bahnhof“.  
  
Der Geltungsbereich des Bebauungsplanentwurfes zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 220 D 
überplant die bisher überwiegend als Stellplatzflächen festgesetzten Bereiche des seit 1964 
rechtskräftigen Bebauungsplanes Nr. 220 A und den Baulinienplan Nr. 98 C. Für den Baustein 8, der 
sich an der Luitpoldstraße südwestlich des Hauptgebäudes Luitpoldstraße 51 (Baufeld 7), auf der Fl. 
Nr. 1399 befindet, ist ein Ersatzneubau geplant. Da dieser Baustein nicht im Geltungsbereich des 
Bebauungsplanes 220 D liegt, ist eine Genehmigung über Befreiungen vom dort rechtskräftigen 
Bebauungsplan Nr. 220 A erforderlich. Dem Bauvorhaben wurde bereits im April 2025 eine 
Baugenehmigung erteilt. Die Baufelder 9 und 10 gehören zwar zum Geltungsbereich, liegen aber in 
einem Bereich, für den bisher kein Bebauungsplan existiert. Für den Baustein 9 liegt zum Bauantrag 
bereits eine Zustimmung des Bau- und Werksenates vom April 2025 vor.  
  
2. Veröffentlichung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB und Beteiligung der Behörden und sonstigen 
Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB 
  
Gemäß dem Beschluss des Bau- und Werksenats vom 07.05.2025 (VO/2025/8719-61) wurden die 
Veröffentlichung und die Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange 
durchgeführt. Der Entwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 220 D in der Fassung vom 
07.05.2025 mit Begründung sowie der Vorhaben- und Erschließungsplan vom 07.05.2025 lagen nach 
fristgerechter Bekanntmachung in der Zeit vom 19.05.2025 bis einschließlich 20.06.2025 gemäß § 3 
Abs. 2 BauGB zur öffentlichen Einsichtnahme aus. Die Stellungsnahmen der Behörden und sonstigen 
Träger öffentlicher Belange und weiteren Organisationen und Verbände wurden gemäß § 4 Abs. 2 
BauGB eingeholt. 
  
  
3. Behandlung der Anregungen 
  
Im Rahmen der Veröffentlichung und der Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher 
Belange und weiterer Organisationen und Verbände gingen die nachfolgenden Schreiben ein: 
  

A. Öffentlichkeit 
  

Während der Veröffentlichung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB gingen zwei Schreiben von Seiten der 
Öffentlichkeit ein. 
  

B. Behörden, sonstige Träger öffentlicher Belange und weitere Verbände und 
Organisationen 

  
Stellungnahmen mit Anregungen 
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1. Amt für Brand- und Katastrophenschutz mit Schreiben vom 27.05.2025 
2. Bauordnungsamt, Abteilung Stadtarchäologie mit Schreiben vom 23.05.2025 
3. Bauordnungsamt, Abteilung Denkmalpflege mit Schreiben vom 23.05.2025 
4. Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege mit Schreiben vom 02.06.2025 
5. DB AG, Abteilung DB Immobilien mit Schreiben vom 15.05.2025 
6. Deutsche Telekom Technik GmbH mit Schreiben vom 17.06.2025 
7. Immobilienmanagement mit Schreiben vom 05.06.2025 
8. Klima- und Umweltamt mit Schreiben vom 12.06.2025 
9. Regierung von Oberfranken – Höhere Landesplanungsbehörde mit Schreiben vom 04.06.2025 
10. Stadtjugendamt Bamberg mit Schreiben vom 17.05.2025 
11. Stadtwerke Bamberg GmbH mit Schreiben vom 17.06.2025 
12. Straßenverkehrsamt mit Schreiben vom 01.07.2025 
13. Vodafone GmbH/Vodafone Deutschland GmbH mit Schreiben vom 27.06.2025 
14. Wasserwirtschaftsamt Kronach mit Schreiben vom 10.06.2025 

  
Stellungnahmen ohne Anregungen 
  

1. Amt für Digitalisierung, Breitband und Vermessung Bamberg mit Schreiben vom 19.05.2025 
2. Amt für ländliche Entwicklung Oberfranken, Bamberg mit Schreiben vom 15.05.2025 
3. Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Bamberg mit Schreiben vom 22.05.2025 
4. Deutscher Wetterdienst München mit Schreiben vom 19.05.2025 
5. Immobilien Freistaat Bayern mit Schreiben vom 19.05.2025 
6. Industrie- und Handelskammer Bayreuth mit Schreiben vom 18.06.2025 
7. Luftamt Nordbayern mit Schreiben vom 15.05.2025 
8. PLEdoc GmbH mit Schreiben vom 19.05.2025 
9. Polizeiinspektion Bamberg-Stadt mit Schreiben vom 28.05.2025 
10. Regierung von Oberfranken – Bergamt Nordbayern mit Schreiben vom 12.06.2025 
11. Regionaler Planungsverband Oberfranken-West mit Schreiben vom 16.05.2025 
12. Zentrum Welterbe Bamberg mit Schreiben vom 12.06.2025 

  
 4. Änderungen und Ergänzungen zum Entwurf des Bebauungsplans Nr. 220 D vom 07.05.2025 
  
Bedingt durch die Anregungen aus der Veröffentlichung und der Beteiligung der Behörden und 
sonstigen Träger öffentlicher Belange sowie ergeben sich Anpassungen und Ergänzungen im 
Bebauungsplan. 
  
  
  
Bebauungsplan 
  

•           Korrektur der Auflagen zum Bodendenkmal (aufgrund Doppelungen und fälschlicherweise 
aufgeführten Angaben) 

•           Klarstellung der Formulierungen zu den Höhenfestsetzungen hinsichtlich Dachaufbauten für 
technische Anlagen 

•           Redaktionelle Ergänzung des Planeinschnitts „Denkmäler“ bzgl. der Verweise auf Art. 7 Abs. 
1 BayDSchG für Bodeneingriffe 

•           Korrektur von Festsetzungen und Begründung bzgl. der richtigen Nummerierung der 
Pflanzgebote 

•           Klarstellung der Formulierungen zu § 12 BauGB unter C. 22 der Hinweise 
•           Wortkorrekturen unter Pkt. A 1.1 der Festsetzungen 
•           Geringfügige Anpassungen der Feuerwehraufstell- und Bewegungsflächen nach Abgleich mit 

den Vorhabenplänen 
  
An den Grundzügen der Planung wurde festgehalten. Die vorgenommenen Änderungen und 
Ergänzungen des Bebauungsplans sind lediglich geringfügiger und redaktioneller Art und dienen der 
Klarstellung der Festsetzungen.  
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Aufgrund der Geringfügigkeit der Änderungen und Ergänzungen kann auf eine erneute 
Veröffentlichung der Planung verzichtet werden.  
  
Der Bebauungsplan wird zum Satzungsbeschluss vorgelegt. 
  
5. Vorhaben- und Erschließungspläne sowie Gutachten 
  
Für den Bebauungsplan Nr. 220 D wurden folgende Vorhaben- und Erschließungspläne 
  

•           Masterplan 
•           Freiflächengestaltungsplan 
•           Grundrisse, Ansichten, Schnitte und Flächenübersichten der einzelnen Baukörper/Bausteine 
•           Themenpläne (Abstandsflächen, Aufstellflächen/ Rettungswege für Feuerwehr, Tiefgarage, 

Temporäre Stellplätze, Mobilität, Abfallmanagement, PV Potentialflächen, Gehölzfällungen, 
Luftreinhaltung, Flächenübersicht) 

  
sowie folgende Fachgutachten erarbeitet 
  

•           Verkehrsgutachten 
•           Mobilitätskonzept  
•           Schalltechnische Untersuchung 
•           Regenwasserbewirtschaftung 

  
 6. Durchführungsvertrag 
  
Neben dem Bebauungsplan und dem Vorhaben- und Erschließungsplan ist bei einem 
vorhabenbezogenen Bebauungsplan auch der Abschluss eines Durchführungsvertrags erforderlich. Im 
Durchführungsvertrag werden unter anderem Vereinbarungen zu Maßnahmen der Erschließung 
(Entwässerung, Stellplatznachweis etc.) und zur Freiflächengestaltung (Baumstandorte, Gestaltung der 
privaten Grünfläche inkl. Spielplatzflächen, Flachdachbegrünung etc.) sowie Regelung der 
Umsetzungsfristen getroffen. Der zwischen der Stadt und dem Vorhabenträger abgestimmte 
Durchführungsvertrag liegt den Fraktionsunterlagen bei. 
  
7. Beschlussantrag 
  
Es wird beantragt, den Durchführungsvertrag und den Vorhaben und Erschließungsplan vom 
30.07.2025 zu billigen, die Behandlung der eingegangenen Stellungnahmen in der im Sitzungsvortrag 
genannten Form zu beschließen sowie für den vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 220 D vom 
30.07.2025 mit Begründung den Satzungsbeschluss gemäß § 10 BauGB zu fassen. 
  
 
II. Beschlussvorschlag: 

1. Der Stadtrat nimmt den Bericht der Verwaltung zur Kenntnis. 
 

2. Der Stadtrat billigt den Durchführungsvertrag sowie den Vorhaben- und Erschließungsplan 
vom 30.07.2025. 
 

3. Der Stadtrat beschließt die Behandlung der von der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 2 BauGB 
eingegangenen Stellungnahmen mit den sich daraus ergebenden rechtlichen und planerischen 
Konsequenzen in der im Sitzungsvortrag genannten Form. 
 

4. Der Stadtrat beschließt die Behandlung der von den Behörden und sonstigen Trägern 
öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB eingegangenen Stellungnahmen mit den sich 
daraus ergebenden rechtlichen und planerischen Konsequenzen in der im Sitzungsvortrag 
genannten Form. 
 

5. Der Stadtrat beschließt aufgrund 
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a. des Art. 23 der Gemeindeordnung (GO) für den Freistaat Bayern (BayRS 2020- 1-1-I) in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 22. August 1998 (GVBl. S. 796) in der zuletzt 
geänderten Fassung sowie 

b. der §§ 2 Abs. 1 und 10 Abs. 1 des Baugesetzbuches (BauGB) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 03. November 2017 (BGBl. I S. 3634) in der zuletzt geänderten 
Fassung, 

c. der Artikel 6. Abs. 5 und 81 Abs. 2 der Bayerischen Bauordnung (BayBO) in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 14. August 2007 (GVBl. S. 588, BayRS 2132- 1-I) in der 
zuletzt geänderten Fassung 

 
den vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 220 D vom 30.07.2025 mit Begründung als Satzung. 
 
 
III. Finanzielle Auswirkungen 

Der unter II. empfohlene Beschlussantrag verursacht 

 X 1. Keine Kosten 
  2. Kosten in Höhe von   für die Deckung im laufenden Haushaltsjahr bzw. 

im geltenden Finanzplan gegeben ist 
  3. Kosten in Höhe von   für die keine Deckung im Haushalt gegeben ist. Im 

Rahmen der vom Antrag stellenden Amt/Referat zu bewirtschaftenden 
Mittel wird folgender Deckungsvorschlag gemacht:  

  4. Kosten in künftigen Haushaltsjahren:   Personalkosten:   Sachkosten:  
  
Falls Alternative 3. und/oder 4. vorliegt: 

In das Finanzreferat zur Stellungnahme. 

Stellungnahme des Finanzreferats: 
 
Anlage/n 
1 - Anlage 1 Tabellarische Behandlung Stellungnahmen B-Plan 220 D LuiOne v. 
30.07.2025 (öffentlich) 

 
2 - Anlage 2 Stellungnahmen Öffentlichkeit 3-2 B-Plan 220 D LuiOne v. 30.07.2025 
(nichtöffentlich) 

 
3 - Anlage 3 Stellungnahmen TÖB 4.2 B-Plan 220 D LuiOne v. 30.07.2025 (öffentlich) 

 
4 - Anlage 4 Planzeichnung + GOP B-Plan 220 D LuiOne v. 30.07.2025 (öffentlich) 

 
5 - Anlage 5 Begründung B-Plan 220 D LuiOne v. 30.07.2025 (öffentlich) 

 
6 - Anlage 6 Mobilitätskonzept B-Plan 220 D LuiOne v. 30.07.2025 (öffentlich) 

 
7 - Anlage 7 Verkehrsgutachten B-Plan 220 D LuiOne v. 30.07.2025 (öffentlich) 

 
8 - Anlage 8 schalltechnische Untersuchung B-Plan 220 D LuiOne v. 30.07.2025 
(öffentlich) 

 
9 - Anlage 9 Regenwasserbewirtschaftung B-Plan 220 D LuiOne v. 30.07.2025 
(öffentlich) 

 
10 - Anlage 10.1 BS1 VEP LuiOne v. 30.07.2025 (öffentlich) 

 
11 - Anlage 10.2 BS2 VEP LuiOne v. 30.07.2025 (öffentlich) 
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12 - Anlage 10.3 BS3 VEP LuiOne v. 30.07.2025 (öffentlich) 

 
13 - Anlage 10.4 BS4_5 VEP LuiOne v. 30.07.2025 (öffentlich) 

 
14 - Anlage 10.5 BS6 VEP LuiOne v. 30.07.2025 (öffentlich) 

 
15 - Anlage 10.6 BS7 VEP LuiOne v. 30.07.2025 (öffentlich) 

 
16 - Anlage 10.7 BS9 VEP LuiOne v. 30.07.2025 (öffentlich) 

 
17 - Anlage 10.8 BS10 VEP LuiOne v. 30.07.2025 (öffentlich) 

 
18 - Anlage 10.9 Abfallmanagement VEP LuiOne v. 30.07.2025 (öffentlich) 

 
19 - Anlage 10.10 Abstandsflaechen VEP LuiOne v. 30.07.2025 (öffentlich) 

 
20 - Anlage 10.11 Aufstellflaechen_Rettungswege Feuerwehr VEP LuiOne v. 
30.07.2025 (öffentlich) 

 
21 - Anlage 10.12 Aussenanlagengestaltungsplan VEP LuiOne v. 30.07.2025 
(öffentlich) 

 
22 - Anlage 10.13 Broschuere VEP LuiOne v. 30.07.2025 (öffentlich) 

 
23 - Anlage 10.14 Flaechen und Kennzahlen VEP LuiOne v. 30.07.2025 (öffentlich) 

 
24 - Anlage 10.15 Flaechenuebersicht Stellplatzrechnung VEP LuiOne v. 30.07.2025 
(öffentlich) 

 
25 - Anlage 10.16 Gehoelzfaellungen VEP LuiOne v. 30.07.2025 (öffentlich) 

 
26 - Anlage 10.17 Geltungsbereich_Bausteine VEP LuiOne v. 30.07.2025 (öffentlich) 

 
27 - Anlage 10.18 Luftreinhaltung VEP LuiOne v. 30.07.2025 (öffentlich) 

 
28 - Anlage 10.19 Masterplan VEP LuiOne v. 30.07.2025 (öffentlich) 

 
29 - Anlage 10.20 Mobilitaet VEP LuiOne v. 30.07.2025 (öffentlich) 

 
30 - Anlage 10.21 PV Potentialflaechen VEP LuiOne v. 30.07.2025 (öffentlich) 

 
31 - Anlage 10.22 Quartiersschnitt VEP LuiOne v. 30.07.2025 (öffentlich) 

 
32 - Anlage 10.23 Temporaere Stellplaetze VEP LuiOne v. 30.07.2025 (öffentlich) 

 
33 - Anlage 10.24 Tiefgarage VEP LuiOne v. 30.07.2025 (öffentlich) 

 
34 - Anlage 11 Durchführungsvertrag B-Plan 220 D LuiOne v. 30.07.2025 
(nichtöffentlich) 

 
35 - Anlage 12 B-Plan 220 D Berichtigung FNP v. 30.07.2025 (öffentlich) 

 
36 - Anlage 13 B-Plan 220 D Berichtigung LSP v. 30.07.2025 (öffentlich) 
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Verteiler: 
 
[Dokumentende] 



    
     
Bebauungsplanverfahren Nr. 220D - Bereich zwischen Ludwigstraße, Luitpoldstraße, Heiliggrabstraße und Klosterstraße - "LuiOne"  
30.07.2025 

Bebauungsplanverfahren Nr. 220D   

Bereich zwischen Ludwigstraße, Luitpoldstraße, Heiliggrabstraße und Klosterstraße  

- "LuiOne"  

 

Übersicht der eingegangenen Stellungnahmen 

 
Auftrag zur Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 2 BauGB  

(Beteiligungszeitraum 19.05.2025 – 20.06.2025) 

 

Auftrag zur Unterrichtung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB  

(Beteiligungszeitraum 19.05.2025– 20.06.2025) 
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A. Öffentlichkeit 

 

A.1. Schreiben 1  x   S. 1 

A.2. Schreiben 2  x   S. 2 

 

B. Behörden, sonstige Träger öffentlicher Belange und andere Interessensverbände 

(alle im Verfahrensschritt Beteiligten) 

 

 ADFC Bamberg     

 Allgemeiner Deutscher Fahrrad-Club e.V.     

 Amt für Bildung, Schulen und Sport     

B.1 Amt für Brand- und Katastrophenschutz x   S. 4 

B.0 Amt für Digitalisierung, Breitband und Vermessung Bamberg  x  S. 36 

B.0 Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Bamberg  x  S. 36 

 Amt für Inklusion     

B.0 Amt für Ländliche Entwicklung  x  S. 36 

 Amt für Verkehrsplanung     

B.0 Amt für Wirtschaft  x  S. 36 

B.2 Bamberg Service  x   S. 7 

 Bauordnungsamt      

B.3+4 Bauordnungsamt - Abteilung Denkmalpflege x   S. 9 

B.5 Bayer. Landesamt für Denkmalpflege x   S. 10 

 Bayernwerk Netz GmbH     

 Behindertenbeauftragte bei der Stadt Bamberg     

 Beirat für Menschen mit Behinderung     

 Bereich Soziales     

 Bund Naturschutz     

 Bundesnetzagentur     

 Bürgerverein II. Distrikt Gangolf     

 Clavius Gymnasium     

 CSG GmbH, Key Account Deutsche Post DHL Group     
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B.6 DB AG - DB Immobilien x   S. 16 

B.7 Deutsche Telekom Technik GmbH x   S. 20 

 Deutsche Telekom AG     

 Deutsche Verkehrswacht     

B.0 Deutscher Wetterdienst  x  S. 36 

 Eichendorff Gymnasium     

 Erlöserschule     

 Erster Bamberger Automobil Club im ADAC     

 Fachbereich 6 A - Baurecht     

 Fachbereich 6 A - Erschließungsangelegenheiten     

 Familienbeirat     

 Franz-Ludwig-Gymnasium     

 Gangolfschule     

 Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Bamberg     

 Graf-Stauffenberg-Realschule     

 Handwerkskammer für Oberfranken     

 Haus & Grund Bamberg e.V.     

B.0 Immobilien Freistaat Bayern  x  S. 36 

B.8 Immobilienmanagement x   S. 22 

 Immobilienmanagement - SG Grundstücksverkehr     

B.0 Industrie- und Handelskammer  x  S. 36 

 Kabel Bayern GmbH & Co.KG     

 Kämmereiamt - SG Haushalt     

B.9 Klima- und Umweltamt x   S. 22 

 Kreishandwerkerschaft     

 Kulturamt     

 Landesverband für Vogelschutz     

 Landratsamt Bamberg     

 Landratsamt Bamberg - Abt. Gesundheitswesen     

B.0 Luftamt Nordbayern  x  S. 36 

 Maria-Ward-Gymnasium     

 Ordnungsamt     

B.0 PLEdoc GmbH  x  S. 36 

B.0 Polizeiinspektion Bamberg Stadt  x  S. 36 

 Radverkehrsbeauftragte     

B.10 Regierung von Oberfranken - Höhere Landesplanungsbehörde x   S. 25 

B.0 Regierung von Oberfranken - Bergamt Nordbayern  x  S. 36 

 Regierung von Oberfranken - Sachgebiet 24     

 Regierung von Oberfranken - Städtebauförderung     

B.0 Regionaler Planungsverband  x  S. 36 

 Schutzgemeinschaft Alt-Bamberg e.V.     

 Seniorenbeauftragte     

 Staatliches Bauamt – Fachbereich Straßenbau     
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 Stadtbau GmbH Bamberg     

 Stadtheimatpfleger/in     

B.11 Stadtjugendamt Bamberg x   S. 26 

 Stadtjugendring Bamberg     

 Stadtplanungsamt / Flächennutzungsplanung      

 Stadtplanungsamt / Stadtsanierung      

B.12 Stadtwerke Bamberg GmbH x   S. 27 

 Stadtwerke Bamberg - Verkehrs- und Park GmbH     

 Stadtwerke Bamberg - Wärme- und Energieerzeugungs-GmbH     

B.13 Straßenverkehrsamt x   S. 30 

 Telefónica Germany GmbH & Co. OHG     

 VCD - Verkehrsclub Deutschland - Kreisverband Bamberg     

B.14 Vodafone GmbH / Vodafone Deutschland GmbH x   S. 31 

B.15 Wasserwirtschaftsamt Kronach x   S. 33 

B.0 Zentrum Welterbe Bamberg  x  S. 36 

 Zweckverband f. Rettungsdienst und Feuerwehralarmierung Bam-

berg/Forchheim 
   

 

 Zweckverband Müllheizkraftwerk     
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Tabellarische Behandlung der eingegangenen Stellungnahmen 

 

Bebauungsplanverfahren Nr. 220D - "LuiOne" 

 

Nr.  Schreiben v. Stellungnahme Behandlungsvorschlag 

A. Öffentlichkeit 

Stellungnahmen mit Anregungen/ Hinweisen 

A.1. Schreiben 1 
 

30.01.2025 Wir, die ETG xxxx und die Mieter im Anwesen Bamberg, Luitpoldstr. 49 
haben bezüglich des neu entstehenden Kindergarten, 
 

Bamberg, Luitpoldstr. 51 erhebliche Bedenken. 
 

Da sich der Kindergarten direkt an der Grundstücksgrenze befinden soll, 
könnte es zu einer erheblichen Lärmbelästigung für die Anwohner kom-
men. Wir bitten dies zu berücksichtigen. 
 
 
 
 
 

- Kenntnisnahme; in Anlehnung an die gültige Gesetz-
gebung der Bayerischen Staatsregierung von August 
2011 (GVBl. S. 304) ist der Lärm von Kindern grund-
sätzliche als sozial angemessen hinzunehmen. 

 Von daher stellt Kinderlärm keine Belastung dar, 
sondern gehört zum sozialen Leben dazu. Dies wird 
durch die gültige Rechtslage widergespiegelt. 

 Zusätzlich wird darauf hingewiesen, dass aufgrund 
der üblichen Öffnungszeiten der Kindertagesstätte 
zudem keine Emissionen im besonders schutzwürdi-
gen Nachtzeitraum (22 bis 6 Uhr) entstehen. 

 Auch die tagsüber relevanten Ruhezeiträume am 
Sonntag oder an Feiertagen sind von möglichen 
Emissionen nicht betroffen.  
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Nr.  Schreiben v. Stellungnahme Behandlungsvorschlag 

A.2. Schreiben 2 
 

15.06.2025 Im Rahmen der zweiten Offenlage geben wir als betroffene Nachbarn 
des Grundstücks 1381, Ludwigstraße 31a) folgende Stellungnahme ab. 
 
Unsere erste Stellungnahme im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung 
wurde von der Stadtverwaltung aufgenommen und im Werkssenat be-
reits behandelt. Die daraus resultierende Stellungnahme der Verwaltung, 
der Nachbar möge eine Bebauung mit uns abstimmen, ist sehr unkonk-
ret. 
 
Um den rechtlichen Rahmen für eine künftign Bebauung auf dem Grund-
stück 1381 zu konkretisieren, regen wir an, mit einer punktuellen Ände-
rung den Bebauungsplan für den Bereich zwischen Ludwigstraße, Luit-
poldstraße und Klosterstraße - „Luiüne" zu ergänzen 
 
Der Werksausschuss möge die Verwaltung beauftragen, ein solches 
Verfahren in die Wege zu leiten. 
 
Die Entwicklungsmöglichkeiten sind auf dem beigefügten Rahmenplan 
und der Zeichnung aus unserer Machbarkeitsstudie zu entnehmen. 
 

 

 
 

- Kenntnisnahme; mögliche künftige Maßnahmen auf 
dem Grundstück Fl. Nr. 1381 erfolgen außerhalb des 
Geltungsbereiches des Vorhabenbezogenen Bebau-
ungsplanes und sind somit nicht Verfahrensgegen-
stand. 

 Inwiefern die Verwaltung den Rahmen für ein Bau-
recht auf dem Nachbargrundstück setzt, ist im vorlie-
genden Verfahren nicht zu beantworten, sondern 
vielmehr gesondert zu betrachten. 

 Ebenso ist die Beauftragung der Verwaltung durch 
den Bau- und Werksenat, im Rahmen einer Stellung-
nahme in einem Abwägungsprozess, hinsichtlich ei-
nes Grundstücks außerhalb des Geltungsbereichs, 
nicht üblich bzw. nicht wesentlich und demzufolge 
formell anders zu organisieren. Seitens der Vorha-
benträgerin wird eine Weiterentwicklung auf dem 
Grundstück grundsätzlich sehr begrüßt. 
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Nr.  Schreiben v. Stellungnahme Behandlungsvorschlag 
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Nr.  Schreiben v. Stellungnahme Behandlungsvorschlag 

 

B. Behörden, sonstige Träger öffentlicher Belange und andere Interessensverbände 

 

Stellungnahmen mit Anregungen/Hinweisen 

B.1. Amt für Brand- und 

Katastrophenschutz 

27.05.2025 Aus der Sicht der Brandschutzdienststelle der Stadt Bamberg (Amt 37 
Brand- und Katastrophenschutz) wird zum o.g. Beteiligungsverfahren wie 
folgt Stellung genommen:  
 

Sollten für bauliche Anlagen Brandmeldeanlagen notwendig sein, so sind 
diese nach den technischen Anschlussbedingungen für die Errichtung 
und Betrieb von Brandmeldeanlagen der Brandschutzdienststelle zu er-
richten.  
Hinweise und Formulare finden Sie unter den folgendem Link:  
https://www.feuerwehr-bamberg.de/brandschutzdienststelle/brandmel-
deanlage  
 

Die Zufahrt zu jedem, im Gültigkeitsbereich o.g. Bauleitplanung zu errich-
tenden Objekt, muss gemäß Art. 5 BayBO und der Richtlinie über Flä-
chen für die Feuerwehr auf Grundstücken erstellt werden und für die Feu-
erwehr jederzeit gewährleistet sein. Es ist sicherzustellen, dass für jedes 
Objekt sog. Bewegungsflächen für die Feuerwehr vorhanden sind und 
freigehalten werden. Die öffentlichen Verkehrsflächen sind so anzulegen, 
dass sie hinsichtlich der Fahrbahnbreite, Kurvenradien usw. mit den 
Fahrzeugen der Feuerwehr jederzeit und ungehindert befahren werden 
können. Die Tragfähigkeit muss dazu für Fahrzeuge bis 16 t Gesamtge-
wicht (Achslast 10 t) ausgelegt sein.  
Im Baustein 10 ist eine Feuerwehrzufahrt über die Heiliggrabstraße auf-
grund der geringen Tordurchfahrtshöhe nicht möglich.  
Grundsätzlich ist die Richtlinie über Flächen für die Feuerwehr auf 
Grundstücken, Art.3 und Art. 5 BayBO zu beachten. Es muss gewähr-
leistet sein, dass Gebäude ganz oder mit Teilen in einem Abstand von 
höchstens 50 m von den öffentlichen Verkehrsflächen aus erreichbar 
sind. Bei Sackgassen/Stichstraßen von über 50 m Länge ist darauf zu 
achten, dass am Ende sog. Wendehammer erstellt werden und auch für 
Feuerwehrfahrzeuge benutzbar sind. Zur ungehinderten Benutzung ist 
ein Wendeplatzdurchmesser von mindestens 18 m, für Feuerwehreins-
ätze mit einer Drehleiter DLA (K) 23/12 ein Durchmesser von mindestens 
21 m erforderlich. Gegebenenfalls sind Verkehrsbeschränkungen(Halte-
verbote) aufzustellen. 
 

 
 
 
 

- Kenntnisnahme 
 
 
 
 
 
 
 

- Kenntnisnahme; alle Abstimmungen inklusive erfor-
derlicher Nachweise erfolgten im Rahmen der Pla-
nungen; die erforderlichen Zufahrtsbereiche und Be-
wegungsflächen können dem Themenplan Feuer-
wehr entnommen werden und sind im Bebauungs-
plan anhand entsprechender Hinweise hinsichtlich 
einer verkehrsrechtlichen Zufahrt enthalten. Die Be-
lange der Feurwehr sind in der StVO sowie in den 
"(Muster)-Richtlinien über Flächen für die Feuer-
wehr“ geregelt. Alle weiteren Abstimmungen erfol-
gen im Rahmen der Baumaßnahmen. 

 Öffentliche Verkehrsflächen inkl. Stichstraßen und 
Wendeanlagen sind im Plangebiet nicht vorgesehen. 

 Die nicht mögliche Durchfahrt für die Feuerwehr bei 
Baustein 10 ist bekannt und wurde berücksichtigt; 
eine Durchfahrt für Rettungswege und Aufstellflä-
chen ist nicht vorgesehen. Verwiesen wird nochmals 
auf den Themenplan Feuerwehr. 

 Insgesamt wird ein ungehinderter Zugang der Feuer-
wehr wird im Rahmen der Ausführungsplanung be-
achtet und wird im Rahmen der Bauausführung ge-
währleistet. 

 
 
 
 

https://www.feuerwehr-bamberg.de/brandschutzdienststelle/brandmeldeanlage
https://www.feuerwehr-bamberg.de/brandschutzdienststelle/brandmeldeanlage
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Handelt es sich um ein Baugebiet mit einer Vielzahl an Wohngebäuden, 
Objekt mit besonderer Art und Nutzung, mehreren Zufahrten, mit Auf-
stell- und Bewegungsflächen für die Feuerwehr, so sind in Absprache mit 
der Brandschutzdienststelle Lageplanschilder für eine schnelle Orientie-
rung der Einsatzkräfte anzubringen.  
https://www.feuerwehr-bamberg.de/images/Dokumente/Brandschutz-
dienststelle/Merkblatt_Ausf%C3%BChrung_von_Lageplanschildern.pdf 
 

Jede Nutzungseinheit mit Aufenthaltsräumen, wie Wohnungen, Praxen, 
Betriebs- und Arbeitsstätten, muss in jedem Geschoss über mindestens 
zwei voneinander unabhängige Rettungswege verfügen. Generell bei 
Objekten, unabhängig ihrer besonderen Art und Nutzung, ist in der jewei-
ligen Nutzungseinheit bei der mehr als 10 Personen im Gefahrfall zu ret-
ten sind, grundsätzlich der 1. und 2. Flucht-/Rettungsweg baulich sicher-
zustellen. Bei baulichen Anlagen und einer Bauhöhe unterhalb der Hoch-
hausgrenze (max. 22m OKFFB) kann der zweite Rettungsweg auch über 
Leitern der Feuerwehr sichergestellt werden, (max. bis 10 Personen pro 
Nutzungseinheit), wenn die Feuerwehr über das erforderliche Rettungs-
gerät (z.B. Drehleiter o.ä.) verfügt und hierfür FW- Zufahrten und Aufstell-
flächen nach Art. 5 BayBO vorhanden sind sowie die Belange der Richt-
linie über Flächen für die Feuerwehr in Bayern im Einvernehmen mit der 
DIN 14090 erfüllt werden. Jede Nutzungseinheit muss mindestens 1 
Fenster aufweisen (zur Aufstellfläche weisend), dass den Vorgaben des 
Art.35 BayBO entspricht. Sofern innerhalb der Hilfsfrist von 10 Minuten 
der zweite Rettungsweg über entsprechend ausreichende Leitern der 
Feuerwehr nicht sichergestellt werden kann, sind zwei voneinander un-
abhängige bauliche Rettungswege (notwendige Treppen/Treppen-
räume) erforderlich. Bei Aufenthaltsräumen im Dachgeschoss (Objekte 
ohne besondere Art und Nutzung) müssen die notwendigen Fenster mit 
Leitern der Feuerwehr direkt anleiterbar sein (zweiter Rettungsweg) und 
den Anforderungen der Art.5 und Art.35 BayBO entsprechen.  
 

Werden im Plangebiet Gebäude der Gebäudeklasse 4 oder andere Ob-
jekte mit einer Gebäudehöhe von > 13m errichtet sind trockene Steiglei-
tungen im Gebäude zu installieren. Im Außenbereich sind Bewegungs-
flächen (7m x 12m) für Löschfahrzeuge der Feuerwehr herzustellen. In 
einer Entfernung von max. 75m ist ein Überflurhydrant vorzusehen.  
Es ist zu beachten, dass sich zwischen anzuleiternden Außenwänden 
und den Aufstellflächen keine für den Einsatz von Rettungsgeräten der 
Feuerwehr (vierteilige Steckleiter, Drehleiter) erschwerende Hindernisse 
wie bauliche Anlagen oder Bäume befinden.  
 

Der Löschwasserbedarf ist nach dem in Bayern üblichen Ermittlungs- 
und Richtwertverfahren festzustellen und ggf. durch den Ausbau der ab-
hängigen Löschwasserversorgung (Hydranten-Netz) entsprechend nach 
den Technischen Regeln des Deutschen Vereins des Gas- und Wasser-
faches e.V. (DVGW)W 405 und / oder der unabhängigen Wasserversor-
gung (z.B. unterirdische Löschwasserbehälter nach DIN 14230) zu si-

 
 
 
 
 
 
 
 
- Kenntnisnahme; die übrigen Auflagen werden be-

achtet und im Rahmen der Ausführungsplanung ent-
sprechend umgesetzt. Insbesondere werden hierbei 
die Regelungen zum zweiten Rettungsweg berück-
sichtigt.  

 Hinsichtlich einer gesicherten Löschwasserversor-
gung sind für alle geplanten Gebäude Hydranten 
(inkl. zwei Unterflurhydranten) vorgesehen.  

 Weitere Abstimmungen erfolgen im Rahmen der 
Bauausführungen, auch betreffend trockener Stei-
gleitungen. 

 Verwiesen wird hierbei auf die zuletzt vorgenomme-
nen Abstimmungen mit dem Amt für Brand- und Ka-
tastrophenschutz sowie dem Prüfsachverständigen 
Brandschutz. Die baulichen Erfordernisse, für wel-
che es eine Rechtsgrundlage gibt, werden erfüllt. 

 
 
 
 

https://www.feuerwehr-bamberg.de/images/Dokumente/Brandschutzdienststelle/Merkblatt_Ausf%C3%BChrung_von_Lageplanschildern.pdf
https://www.feuerwehr-bamberg.de/images/Dokumente/Brandschutzdienststelle/Merkblatt_Ausf%C3%BChrung_von_Lageplanschildern.pdf
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chern. Bezüglich der planerisch vorzuhaltenden Volumenströme in Ab-
hängigkeit der baulichen Nutzung könne dabei Tabelle 1 des Arbeits-
blatts W 405 des DVGW als Orientierung dienen. Sollte bei einem Objekt 
wegen der Art oder Nutzung mehr Löschwasser benötigt werden als von 
der Stadtwerken Bamberg durch das öffentliche Trinkwasser- Löschwas-
sernetz zur Verfügung gestellt werden kann, so ist zu prüfen, ob die Dif-
ferenzmenge des fehlenden Löschwassers alleinig durch den Objektbe-
treiber auf seinem eigenen Gelände sichergestellt werden muss oder die 
Kommune selbst zuständig ist. Ein entsprechender Löschwassernach-
weis ist bei den Stadtwerken Bamberg einzuholen. Die notwendige 
Löschwassermenge müsse aus Hydranten zu entnehmen sein, von de-
nen sich mindestens einer in max. 75m Entfernung zum Eingangsbereich 
des Gebäudes befinden müsste. 
 
Die Abstände zwischen den Hydranten / Löschwasserbehälter dürfen 
maximal 150 Meter nicht überschreiten. Es sind vorzugsweise Über-
flurhydranten nach DIN 3222 mit mindestens 2 B-Druckabgängen vorzu-
sehen.  
 

Die Abstände zwischen Gebäuden und Hochspannungsleitungen müs-
sen nach den Vorschriften des Verbandes Deutscher Elektrotechniker 
VDE 0132 eingehalten werden.  
 

Die Brandschutzdienststelle ist generell bei geregelten und ungeregelten 
Sonderbauten z.B. der Ansiedlung von Industrie- und Gewerbebetrieben 
sowie anderer besonderer Einrichtungen (z.B. Verwender von Radioiso-
topen, Gentechnik o.ä.), die auf Grund der Betriebsgröße und -art und / 
oder der gelagerten, hergestellten oder zu verarbeitenden Stoffe (z.B. 
radioaktive Stoffe, Säuren, Laugen, brennbare Flüssigkeiten, aggressive 
Gase etc.) einen besonderen Gefahrenschwerpunkt bilden, rechtzeitig zu 
hören und entsprechend auszurüsten. Es wird vorausgesetzt, dass bei 
der Erstellung von Gebäuden, beim Umbau von Gebäuden sowie bei der 
Sanierung von Gebäuden grundsätzlich die BayBO sowie die einschlägi-
gen öffentlich-rechtlichen und technischen Bestimmungen beachtet und 
eingehalten werden. 
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B.2. Bamberg Service 20.06.2025 Bamberg Service wurde mit Schreiben vorn 15.05.2025 der Bebauungs-
plan mit dem Planstand vorn 07.05.2025 (Entwurf) zur Stellungnahme 
bezüglich Entwässerung, Entsorgung, Straßenbaulast und Grünanlagen 
übergeben. 
 
Entwässerung 
 
Die Stellungnahme vom 05.02.2025 behält auch im Rahmen der Beteili-
gung der Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB weiterhin 
ihre Gültigkeit. 
 
Stellungnahme Entwässerung vom 05.02.2025 
Die Entwässerung ist über die Begründung des B-Plan unter Nr. 4 gere-
gelt. Diesen Ausführungen wird zugestimmt und sind entsprechend aus-
zuführen. 
 

Bei einer eventuellen gedrosselten Ableitung von Niederschlagswassers 
ist ein Anschluss an die Luitpoldstraße dem einer in die Heiliggrabstraße 
aufgrund der Hydraulik vorzuziehen. 
 

Für die Baumaßnahme sind entsprechende EWS-Verfahren nach der 
Entwässerungssatzung der Stadt Bamberg erforderlich. In diesen Ver-
fahren werden die zukünftigen Einleitungsstellen und deren zulässige 
Einleitungsmenge in die öffentliche Kanalisation abgestimmt. 
 
 
Entsorgung 
Das in den Planunterlagen genannte Gebiet ist bisher an die städtische 
Müllabfuhr angeschlossen. 
 

Eine Befahrung des Quartiers (privates Gelände) durch die Müllfahr-
zeuge der Abteilung Entsorgung findet künftig nicht mehr statt. Demnach 
findet die Abholung aller Müllbehälter im öffentlichen Raum (Abfallma-
nagement V2) über die Ludwigstraße und Luitpoldstraße statt. 
 
Zusätzlich verweisen wir hierbei nochmals auf die allgemeinen Vorgaben 
für die Müllentsorgung durch Bamberg Service und dem Merkblatt Müll-
behälterstellplätze im Voll- und Teilservice und die Kriterien zur Befah-
rung und Privatflächen, die dieser Stellungnahme beiliegen. 
 
 
Verkehrliche Erschließung/ Straßenbau 
Die Stellungnahme vom 05.02.2025 behält auch im Rahmen der Beteili-
gung der Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB weiterhin 
ihre Gültigkeit. 
 
Stellungnahme SuB vom 05.02.2025 
Das Plangebiet ist über Ludwigstraße, Luitpoldstraße und Heilig-
grabstraße an das bestehende Wegenetz angebunden und erschlossen. 
 

 
 
 
 

 
- Kenntnisnahme; die Beschlussfassung vom 

07.05.2025 gilt weiterhin; alle dargestellten Sachver-
halte wurden ausreichend behandelt und abgewo-
gen.  

 Ein Konzept zur Niederschlagswasserentsorgung 
und -bewirtschaftung wurde erstellt. Insgesamt 
konnte dabei die Versickerung auf den eigenen 
Grundstücken nachgewiesen werden. Nähere Aus-
führungen hierzu werden sich in den Planunterlagen 
des anstehenden Verfahrensschrittes wiederfinden.  

 Die Hinweise zur Ableitung werden zur Kenntnis ge-
nommen und berücksichtigt. Das Konzept wurde mit 
dem Bamberg Service, Abteilung Entwässerung, ab-
gestimmt. Im weiteren Verfahren werden obligato-
risch für jeden Baustein die entsprechenden EWS-
Verfahren berücksichtigt bzw. durchgeführt. 

 
 
 
 
- Kenntnisnahme mit Verweis auf die intensiven Ab-

stimmungen mit dem BS im Rahmen des letzten Ver-
fahrensschrittes; die aktuellen Themenpläne zur 
Müllentsorgung sowie die Planunterlagen werden 
dennoch weiterhin beide Varianten abilden, da eine 
generelle Befahrung des Plangebietes aufgrund des 
dynamischen Umfeldes, das in den nächsten Jahren 
zu erwarten ist, nicht ausgeschlossen werden kann. 

 Im Bebauungsplan wird somit die Festsetzung eines 
Geh- und Fahrrechtes zugunsten des Bamberg Ser-
vice aufrecht erhalten, damit eine mögliche Fahrstre-
cke weiterhin gesichert wird. 

 
 
 
- Kenntnisnahme; die Beschlussfassung vom 

07.05.2025 gilt weiterhin; alle dargestellten Sachver-
halte wurden ausreichend behandelt und abgewo-
gen.  

 
- Kenntnisnahme; es wird auf die ausgewiesenen 

Geh- und Fahrrechte hingewiesen. 
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Die Binnenerschließung des Plangebietes ist für die öffentliche Erschlie-
ßung nicht erforderlich.  
Der Unterhalt der im Plangebiet liegenden Verkehrsflächen verbleibt bei 
der Vorhabenträgerin. 
 

Die Vorhabenträgerin trägt die Kosten für den Bau oder ggf. Umbau der 
öffentlichen Verkehrsflächen. Hierzu zählt auch der Bau benötigter, die 
bauliche Ertüchtigung bestehender und der Rückbau nicht mehr benötig-
ter Gehwegüberfahrten. Neue Gehwegüberfahrten sind beim Straßen-
baulastträger zu beantragen. Des Weiteren kommt die Vorhabenträgerin 
für Schäden an den an das Baugrundstück angrenzenden öffentlichen 
Gehwegen, Grünstreifen und Straßen, die durch ihr Bauvorhaben verur-
sacht werden auf. 
 

Sollten zusätzliche Maßnahmen (Beschilderung, Straßenbeleuchtung, 
Markierung von Sperrflächen oder Parkplätzen und Grenzwinkel) auch 
auf bereits öffentlichen Verkehrsflächen ursächlich aufgrund der Durch-
führung des Bauvorhabens vorläufig oder endgültig erforderlich werden, 
so sind auch diese von der Vorhabenträgerin zu beantragen und die Kos-
ten dafür von ihr zu tragen. Feuerwehrzufahrten sind entsprechend zu 
beschildern und dauerhaft zu unterhalten. 
 

Zu den Anschlüssen an Ludwigstraße und Luitpoldstraße sind insbeson-
dere die folgenden Ausführungen zu beachten. 
 
Anschluss Ludwigstraße: 
Die geplante Zufahrt befindet sich im Bereich der heutigen Bushaltestelle 
„Bahnhof/Ludwigstraße". Die Vorhabenträgerin verpflichtet sich, eine all-
gemeinverträgliche Lösung hinsichtlich der Lage der Bushaltestelle in 
Zusammenarbeit mit der Stadt Bamberg und den Verkehrsbetrieben der 
Stadtwerke Bamberg zu erarbeiten. Bei einer evtl. Neuerrichtung der 
Bushaltestelle sind die Belange der Barrierefreiheit (Busborde, taktile 
Elemente) zu berücksichtigen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anschluss Luitpoldstraße: 
Die geplante Zufahrt ist bereits heute existent. Es ist zu beachten, dass 
es im Bereich der Zufahrt Überlegungen zur Errichtung von Bushaltestel-
len gibt. S. hierzu folgender Planausschnitt: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

- Kenntnisnahme; mittlerweile wurde das Grundstück 
Luitpoldstr. 55 / Ludwigstr. 27 und die dortige Be-
standszufahrt in die Planungen integriert. Eine neue, 
zusätzliche Einfahrt wird somit nicht geschaffen. Zu-
dem ist davon auszugehen, dass die Bestandszu-
fahrt zukünftig weniger stark genutzt wird als jetzt, da 
sie den Planungen entsprechend zukünftig weit we-
niger Parkplätze erschließt als bislang (ca. 12 Stell-
plätze + 4 Carsharing-Stellplätze statt bisher 40). Zu-
dem wird die Zufahrt auf bestimmte Nutzungen be-
grenzt. Desweiteren soll, durch eine entsprechende 
Beschilderung, eine Einfahrt zukünftig nur noch aus 
nordwestlicher Richtung und eine Ausfahrt nur in 
südöstliche Richtung ermöglicht werden. Es wird auf 
die noch ausführlicheren Schilderungen im fortge-
schriebenen Verkehrsgutachten verwiesen. 

 
- Kenntnisnahme; die temporären Bushaltestellen und 

die ursprünglich vorgesehenen Anfahrten aus dem 
nicht realisierten Bus-Ausbaukonzept 08/2024 wur-
den im fortgeschriebenen Verkehrsgutachten be-
rücksichtigt und bewertet sowie entsprechende Vor-
schläge zu einer Entschärfung der Verkehrssituation 
formuliert. 
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Perspektivisch ist davon auszugehen, dass diese nach den Belangen der 
Barrierefreiheit mit Busborden und taktilen Elementen ausgebaut wer-
den. 
 
Grünanlagen und Friedhöfe 
Die Stellungnahme seitens der Grünanlagen wird separat und direkt an 
das Stadtplanungsamt übermittelt. 
 

 Im Verkehrsgutachten wird die verkehrliche Situation 
im Ein- und Ausfahrtsbereich der Luitpoldstraße so 
bewertet, dass eine deutliche Verschärfung der Situ-
ation oder gar Überschreitung der Kapazität durch 
das Vorhaben LUI ONE nicht zu erwarten ist. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
- Kenntnisnahme 
 

 

 

B.3. Bauordnungsamt / 

Abt. Denkmalpflege - 

Stadtarchäologie 

23.05.2025 Grundsätzlich werden die Belange der Bodendenkmalpflege durch die 
Planung ausreichend berücksichtigt.  
 
Punkt 1.3 in Abschnitt B (Nachrichtliche Übernahmen) und Punkt 16 in 
Abschnitt C (Hinweise) des Plans bedürfen jedoch noch einer inhaltlichen 
Korrektur, da hier Dopplungen und teils auch falsche Angaben (die ganz 
offensichtlich aus einer anderen Planung kopiert wurden) vorliegen.  
Konkret sind unter Abschnitt B, Punkt 1.3 die Absätze 2–4 (von „Alle mit 
der Durchführung des Projekts…“ bis einschließlich „...auf dem südlichen 
Grundstück Fl. Nr. 763 wird hingewiesen.“) zu streichen. 
 
 

- Kenntnisnahme; die Planunterlagen werden dahin-
gehend redaktionell überarbeitet. 

 

 

 

B.4. Bauordnungsamt / 

Denkmalpflege 

23.05.2025 Ziel der Planung ist die Schaffung der planungsrechtlichen Vorrausetzun-
gen für die Entwicklung und Nachverdichtung des ehern. BON-Geländes. 
Hierzu ist die Ausweisung eines Urbanen Quartiers vorgesehen, in dem 
neben Umnutzung und Aufstockung von Bestandsgebäuden die Auswei-
sung mehrerer Baurechtsrahmen für eine bis zu 7-geschossige Neube-
bauung in Form von höhengestaffelten Punkthäusern mit Flachdächern 
im Inneren des Quartiers geplant sind. Die Baulücke in der Heilig-
grabstraße soll mit einem Satteldachgebäude Gebäude (III+D) geschlos-
sen werden. Als Nutzungen sind Gewerbe, Wohnungen, Kinderkrippe, 

- Kenntnisnahme; die Formulierung unter Pkt. 2.4 der 
Verbindlichen Festsetzungen wird im Rahmen einer 
redaktionellen Klarstellung angepasst:  

 Die Zulässigkeit für die Dachaufbauten im MU gilt für 
die punktuelle Unterbringung von technisch notwen-
digen Anlagen. Die Oberkante dieser technischen 
Anlagen darf dabei maximal 3,00 m über Oberkante 
Attika Dachflächen-Niveau liegen und sind mindes-
tens um das Maß ihrer Höhe von der Außenkante 
des darunterliegenden Geschosses abzurücken. 
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Kindergarten, Gastronomie, gesundheitliche Nutzungen, Büros und ein 
Kulturraum vorgesehen. 
 

Innerhalb des Geltungsbereiches des Plangebiets befinden sich zwar 
keine Einzelbaudenkmäler (Art. 1 Abs. 2 BayDSchG), jedoch liegt das 
Plangebiet vollständig innerhalb des der Grenzen des Stadtdenkmals 
(Art. 1 Abs. 3 BayDSchG) und zum großen Teil innerhalb des Boden-
denkmals (D-4-6131-1043). 
 

- Unter Ziff. 2.4 der textlichen Festsetzungen wird festgesetzt  und in der 
Begründung (Seite 17) erläutert, dass zusätzliche Dachaufbauten ober-
halb der obersten Geschossdecke bis zu 3,00 m über Attika für die Un-
terbringung von technischen Anlagen zulässig sind. Dies würde eine wei-
tere Höherzonung durch zusätzliche Staffelung bedeuten. Dies ist konk-
ret in den vorliegenden Vorhabenplänen nicht vorgesehen/dargestellt 
und kann somit derzeit nicht abschließend beurteilt werden. Eine weitere 
Höherzonung wird jedoch grundsätzlich kritisch gesehen. Zu der Höhen-
entwicklung (ohne mögliche weitere Dachaufbauten) wird zudem auf das 
Protokoll des Stadtgestaltungsbeirates zur Sitzung am 14.03.2024 hin-
gewiesen. 
Auf diesen Sachverhalt wurde bereits in der Stellungnahme vom 
27.01.2025 im Rahmen des vorhergehenden Verfahrensschritts nach §4 
Abs. 1 BauGB hingewiesen, ist jedoch in die Planung im vorliegenden 
Verfahrensschritt nach§ 4 Abs. 2 BauGB nicht eingeflossen.  
 

Zu den Belangen der Bodendenkmalpflege wird auf die beiliegende ge-
sonderte Stellungnahme der Stadtarchäologie vom 23.05.2025 hinge-
wiesen.  
 

Eine gutachterliche Stellungnahme des BLfD ergeht gesondert. 
 
 

Ausgeschlossen werden geschossähnliche Aufbau-
ten bzw. Einhausungen. Der Satz hinsichtlich der Zu-
lässigkeit eines Antennemastes wird gestrichen. 

 Die Begründung wird ebenfalls redaktionell ange-
passt. 

 Die maximale Höhe der technischen Anlagen sowie 
deren Mindestabstand zur Außenkante des darunter-
liegenden Geschösses ist eindeutig festgelegt. Die 
genaue Ausgestaltung und Dimensionierung der 
technischen Anlagen kann erst im Zuge der Planung 
der haustechnischen Anlagen erfolgen. Durch die 
getroffene Regelung kann die Einsehbarkeit und die 
Wirkung dieser Anlagen ausreichend beurteilt wer-
den. Eine Beeinträchtigung des Orts- und Straßen-
bildes ist durch die Regelung nicht zu erwarten.  

 Weitere Abstimmungen erfolgen im Rahmen der 
Bauausführungen. 

 
 

B.5. Bayerisches 

Landesamt für 

Denkmalpflege 

02.06.2025 Wir bedanken uns für die Beteiligung an der oben genannten Planung 
und bitten Sie, bei künftigen Schriftwechseln in dieser Sache, neben dem 
Betreff auch unser Sachgebiet (B Q) und unser Aktenzeichen anzuge-
ben. Zur vorgelegten Planung nimmt das Bayerische Landesamt für 
Denkmalpflege, als Träger öffentlicher Belange, wie folgt Stellung: 
 
Bau- und Kunstdenkmalpflegerische Belange:  
Grundsätzlich wird auf die letzte Stellungnahme vom 03.02.2025 mit dem 
Aktenzeichen P-2025-51-1_S2 in der Sache verwiesen, alle dort ge-
machten Einlassungen werden vollumfänglich aufrechterhalten. Insbe-
sondere wird noch einmal darauf hingewiesen, dass die unter 2.4 (Hö-
henfestsetzung) genannten Technikaufbauten aufgrund der zu ausgrei-
fenden Höhenentwicklung entfallen sollen. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

- Kenntnisnahme; die Formulierung unter Pkt. 2.4 der 
Verbindlichen Festsetzungen wird im Rahmen einer 
redaktionellen Klarstellung angepasst:  

 Die Zulässigkeit für die Dachaufbauten im MU gilt für 
die punktuelle Unterbringung von technisch notwen-
digen Anlagen. Die Oberkante dieser technischen 
Anlagen darf dabei maximal 3,00 m über Oberkante 
Attika Dachflächen-Niveau liegen und sind mindes-
tens um das Maß ihrer Höhe von der Außenkante 
des darunterliegenden Geschosses abzurücken. 
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Bodendenkmalpflegerische Belange:  
Das Landesamt für Denkmalpflege Abteilung Bodendenkmalpflege hat 
bereits mit Stellungnahme vom 3.2.2025 (P-2025-51-1-S2) Stellung ge-
nommen und auf nachfolgenden Sachstand hingewiesen. Entsprechend 
sind die Ausführungen unter 2.3. Rechtliche Ausgangslage nicht korrekt 
wiedergegeben. Im Kapitel 6.7 Umweltbelange wiederrum wird auf die 
grundsätzliche Erlaubnispflicht von Bodeneingriffen nach Art. 7 
BayDSchG im Bereich des Bodendenkmals hingewiesen während in den 
B. Nachrichtlichen Übernahmen im Bebauungsplan (1.3) wiederum un-
terschiedliche und sehr missverständliche Aussagen zur Erlaubnispflicht 
getroffen wurden.  
 
Im oben genannten Planungsgebiet liegt folgendes Bodendenkmal: 
 

- D-4-6131-1043 - Siedlung vorgeschichtlicher Zeitstellung sowie 
untertägige Siedlungsteile des Mittelalters und der frühen Neu-
zeit im Bereich des Bamberger Stadtteils "Theuerstadt"/ "Gärt-
nerviertel".  

 
Eine Orientierungshilfe zum derzeit bekannten Denkmalbestand bietet 
der öffentlich unter http://www.denkmal.bayern.de zugängliche Bayeri-
sche Denkmal-Atlas. Darüber hinaus stehen die digitalen Denkmaldaten 
für Fachanwender als Web Map Service (WMS) zur Verfügung und kön-
nen so in lokale Geoinformationssysteme eingebunden werden. Die URL 
dieses Geowebdienstes lautet:  
https://geoservices.bayern.de/wms/v1/ogc_denkmal.cgi  
Bitte beachten Sie, dass es sich bei o.g. URL nicht um eine Internetseite 
handelt, sondern um eine Schnittstelle, die den Einsatz entsprechender 
Software erfordert.  
 

Ausgeschlossen werden geschossähnliche Aufbau-
ten bzw. Einhausungen. Der Satz hinsichtlich der Zu-
lässigkeit eines Antennemastes wird gestrichen. 

 Die Begründung wird ebenfalls redaktionell ange-
passt. 

 Die maximale Höhe der technischen Anlagen sowie 
deren Mindestabstand zur Außenkante des darunter-
liegenden Geschösses ist eindeutig festgelegt. Die 
genaue Ausgestaltung und Dimensionierung der 
technischen Anlagen kann erst im Zuge der Planung 
der haustechnischen Anlagen erfolgen. Durch die 
getroffene Regelung kann die Einsehbarkeit und die 
Wirkung dieser Anlagen ausreichend beurteilt wer-
den. Eine Beeinträchtigung des Orts- und Straßen-
bildes ist durch die Regelung nicht zu erwarten.  

 Weitere Abstimmungen erfolgen im Rahmen der 
Bauausführungen. 

 
 
- Kenntnisnahme; die Planunterlagen werden dahin-

gehend redaktionell überarbeitet. 
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Bodendenkmäler sind gem. Art. 1 BayDSchG in ihrem derzeitigen Zu-
stand vor Ort zu erhalten. Der ungestörte Erhalt dieser Denkmäler vor 
Ort besitzt Priorität. Weitere Planungsschritte sollen diesen Aspekt be-
rücksichtigen und Bodeneingriffe auf das unabweisbar notwendige Min-
destmaß beschränken.  
Nach § 1 Abs. 6 Nr. 5 BauGB sind bei der Aufstellung der Bauleitpläne 
insbesondere die Belange des Denkmalschutzes und der Denkmalpflege 
sowie die erhaltenswerten Ortsteile, Straßen und Plätze von geschichtli-
cher, künstlerischer oder städtebaulicher Bedeutung zu berücksichtigen. 
Gem. Art. 3 BayDSchG nehmen Gemeinden, vor allem im Rahmen der 
Bauleitplanung auf die Belange des Denkmalschutzes und der Denkmal-
pflege, angemessen Rücksicht. Art. 83, Abs. 1 BV gilt entsprechend. Die 
genannten Bodendenkmäler sind nachrichtlich in der markierten Ausdeh-
nung in den Bebauungsplan zu übernehmen, in der Begründung aufzu-
führen sowie auf die besonderen Schutzbestimmungen hinzuweisen 
(gem. § 5 Abs. 4, § 9 Abs. 6 BauGB) und im zugehörigen Kartenmaterial 
ihre Lage und Ausdehnung zu kennzeichnen (Anlage PlanZV, Nr. 14.2-
3).  
 

Fachliche Hinweise zur Abstimmung kommunaler Planungen mit Belan-
gen der Bodendenkmalpflege entnehmen Sie auch bitte der Broschüre 
„Bodendenkmäler in Bayern. Hinweise für die kommunale Bauleitpla-
nung.“ (https://www.blfd.bayern.de/mam/abteilungen_und_aufgaben/bo-
dendenkmalpfleg e/kommunale_bauleitplanung/2018_broschuere_kom-
munale-bauleitplanung.pdf)  
 
Wir bitten Sie, folgenden Text in den Festsetzungen, auf dem Lageplan 
und ggf. in den Umweltbericht zu übernehmen:  
Für Bodeneingriffe jeglicher Art im Geltungsbereich des Bebau-
ungsplanes ist eine denkmalrechtliche Erlaubnis gem. Art. 7 Abs. 1 
BayDSchG notwendig, die in einem eigenständigen Erlaubnisver-
fahren bei der zuständigen Unteren Denkmalschutzbehörde zu be-
antragen ist.  
 
Im Rahmen dieses Genehmigungsverfahrens wird das BLfD die fachli-
chen Belange der Bodendenkmalpflege formulieren.  
 
Bitte beachten Sie die folgenden Hinweise:  
 

- Ist eine archäologische Ausgrabung nicht zu vermeiden, soll bei 
der Verwirklichung von Bebauungsplänen grundsätzlich vor der 
Parzellierung die gesamte Planungsfläche archäologisch qualifi-
ziert untersucht werden, um die Kosten für den einzelnen Bau-
werber zu reduzieren.  

- Das Bayerische Landesamt für Denkmalpflege empfiehlt nach-
drücklich, Eingriffe in die Denkmalsubstanz zu vermeiden. Sollte 
nach Abwägung aller Belange keine Möglichkeit bestehen, Bo-
deneingriffe durch Umplanung vollständig oder in großen Teilen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- Kenntnisnahme; der aufgeführte Text ist in den Ver-

bindlichen Festsetzungen und in der Begründung be-
reits enthalten und wird im Planeinschnitt Denkmäler 
redaktionell ergänzt. 
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zu vermeiden, muss eine vorherige wissenschaftliche Untersu-
chung, Bergung und Dokumentation (d. h. Ausgrabung) im Auf-
trag der Vorhabenträger durchgeführt werden. Zur Kostentra-
gung verweisen wir auf Art. 7 Abs. 1 Satz 2 BayDSchG in der 
Fassung vom 23.06.2023.  

- Archäologische Ausgrabungen können abhängig von Art und 
Umfang der Bodendenkmäler einen erheblichen Umfang anneh-
men und müssen frühzeitig geplant werden. Hierbei sind Vor- 
und Nachbereitung aller erforderlichen wissenschaftlichen Un-
tersuchungen zu berücksichtigen. Die aktuellen fachlichen 
Grundlagen für Durchführung und Dokumentation archäologi-
scher Ausgrabungen finden Sie unter https://www.blfd.bay-
ern.de/mam/information_und_service/fachanwender/ dokuvor-
gaben_april_2020.pdf.  

-  Im Bereich bekannter Bodendenkmäler ist darüber hinaus der 
Einsatz technischer Ortungsgeräte, die geeignet sind, Denkmä-
ler im Erdreich aufzufinden (z. B. Metallsonden), gemäß Art. 7 
Abs. 6 BayDSchG verboten. Für berechtigte berufliche Interes-
sen (geophysikalische Prospektion, Kampfmittelräumung, ar-
chäologische Fachfirmen) kann die Erlaubnis erteilt werden.  

- Die Kosten archäologischer Ausgrabungen privater und kommu-
naler Träger können im Rahmen der zur Verfügung stehenden 
Haushaltsmittel vom Bayerischen Landesamt für Denkmalpflege 
gefördert werden. Von einer Zuwendung ausgenommen sind 
Maßnahmen, für die eine Berechtigung zum steuerlichen Be-
triebskostenabzug (d.h. in der Regel bei gewerblichen Bauvor-
haben) besteht. Weitere Informationen zu dieser Fördermöglich-
keit und dem Antragsverfahren finden Sie unter Zuschüsse bei 
Bodendenkmälern.  

 
Für Rückfragen stehen wir gerne zur Verfügung.  
 
Die Untere Denkmalschutzbehörde erhält dieses Schreiben per E-Mail 
mit der Bitte um Kenntnisnahme. Für allgemeine Rückfragen zur Beteili-
gung des BLfD im Rahmen der Bauleitplanung stehen wir selbstver-
ständlich gerne zur Verfügung. 
Fragen, die konkrete Belange der Bau- und Kunstdenkmalpflege oder 
Bodendenkmalpflege betreffen, richten Sie ggf. direkt an den für Sie zu-
ständigen Gebietsreferenten der Praktischen Denkmalpflege 
(www.blfd.bayern.de). 
 
 
Stellungnahme zu § 3.1 BauGB vom 03.02.2025: 
 
Wir bedanken uns für die Beteiligung an der oben genannten Planung 
und bitten Sie, bei künftigen Schriftwechseln in dieser Sache, neben dem 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Abwägung zu § 3.1 BauGB vom 07.05.2025: 
 
 
 

 
 



Bebauungsplanverfahren Nr. 220D - Bereich zwischen Ludwigstraße, Luitpoldstraße, Heiliggrabstraße und Klosterstraße - "LuiOne"  

30.07.2025           14 

 

Betreff auch unser Sachgebiet (B Q) und unser Aktenzeichen anzuge-
ben. Zur vorgelegten Planung nimmt das Bayerische Landesamt für 
Denkmalpflege, als Träger öffentlicher Belange, wie folgt Stellung:  
 
Bau- und Kunstdenkmalpflegerische Belange:  
Die im Bebauungsplan als zusätzliche Aufbaumöglichkeit vorgesehenen 
Technikgeschoße auf den Punkthäusern der inneren Bebauung sollten 
entfallen, da dann der Blick auf das Ensemble, insbesondere von der 
Klosterstraße, dem Parkplatz beim Hl. Grab Kloster sowie vom 
Park&Ride Platz an der Brennerstraße, durch zu große Höhenentwick-
lung beeinträchtigt wird. 
 
 
 

Bodendenkmalpflegerische Belange:  
Im oben genannten Planungsgebiet liegt folgendes Bodendenkmal:  

- D-4-6131-1043 - Siedlung vorgeschichtlicher Zeitstellung sowie un-
tertägige Siedlungsteile des Mittelalters und der frühen Neuzeit im 
Bereich des Bamberger Stadtteils "Theuerstadt"/ "Gärtnerviertel".  

 
Eine Orientierungshilfe zum derzeit bekannten Denkmalbestand bietet 
der öffentlich unter http://www.denkmal.bayern.de zugängliche Bayeri-
sche Denkmal-Atlas. Darüber hinaus stehen die digitalen Denkmaldaten 
für Fachanwender als Web Map Service (WMS) zur Verfügung und kön-
nen so in lokale Geoinformationssysteme eingebunden werden. Die URL 
dieses Geowebdienstes lautet: https://geoservices.bay-
ern.de/wms/v1/ogc_denkmal.cgi Bitte beachten Sie, dass es sich bei o.g. 
URL nicht um eine Internetseite handelt, sondern um eine Schnittstelle, 
die den Einsatz entsprechender Software erfordert.  
 
Bodendenkmäler sind gem. Art. 1 BayDSchG in ihrem derzeitigen Zu-
stand vor Ort zu erhalten. Der ungestörte Erhalt dieser Denkmäler vor 
Ort besitzt Priorität. Weitere Planungsschritte sollen diesen Aspekt be-
rücksichtigen und Bodeneingriffe auf das unabweisbar notwendige Min-
destmaß beschränken.  
 
Nach § 1 Abs. 6 Nr. 5 BauGB sind bei der Aufstellung der Bauleitpläne 
insbesondere die Belange des Denkmalschutzes und der Denkmalpflege 
sowie die erhaltenswerten Ortsteile, Straßen und Plätze von geschichtli-
cher, künstlerischer oder städtebaulicher Bedeutung zu berücksichtigen. 
Gem. Art. 3 BayDSchG nehmen Gemeinden, vor allem im Rahmen der 
Bauleitplanung auf die Belange des Denkmalschutzes und der Denkmal-
pflege, angemessen Rücksicht. Art. 83, Abs. 1 BV gilt entsprechend. Die 
genannten Bodendenkmäler sind nachrichtlich in der markierten Ausdeh-
nung in den Bebauungsplan zu übernehmen, in der Begründung aufzu-
führen sowie auf die besonderen Schutzbestimmungen hinzuweisen 
(gem. § 5 Abs. 4, § 9 Abs. 6 BauGB) und im zugehörigen Kartenmaterial 

 
 
 
 
- Kenntnisnahme; bei Wohngebäude mit gewerbli-

chem Nutzungsanteil sind ggf. haustechnische Anla-
gen auf dem Dach nicht auszuschließen. Wenn 
diese notwendig werden, werden sie von der Attika-
kante mindestens um den Abstand ihrer Höhe einge-
rückt, damit sie höhentechnisch nicht als weiteres 
Geschoss wirksam werden (Wahrnehmung, Ver-
schattung,etc.). 

 
 
- Kenntnisnahme; die Planunterlagen werden hin-

sichtlich des relevanten Bodendenkmals entspre-
chend ergänzt, die Verbindlichen Festsetzungen und 
die Begründung werden dahingehend überarbeitet.  
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ihre Lage und Ausdehnung zu kennzeichnen (Anlage PlanZV, Nr. 14.2-
3).  
 
Fachliche Hinweise zur Abstimmung kommunaler Planungen mit Belan-
gen der Bodendenkmalpflege entnehmen Sie auch bitte der Broschüre 
„Bodendenkmäler in Bayern. Hinweise für die kommunale Bauleitpla-
nung.“ (https://www.blfd.bayern.de/mam/abteilungen_und_aufgaben/bo-
dendenkmalpfleg e/kommunale_bauleitplanung/2018_broschuere_kom-
munale-bauleitplanung.pdf)  
 
Wir bitten Sie, folgenden Text in den Festsetzungen, auf dem Lageplan 
und ggf. in den Umweltbericht zu übernehmen:  
Für Bodeneingriffe jeglicher Art im Geltungsbereich des Bebau-
ungsplanes ist eine denkmalrechtliche Erlaubnis gem. Art. 7 Abs. 1 
BayDSchG notwendig, die in einem eigenständigen Erlaubnisver-
fahren bei der zuständigen Unteren Denkmalschutzbehörde zu be-
antragen ist.  
 
Im Rahmen dieses Genehmigungsverfahrens wird das BLfD die fachli-
chen Belange der Bodendenkmalpflege formulieren.  
 

Bitte beachten Sie die folgenden Hinweise:  
- Ist eine archäologische Ausgrabung nicht zu vermeiden, soll bei der 

Verwirklichung von Bebauungsplänen grundsätzlich vor der Parzel-
lierung die gesamte Planungsfläche archäologisch qualifiziert unter-
sucht werden, um die Kosten für den einzelnen Bauwerber zu redu-
zieren.  

- Das Bayerische Landesamt für Denkmalpflege empfiehlt nachdrück-
lich, Eingriffe in die Denkmalsubstanz zu vermeiden. Sollte nach Ab-
wägung aller Belange keine Möglichkeit bestehen, Bodeneingriffe 
durch Umplanung vollständig oder in großen Teilen zu vermeiden, 
muss eine vorherige wissenschaftliche Untersuchung, Bergung und 
Dokumentation (d. h. Ausgrabung) im Auftrag der Vorhabenträger 
durchgeführt werden. Zur Kostentragung verweisen wir auf Art. 7 
Abs. 1 Satz 2 BayDSchG in der Fassung vom 23.06.2023.  

- Archäologische Ausgrabungen können abhängig von Art und Um-
fang der Bodendenkmäler einen erheblichen Umfang annehmen und 
müssen frühzeitig geplant werden. Hierbei sind Vor- und Nachberei-
tung aller erforderlichen wissenschaftlichen Untersuchungen zu be-
rücksichtigen. Die aktuellen fachlichen Grundlagen für Durchführung 
und Dokumentation archäologischer Ausgrabungen finden Sie unter 
https://www.blfd.bayern.de/mam/information_und_service/fachan-
wender/dokuv orgaben_april_2020.pdf.  

- Im Bereich bekannter Bodendenkmäler ist darüber hinaus der Ein-
satz technischer Ortungsgeräte, die geeignet sind, Denkmäler im 
Erdreich aufzufinden (z. B. Metallsonden), gemäß Art. 7 Abs. 6 
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BayDSchG verboten. Für berechtigte berufliche Interessen (geophy-
sikalische Prospektion, Kampfmittelräumung, archäologische Fach-
firmen) kann die Erlaubnis erteilt werden.  

 

Für Rückfragen stehen wir gerne zur Verfügung.  
 

Die Untere Denkmalschutzbehörde erhält dieses Schreiben per E-Mail 
mit der Bitte um Kenntnisnahme. Für allgemeine Rückfragen zur Beteili-
gung des BLfD im Rahmen der Bauleitplanung stehen wir selbstver-
ständlich gerne zur Verfügung.  
Fragen, die konkrete Belange der Bau- und Kunstdenkmalpflege oder 
Bodendenkmalpflege betreffen, richten Sie ggf. direkt an den für Sie zu-
ständigen Gebietsreferenten der Praktischen Denkmalpflege 
(www.blfd.bayern.de). 
 

B.6. DB AG  

- DB immobilien 

15.05.2025 Die Deutsche Bahn AG, DB Immobilien, als von der DB InfraGO AG (ehe-
mals DB Netz AG und DB Station&Service AG) bevollmächtigtes Unter-
nehmen, übersendet Ihnen hiermit folgende Gesamtstellungnahme zu o. 
g. Verfahren. 
 
Wir verweisen auf unsere Stellungnahmen mit Az: TOEB-BY-25-197985 
vom 06.02.2025 zur Beteiligung gem. § 4 Abs. 1 BauGB. 
 
Diese Stellungnahme behält ihre Gültigkeit und ist in dem weiteren Ver-
fahren zu beachten. 
 
Unter Maßgabe des Planentwurf und der Begründung in der Fassung 
vom 07.05.2025 bestehen gegenüber der Planfassung vom 03.12..2024 
aus Sicht der DB AG und ihrer Konzernunternehmen keine weiteren Be-
lange und Auflagen. 
 
Wir behalten uns vor, zu dem o. g. Verfahren und den Maßnahmen die 
sich aus dem Bebauungsplan/- und Flächennutzungsplan entwickeln 
werden, unabhängig von unserer vorstehenden Stellungnahme Beden-
ken und Anregungen vorzubringen. Diese können auch grundsätzlicher 
Art sein, sofern Unternehmensziele oder Interessen der Deutschen  
Bahn AG dies erfordern. 
 
Für Rückfragen zu diesem Schreiben wenden Sie sich bitte an den Mit-
arbeiter Baurecht. 
 
 
Stellungnahme zu § 3.1 BauGB vom 06.02.2025: 
 
Die Deutsche Bahn AG, DB Immobilien, als von der DB InfraGO AG (ehe-
mals DB Netz AG und DB Station&Service AG) bevollmächtigtes Unter-
nehmen, übersendet Ihnen hiermit folgende Gesamtstellungnahme zu o. 
g. Verfahren. 
 

 
 
 
 
 

- Kenntnisnahme; die  Beschlussfassung vom 
07.05.2025 gilt weiterhin; alle dargestellten Sachver-
halte wurden ausreichend behandelt und abgewo-
gen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Abwägung zu § 3.1 BauGB vom 07.05.2025: 
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Bei dem geplanten Verfahren sind nachfolgenden Bedingungen / Aufla-
gen und Hinweise aus Sicht der DB AG und ihrer Konzernunternehmen 
zu beachten und einzuhalten. 
 

Künftige Aus- und Umbaumaßnahmen sowie notwendige Maßnahmen 
zur Instandhaltung und dem Unterhalt, in Zusammenhang mit dem Ei-
senbahnbetrieb, sind der Deutschen Bahn AG weiterhin zweifelsfrei und 
ohne Einschränkungen im öffentlichen Interesse zu gewähren. 
 

Durch das Vorhaben dürfen die Sicherheit und die Leichtigkeit des Ei-
senbahnverkehres auf der angrenzenden Bahnstrecke nicht gefährdet o-
der gestört werden. 
 

Ansprüche gegen die Deutsche Bahn AG aus dem gewöhnlichen Betrieb 
der Eisenbahn in seiner jeweiligen Form sind seitens des Antragstellers, 
Bauherrn, Grundstückseigentümers oder sonstiger Nutzungsberechtig-
ter ausgeschlossen. Insbesondere sind Immissionen wie Erschütterung, 
Lärm, Funkenflug, elektromagnetische Beeinflussungen und derglei-
chen, die von Bahnanlagen und dem gewöhnlichen Bahnbetrieb ausge-
hen, entschädigungslos hinzunehmen. Ebenso sind Abwehrmaßnahmen 
nach § 1004 in Verbindung mit § 906 BGB sowie dem Bundesimmissi-
onsschutzgesetz (BImSchG), die durch den gewöhnlichen Bahnbetrieb 
in seiner jeweiligen Form veranlasst werden könnten, ausgeschlossen. 
 
Immobilienrechtliche Belange 
 

Bahneigener Grundbesitz wird durch das Verfahren nicht tangiert. Immo-
bilienrelevante Belange der Deutschen Bahn AG und ihrer Konzernun-
ternehmen werden daher nicht berührt. 
 

Zur Umsetzung von Maßnahmen darf kein Bahngelände in Anspruch ge-
nommen werden, wenn hierzu nicht der Abschluss einer entsprechenden 
Vereinbarung vorliegt. 
 

Werden Kreuzungen von Bahnstrecken mit Kanälen, Wasserleitungen 
usw. erforderlich, so sind hierfür entsprechende kostenpflichtige Kreu-
zungs- bzw. Gestattungsanträge bei DB AG, DB Immobilien zu stellen. 
 

Die notwendigen Informationen zur Antragsstellung finden Sie online un-
ter: 
http://www.deutschebahn.com/Leitungskreuzungen 
http://www.deutschebahn.com/Gestattungen 
 
Infrastrukturelle Belange 
 

Infrastrukturprojekt Knoten Bamberg 
 

Nach Sichtung und Bewertung des Bebauungsplanverfahrens Nr. 220 D 
wird im Konzept ausgeführt, dass für den Immissionsschutz auf die Zug-
zahlen des laufenden Planfeststellungsverfahrens der DB Netze AG, 
Nürnberg, von Oktober 2020 zurückgegriffen wurde. 
 

- Kenntnisnahme  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
- Kenntnisnahme  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Kenntnisnahme  
 
 
 
 
 
 
 

http://www.deutschebahn.com/Gestattungen
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Weitere Berührungspunkte bestehen nicht, sodass wir keine Einwen-
dung geltend machen.  
 

Fahrbahn 
 

Veränderungen und Maßnahmen an dinglich gesicherten Anlagen bzw. 
Bahnbetriebsanlagen dürfen nicht ohne Genehmigung des Dienstbar-
keitsberechtigten bzw. des Anlagenverantwortlichen erfolgen. 
 

Das Planen, Errichten und Betreiben von geplanten baulichen Anlagen 
hat nach den anerkannten Regeln der Technik unter Einhaltung der gül-
tigen Sicherheitsvorschriften technischer Bedingungen und einschlägi-
gen Regelwerke, zu erfolgen. 
 

Bei Planung von Lichtzeichen und Beleuchtungsanlagen (z.B. Baustel-
lenbeleuchtung Parkplatzbeleuchtung, Leuchtwerbung aller Art etc.) in 
der Nähe der Gleise oder von Bahnübergängen etc. hat der Bauherr si-
cherzustellen, dass Blendungen der Triebfahrzeugführer ausgeschlos-
sen sind und Verfälschungen, Überdeckungen und Vortäuschungen von 
Signalbildern nicht vorkommen. 
 

Photovoltaik- bzw. Solaranlagen sind blendfrei zum Bahnbetriebsge-
lände hin zu gestalten. Sie sind so anzuordnen, dass jegliche Blendwir-
kung ausgeschlossen ist. Sollte sich nach der Inbetriebnahme eine Blen-
dung herausstellen, so sind vom Bauherrn entsprechende Abschirmun-
gen anzubringen. 
 

Bahngrund darf weder im noch über dem Erdboden überbaut noch als 
Zugang bzw. Zufahrt zum Baugrundstück sowie als Abstell- oder Lager-
platz (Aushub u. ä.) – auch nicht im Rahmen der Baustellenrichtung – 
zweckentfremdet verwendet werden. 
 

Bei Bauausführungen unter Einsatz von Bau- / Hubgeräten (z.B. (Mobil-) 
Kran, Bagger etc.) ist das Überschwenken der Bahnfläche bzw. der 
Bahnbetriebsanlagen mit angehängten Lasten oder herunterhängenden 
Haken verboten. Die Einhaltung dieser Auflagen ist durch den Bau einer 
Überschwenkbegrenzung (mit TÜV-Abnahme) sicher zu stellen. Die Kos-
ten sind vom Antragsteller bzw. dessen Rechtsnachfolger zu tragen. 
 

Werden bei einem Kraneinsatz ausnahmsweise Betriebsanlagen der DB 
überschwenkt, so ist mit der DB InfraGO AG eine schriftliche Kranverein-
barung abzuschließen, die mindestens 8 Wochen vor Kranaufstellung zu 
beantragen ist. Auf eine ggf. erforderliche Bahnerdung wird hingewiesen. 
Der Antrag zur Kranaufstellung ist, mit Beigabe der Stellungnahme der 
DB AG zum Baugesuch bei der DB InfraGO AG Immobilienmanagement 
I.NFD-S, Herrn Ranzinger, Richelstr. 1, 80634 München einzureichen. 
Generell ist auch ein maßstäblicher Lageplan (M 1:1000) mit dem vorge-
sehenen Schwenkradius vorzulegen. 
 

Das Betreten von Bahnanlagen ist nach § 62 EBO grundsätzlich unter-
sagt und bedarf daher im Einzelfall einer Genehmigung. Bei notwendiger 
Betretung für die Bauausführung muss der Bauherr bei der DB InfraGO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Aufgrund der Entfernung zur Bahntrasse, ist eine Be-

einträchtigung des Bahnbetriebs nicht zu erwarten. 
Für die Gestaltung der Fassaden und Werbeanlagen 
wurden entsprechende Festsetzungen in den Be-
bauungsplan aufgenommen.  

 
 
 Das Plangebiet befindet sich süd-westlich der 

Bahntrasse. Die geplanten PV-Module sind entspre-
chend ausgerichtet. Eine Blendwirkung auf die Bahn-
gleise ist somit nicht zu erwarten.  
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AG rechtzeitig einen schriftlichen Antrag stellen. In keinem Falle dürfen 
die Bahnanlagen ohne Genehmigung der DB InfraGO AG betreten wer-
den. Alle hieraus entstehenden Kosten müssen vom Antragsteller getra-
gen werden. 
 

Konstruktiver Ingenieurbau 
 

Dach-, Oberflächen- und sonstige Abwässer dürfen nicht auf oder über 
Bahngrund abgeleitet werden. Sie sind ordnungsgemäß in die öffentliche 
Kanalisation abzuleiten. Einer Versickerung auf Bahngrund bzw. in Gleis-
nähe kann nicht zugestimmt werden. 
 

Durch die Maßnahme darf dem Bahngelände kein zusätzliches Oberflä-
chenwasser zugeführt werden. 
 

TK Kabel und Leitungen 
 

Der angefragte Bereich enthält keine TK-Kabel und TK-Anlagen der DB 
InfraGO AG. 
 

Aus unserer Sicht ist keine Örtliche Einweisung erforderlich. 
 

Auskunft im Auftrag der Vodafone GmbH: 
Bei Anfragen auf öffentlichem Grund stehen seit dem 1. April 2017 die 
Bestandspläne der Telekommunikationsanlagen von Vodafone und Vo-
dafone Kabel Deutschland für das gesamte Bundesgebiet gemeinsam 
über das Webportal „externe Webauskunft“ zur Verfügung. Anfragen per 
Mail werden nicht mehr beantwortet. 
 

Bitte nutzen Sie daher unseren kostenlosen Self-Service unter 
 

https://partner.kabeldeutschland.de/webauskunft-neu/Datashop/. 
 

Kabelanlagen/Kabeltröge der DB InfraGO AG dürfen nicht überbaut, 
überschüttet freigegraben oder beschädigt werden. Kabelmerkzeichen 
dürfen nicht entfernt werden. Die Schutzabstände müssen feldseitig min-
destens 2,0 Meter betragen. Die Kabelschächte müssen zum Zwecke 
der Instandhaltung/ Entstörung jederzeit zugänglich bleiben. 
 

Der Antragsteller ist verpflichtet, die örtlich zuständigen Versorgungsun-
ternehmen (Strom Gas, Wasser, Kanal) über evtl. vorhandene Kabel o-
der Leitungen selbst zu befragen und deren Lage örtlich festzulegen. 
 

Allgemeine Hinweise 
 

Bei Bauplanungen in der Nähe von lärmintensiven Verkehrswegen wird 
auf die Verpflichtung des kommunalen Planungsträgers hingewiesen, ak-
tive (z.B. Errichtung Schallschutzwände) und passive (z.B. Riegelbebau-
ung) Lärmschutzmaßnahmen zu prüfen und festzusetzen. 
 

Je weiter die Orientierungswerte der DIN 18005-1 überschritten werden, 
d.h. je stärker der Lärm das Wohnen beeinträchtigt, desto gewichtiger 
müssen die für die Wohnbauplanung sprechenden städtebaulichen 

https://partner.kabeldeutschland.de/webauskunft-neu/Datashop/
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Gründe sein und umso mehr hat die Gemeinde die baulichen und tech-
nischen Möglichkeiten auszuschöpfen, die ihr zu Gebote stehen, um 
diese Auswirkung zu verhindern. 
 

Es wird hiermit auf § 64 EBO hingewiesen, wonach es verboten ist, Bahn-
anlagen Betriebseinrichtungen oder Fahrzeuge zu beschädigen oder zu 
verunreinigen, Schranken oder sonstige Sicherungseinrichtungen uner-
laubt zu öffnen, Fahrthindernisse zu bereiten oder andere betriebsstö-
rende oder betriebsgefährdende Handlungen vorzunehmen. 
 

Baumaterial, Bauschutt etc. dürfen nicht auf Bahngelände zwischen- o-
der abgelagert werden. Lagerungen von Baumaterialien entlang der 
Bahngeländegrenze sind so vorzunehmen, dass unter keinen Umstän-
den Baustoffe / Abfälle in den Gleisbereich (auch durch Verwehungen) 
gelangen. 
 

Grenzsteine, Grenzmarkierungen und Kabelmerksteine dürfen nicht be-
schädigt, verändert verschüttet oder überdeckt werden. 
 

Ergeben sich zu einem späteren Zeitpunkt Auswirkungen auf Eisenbahn-
betriebsanlagen behalten wir uns weitere Bedingungen und Auflagen 
vor. 
 

Bestehende Zugangs- und Zufahrtrechte, inkl. Abstellmöglichkeit für die 
Instandhaltungs- und Entstörungsdienste der Unternehmen der DB AG, 
dürfen auch während der Bauzeit nicht eingeschränkt werden. 
 

Wir verweisen auf die Sorgfaltspflicht des Bauherrn. Für alle zu Scha-
densersatz verpflichtenden Ereignisse, welche aus der Vorbereitung und 
der Bauausführung abgeleitet werden können und sich auf Betriebsanla-
gen der Eisenbahn auswirken, kann sich eine Haftung des Bauherrn er-
geben. Wir bitten Sie als Antragsteller, in Ihrem eigenen Interesse dafür 
zu sorgen, dass Ihre Auftragnehmer bzw. die die Arbeiten ausführenden 
Personen über die in dieser Zustimmung aufgeführten Bedingungen so-
wie die Gefahren aus dem Eisenbahnbetrieb in geeigneter Weise unter-
richtet werden. Ferner ist darauf hinzuwirken, dass die Bedingungen und 
Hinweise auch eingehalten werden. 
 

Ein Zugang zu den bahneigenen Anlagen für Inspektions-, Wartungs- 
und Instandhaltungsmaßnahmen ist sicherzustellen. 
 

Für Rückfragen zu diesem Schreiben wenden Sie sich bitte an den Mit-
arbeiter Baurecht. 
 

B.7. Deutsche Telekom 

Technik GmbH 

17.06.2025 Die Telekom Deutschland GmbH (nachfolgend Telekom genannt) - als 
Netzeigentümerin und Nutzungsberechtigte i. S. v. § 125 Abs. 1 TKG - 
hat die Deutsche Telekom Technik GmbH beauftragt und bevollmächtigt, 
alle Rechte und Pflichten der Wegesicherung wahrzunehmen sowie alle 
Planverfahren Dritter entgegenzunehmen und dementsprechend die er-
forderlichen Stellungnahmen abzugeben.  
 

- Kenntnisnahme; die  Beschlussfassung vom 
07.05.2025 gilt weiterhin; alle dargestellten Sachver-
halte wurden ausreichend behandelt und abgewo-
gen. 
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Zur o. a. Planung haben wir bereits mit Schreiben vom 05.02.2025 Stel-
lung genommen.  
Diese Stellungnahme gilt unverändert weiter.  
 

Für weitere Fragen stehen wir gerne zur Verfügung. 
 
 

Stellungnahme zu § 3.1 BauGB vom 05.02.2025: 
 
Vielen Dank für die Information zur o. g. Maßnahme. 
 
Die Telekom Deutschland GmbH (nachfolgend Telekom genannt) - als 
Netzeigentümerin und Nutzungsberechtigte i. S. v. § 125 Abs. 1 TKG - 
hat die Deutsche Telekom Technik GmbH beauftragt und bevollmächtigt, 
alle Rechte und Pflichten der Wegesicherung wahrzunehmen sowie alle 
Planverfahren Dritter entgegenzunehmen und dementsprechend die er-
forderlichen Stellungnahmen abzugeben. 
 
Zum Bauleitplanverfahren nehmen wir wie folgt Stellung: 
Im bzw. am Rande des Geltungsbereiches befinden sich Telekommuni-
kationslinien unseres Unternehmens (siehe beigefügten Bestandsplan). 
Dieser Bestandsplan ist nur für Ihre Planungszwecke bestimmt und darf 
nicht an Dritte weitergegeben werden. 
 
Die Aufwendungen der Telekom müssen bei der Verwirklichung des Be-
bauungsplanes so gering wie möglich gehalten werden. Deshalb bitten 
wir, unsere Belange wie folgt zu berücksichtigen und in den Bebauungs-
plan mit aufzunehmen: 
 

Auf die vorhandenen, dem öffentlichen Telekommunikationsverkehr die-
nenden Telekommunikationslinien, ist bei Ihren Planungen grundsätzlich 
Rücksicht zu nehmen. 
 

Der Bestand und der Betrieb der vorhandenen Telekommunikationslinien 
müssen weiterhin gewährleistet bleiben. 
 
Zur Sicherung unserer Telekommunikationslinien, welche das Anwesen 
„Luitpoldstr. 51“ versorgen und in einer privaten Kabelkanalanlage ver-
laufen (betroffene Fl.Nrn.: 1399 und 1400/2, Gemarkung Bamberg), bit-
ten wir, die Fläche als mit einem Leitungsrecht zu Gunsten der Telekom 
Deutschland GmbH, Sitz Bonn, zu belastende Fläche festzusetzen. 
 

Diese Kennzeichnung alleine begründet das Recht zur Verlegung und 
Unterhaltung jedoch noch nicht. Deshalb muss in einem zweiten Schritt 
die Eintragung einer beschränkten persönlichen Dienstbarkeit im Grund-
buch mit folgendem Wortlaut: 
 

"Beschränkte persönliche Dienstbarkeit für die Telekom Deutschland 
GmbH, Bonn, bestehend in dem Recht auf Errichtung, Betrieb, Änderung 

 
 
 
 
 
 
Abwägung zu § 3.1 BauGB vom 07.05.2025: 
 

- Kenntnisnahme; mögliche Abstimmungen erfolgen  
im Zuge der Baumaßnahmen rechtzeitig mit der 
Deutschen Telekom Technik GmbH. 

 Die Verbindlichen Festsetzungen werden hinsicht-
lich der genannten Auflagen zur Sicherung der be-
stehenden Telekommunikationslinien entsprechend 
ergänzt. 

 
 Weiterführende eventuell erforderlichen Maßnah-

men werden im Rahmen der Baumaßnahmen ge-
klärt. 

 
 Der Leitungsbestand wird nachrichtlich in den B-Plan 

aufgenommen. Zusätzlich wird im Bereich des Plan-
gebietes ein entsprechendes Leitungsrecht ergänzt. 

 

 Der Sachverhalt wurde mit der Telekom zusätzlich 
wie folgt abgestimmt: 

 

 Das Gebäude "Max" (ehemalige Netzleitstelle), des-
sen derzeitiger Nutzer die Stadt Bamberg/Klima- und 
Umweltamt ist, enthält den entsprechenden Be-
standshausanschluss der Telekom. Da es sich hier 
um den einzigen Hausanschluss der Telekom im 
Plangebiet bzw. für den Bestand auf der Hausnum-
mer handelt, welcher allerdings innnerhalb des Ge-
bietes liegt, ist die Leitung dorthin entsprechend zu 
sichern. In Abstimmung mit der Telekom können die 
Leitungen wie vorgenannt gesichert werden. Nach 
dem aktuellen Planungsstand liegen diesen zum 
Großteil in Bereich von Grünflächen, welche nicht 
überbaut oder mit Bäumen bepflanzt sind. Etwaig 
sind Nebengebäude zu berücksichtigen. Eine Verle-
gung von Leitungen im Rahmen der Baumaßnah-
men wird rechtzeitig mit der Telekom abgestimmt 
und ist grundsätzlich möglich sowie üblich.  

 Planteil und Verbindliche Festsetzungen sowie die 
Begründung werden entsprechend ergänzt. 
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und Unterhaltung von Telekommunikationslinien, verbunden mit einer 
Nutzungsbeschränkung."  
 

erfolgen. 
 
Die Versorgung des Planbereiches unterliegt derzeit einer Prüfung durch 
die Telekom. Je nach Ausgang dieser Prüfung wird die Telekom eine 
Entscheidung zur Versorgung treffen. 
 
Zum Zweck der Koordinierung bitten wir um rechtzeitige Mitteilung von 
Maßnahmen, welche im Geltungsbereich stattfinden werden (mind. 5 
Monate vor Baubeginn). 
 

 

 

B.8 Immobilien-

management 

05.06.2025 Zu dem benannten Bebauungsplanverfahren nimmt das Amt 23 wie folgt 
Stellung: 
 

Für die Umsetzung des Bebauungsplanes ist die Bestellung von Dienst-
barkeiten erforderlich. Diese sind im Rahmen der Erstellung des Durch-
führungsvertrages inhaltlich noch abzustimmen. 
 

Aus Sicht des Immobilienmanagements sollte die Reduzierung der bau-
ordnungsrechtlich notwendigen Stellplätze sowie der Verpflichtung zur 
Bereitstellung von alternativen Mobilitätsangeboten durch die Umset-
zung eines Mobilitätskonzeptes im Durchführungsvertrag oder in geeig-
neter Weise besichert werden. Dies könnte vergleichbar mit anderen 
bayerischen Städten durch die Bestellung von Dienstbarkeiten oder einer 
aufschiebend bedingten Stellplatzablöse geregelt werden. Hier sollte 
eine einheitliche Regelung im Hinblick auf die neu aufzusetzende Stell-
platzsatzung innerhalb der Stadtverwaltung getroffen werden. 
 

Ansonsten hat das Amt 23 keine Einwände. 
 

 
 
 
- Kenntnisnahme; die genannten Anforderungen wer-

den im Rahmen der enstprende Planeinschnitte ab-
gebildet und gelten, sobald der Bebauungsplan 
rechtskräftig ist. Eine dezidierte Abbildung dieser 
Dienstbarkeiten ist im Durchführungsvertrag nicht 
vorgesehen. 

 Im Durchführungsvertrag ist eine Regelung zur Si-
cherung des Mobilitätskonzeptes enthalten. Die Vor-
habenträgering muss durch geeignete Maßnahmen 
den Nachweis führen (Dokumentation der Maßnah-
men, Erfahrungsberichte), dass für jeden Baustein 
die Maßnahmen des Mobilitätskonzeptes hergestellt 
wurden. Barhinterlegungen oder Bürgschaften wur-
den diesbezüglich nicht vereinbart.  

 
 

B.9. Klima- und Umweltamt 

Sachgebiet 

Wasserrecht 

12.06.2025 Wasserrecht 
 
Mit dem B-Plan besteht weitestgehend Einverständnis. Wasserrechtlich 
relevante Schutzgebiete sind nicht betroffen. Jedoch werden folgende 
Hinweise gegeben: 
 

- Bei der Umsetzung des Bauvorhabens sind die Regelungen des 
Wasserhaushaltsgesetzes (WHG) sowie des Bayerischen Wasser-
gesetzes (BayWG) und der dazu erlassenen Verordnungen zu be-
achten. 

 

- Sofern bei der Umsetzung des Bauvorhabens eine Bauwasserhal-
tung (Absenkung des Grundwassers) notwendig wird, ist eine ent-
sprechende wasserrechtliche Erlaubnis im Klima- und Umweltamt zu 

 

 

 

 

 
 

- Kenntnisnahme; die gültigen Regelwerke werden be-
achtet. Abstimmungen zu eventuell erforderlichen 
wasserrechtlichen Verfahren und damit verbunde-
nen Maßnahmen erfolgen rechtzeitig mit der Stadt 
Bamberg im Rahmen der Baumaßnahmen. 
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beantragen (§ 8 und § 9 Abs. 1 r. 5 WHG i.V.m Art. 70 und Art. 15 
BayWG) 

 

- Wenn ein ständiges Eintauchen des Baukörpers oder von Teilen des 
Baukörpers ins Grundwasser zu erwarten ist; muss darüber hinaus 
eine beschränkte wasserrechtliche Erlaubnis für die Umleitung bzw. 
den Aufstau des Grundwassers im Klima- und Umweltamt beantragt 
werden (§ 8 und.§ 9 Abs. 2 Nr. 1 WHG i.V.m. Art. 15 BayWG). Sollte 
das Aufstauen/Absenken/Umleiten von Grundwasser als geringfügig 
eingeschätzt werden, so ist dies mit fachlicher Begründung dem 
Klima- und Umweltamt anzuzeigen (vgf § 49 WHG, Art. 30 BayWG} 

 

- Werden Stoffe in das Grundwasser eingebracht, liegt eine Benut-
zung nach § 9 Abs. 1 Nr. 4 WHG vor, die grundsätzlich erlaubnis-
pflichtig ist. Eine Erlaubnis ist nicht erforderlich; wenn sich das-Ein-
bringen nicht nachteilig auf die Grundwasserbeschaffenheit auswir-
ken kann (§ 49 Abs. 1Satz2 WHG). Dies ist insbesondere dann der 
Fall, wenn für einen einzubringenden Baustoff eine europäische 
technische Zulassung oder eine bauaufsichtliche Zulassung des 
Deutschen Instituts für Bautechnik nach dem Bauproduktengesetz 
vorliegt oder eingeführten technischen Baubestimmungen entspro-
chen wird. Werden voraussichtlich mehrere hydraulisch getrennte . 
Grundwasserstockwerke durchteuft oder wird ein zweiter (tieferer) 
Grundwasserleiter erreicht oder soll artesisch gespanntes Grund-
wasser erschlossen werden, ist eine wasserrechtliche Gestattung 
erforderlich. 

 

- Das Niederschlagswasser soll im Regelfall dem natürlichen Wasser-
kreislauf zugeführt werden, z.B. durch ortsnahe Versickerung oder 
Einleitung in ein Oberflächengewässer(§ 55 Abs. 2 WHG). Sofern 
der Umfang der Versickerung bzw. der Einleitung nicht unter die Nie-
derschlagswasserfreistellungsverordnung (NWFreiV) mit den dazu-
gehörigen Technischen Regeln (TRENGW bzw. TRENOG) fällt, ist 
eine wasserrechtliche Erlaubnis für das Einleiten von Stoffen in das 
Grundwasser bzw. in ein Gewässer(§ 8 und§ 9 Abs. 1Nr.4 WHG) 
notwendig. 

 

 Entsprechend den im „Fachgutachten zur naturnahen Regenwas-
serbewirtschaftung Stadtquartier „Lui One" Bamberg" zu entneh-
menden Angaben, ist bereits ersichtlich, dass allein durch die teil-
weise an die Rigolen angeschlossenen Flächen eine wasserrechtli-
che Erlaubnis erforderlich wird. 

 

- Die entsprechenden wasserrechtlichen Erlaubnisse sind im Klima- 
und Umweltamt der Stadt Bamberg frühzeitig zu beantragen. Die er-
forderlichen Antragsunterlagen richten sich nach der Verordnung 
über Pläne und Beilagen im wasserrechtlichen Verfahren (WPBV). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 Ein Konzept zur Niederschlagswasserentsorgung 

und -bewirtschaftung wurde erstellt. Insgesamt 
konnte dabei die Versickerung auf den eigenen 
Grundstücken nachgewiesen werden. Nähere Aus-
führungen hierzu werden sich in den Planunterlagen 
des anstehenden Verfahrensschrittes wiederfinden.  

 
 
 

 
- Kenntnisnahme 
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Sachgebiet 

Immissionsschutz 

12.06.2025 Immissionsschutz 
 
Die untere Immissionsschutzbehörde wurde vorzeitig in den Planungs-
prozess eingebunden und alle immissionsschutzfachlichen Belange sind 
in den Planunterlagen enthalten. Die Festsetzungen sind im jeweiligen 
Bauantragsverfahren nachzuweisen. 
Aus Sicht des Immissionsschutzes besteht Einverständnis mit dem Be-
bauungsplan Nr. 220 D. 
 

 

 

- Kenntnisnahme 
 
 

Sachgebiet 

Naturschutz 

12.06.2025 Naturschutz 
 
Die untere Naturschutzbehörde wurde vorzeitig in den Planungsprozess 
eingebunden und alle naturschutzfachlichen Belange sind in den Plan-
unterlagen enthalten, sodass Einverständnis besteht. Die Festsetzungen 
sind im jeweiligen Bauantragsverfahren nachzuweisen. 
 
Wir bitten die Verweise innerhalb der textliche Festsetzung Nr. 10.2 auf 
die Pflanzgebote Nrn. 11.1 und 11.2 abzuändern. 
 

 

 

- Kenntnisnahme; die textlichen Festsetzungen wer-
den redaktionell angepasst. Die Begründung weird 
ebenfalls korrigiert. 

 

Sachgebiet 

Bodenschutz, 

Altlasten 

12.06.2025 Bodenschutz, Altlasten 
 

1. Bodenschutz 
Generell sind Beeinträchtigungen, welche die in § 2 Abs. 2 Nr. 1 und 2 
BBodSchG definierten natürlichen Funktionen des Bodens, zum Beispiel 
als Filter und Puffer zum Schutz des Grundwassers oder Puffer bei 
Starkniederschlagsereignissen, negativ beeinflussen, soweit wie möglich 
zu vermeiden. Hierzu zählen nach § 3 Abs. 1 Nr. 3 BBodSchV auch phy-
sikalische Einwirkungen auf den Boden. Außerhalb der bebauten Flä-
chen ist demnach eine unnötige Verdichtung bzw. Versiegelung zu ver-
meiden. Die Vorgaben der DIN 19639 sind zu beachten. Die Anforderun-
gen an das Auf- und Einbringen von Materialien auf oder in den Boden 
sind in § 6 BBodSchG in Verbindung mit §§ 6-8 der BBodSchV geregelt. 
 
 
Bestehende Grünflächen, welche später noch als Grünflächen/Pflanzflä-
chen genutzt werden, sind soweit möglich nicht für die Baumaßnahme 
(Baustraßen, Bereitstellungsflächen, o.ä.) zu nutzen. Sofern Grünflächen 
temporär durch Baumaßnahmen beeinträchtigt werden, sind diese un-
mittelbar nach dem sie nicht mehr benötigt werden wiederherzustellen, 
bei entsprechender Verdichtung wieder aufzulockern und mit geeigne-
tem Oberboden anzudecken. 
Später als Grünflächen etc. genutzte Freiflächen sind mit geeignetem 
Oberboden anzudecken. Soweit geeignet ist hierfür der vor Ort angefal-
lene und fachgerecht bereitgestellte bzw. zwischengelagerte Oberboden 
wieder zu verwenden.  
Zum Schutz gegen Erosion z.B. infolge von Starkniederschlagsereignis-
sen, ist der aufgebrachte Oberboden entsprechend der Vorgaben des 
Naturschutzes zu begrünen.  

 
 

1.  
 Kenntnisnahme; im Rahmen der Planung und ge-

mäß Festsetzung wird die notwendige Verdichtung 
bzw. Versiegelung durch das Vorhaben auf ein Min-
destmaß reduziert; durch weitreichende grünordneri-
scher Festsetzungen werden zudem Bereiche mit in-
takten Bodenfunktionen erhalten bzw. neu gestaltet.  

 Insgesamt ist eine größere Flächenentsiegelung als 
die Versiegelung gemäß der Bestandssituation zu 
verzeichnen, was insgesamt zu einer Verbesserung 
der künftigen Situation gegenüber dem Ist-Zustand 
führt.  

 
 Kenntnisnahme; die Vorgaben werden im Rahmen 

der Bauausführung entsprechend berücksichtigt. 
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Böden für vegetationstechnische Zwecke sind in Normalverdichtung ein-
zubauen (Verdichtung entsprechend der natürlichen Lagerung, keine 
Überverdichtung)  
 
Die Festsetzung versickerungsfähiger Oberflächenbefestigungen, Dach-
begrünung und Fassadenbegrünung werden begrüßt. 

 
 
2. Altlasten 
 

Altlasten im Sinne des BBodSchG sind nach aktuellem Wissensstand 
nicht. bekannt. Mögliche Bodenverunreinigungen bzw. Altablagerungen, 
die eine abfallrechtliche Relevanz aufweisen können, sind aber nicht 
auszuschließen. Sollten beim Aushub organoleptisch auffällige Bereiche 
angetroffen werden, ist der Aushub gemäß KrWG unter Berücksichtigung 
der aktuell geltenden Regelwerke und entsprechend seiner Deklaration 
nach ErsatzbaustoffV wiederzuverwerten bzw. fachgerecht zu. beseiti-
gen. Sollten während der Bauphase organoleptische Auffälligkeiten an-
getroffen werden, so ist das Klima- und Umweltamt der Stadt Bamberg 
umgehend zu benachrichtigen. 
 
3. Kampfmittel 
 

Aufgrund in den uns vorliegenden Luftbildern ersichtlichen Kampfspuren 
im unmittelbaren Umfeld der Maßnahme sowie der Nähe zum Bahnhof 
sind Kampfmittelfunde nicht auszuschließen. Vor Tiefeneingriffen ist eine 
Luftbildauswertung zur Kampfmittelvorerkundung bzw. eine Freigabe 
durch einen Feuerwerker (Zulassung § 7 u. § 20 SprengG) erforderlich. 
Bei Bedarf kann u. U. der Einsatz eines KMRD baubegleitend notwendig 
werden. 
 

 
 Kenntnisnahme; die Vorgaben werden im Rahmen 

der Bauausführung entsprechend berücksichtigt. 
 
 
 
 
 
 
 

2. Kenntnisnahme; ein Hinweis zu den Maßnahmen im 
Falle eines Altlastenverdachts ist Bestandteil der 
Planunterlagen (B Hinweise). 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
3. Kenntnisnahme; die mittlerweile vorliegenden Er-

gebnisse der Kampfmitteluntersuchung wurden be-
reits in der Begründung entsprechend zusammenge-
fasst. 

 
 
 

Sachgebiet 

Abfallrecht/ 

Abfallwirtschaft 

12.06.2025 Abfallrecht/Abfallwirtschaft 
 
Auf Grundlage der vorliegenden Planunterlagen besteht mit dem Bebau-
ungsplanverfahren aus abfallwirtschaftlicher Sicht Einverständnis. 
 
 

 

 

- Kenntnisnahme 
 
 
 

B.10. Regierung von 

Oberfranken - Höhere 

Landesplanungs-

behörde 

04.06.2025 Das SG 32 hat im Rahmen der förmlichen Trägerbeteiligung nach § 4 
Abs. 2 BauGB keine weitergehenden Hinweise/Anregungen.  
 

Die Festsetzung nach § 12 Abs. 3a BauGB ist jedoch nicht im Rahmen 
der Hinweise, sondern im Rahmen der Festsetzungen aufzuführen.  
 

Weitergehende Hinweise zum Natur- und Immissionsschutz sowie Was-
serrecht erfolgen durch die jeweils zuständigen Behörden. 
 

- Kenntnisnahme; die Vorhaben sind über die einzel-
nen Bausteine und Nutzungen konkret definiert. Die 
Vorhabenpläne waren bei den beiden vergangenen 
Verfahrensschritten bereits Bestandteil der Planun-
terlagen und bleiben dies auch. Da der Durchfüh-
rungsvertrag explizit auf die Vorhabenpläne ver-
weist, ist die Platzierung in Pkt. C Hinweise mit dem 
Verweis auf den Durchführungsvertrag ausreichend. 
Der Hinweis wird dahingehend redaktionell ange-
passt, dass lediglich der Verweis auf § 12 Abs. 3 
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BauGB erfolgt, da die Vorhabenpläne Bestandteil 
des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes sind und 
auch weiterhin bleiben. Insofern ist der Bezug auf § 
12 Abs. 3a BauGB im vorliegenden Fall nicht zutref-
fend und wird aus C 22 der Hinweise herausgenom-
men. 

 

B.11. Stadtjugendamt 

Bamberg 

17.05.2025 I. Auf dem Planungsareal soll auf einer Fläche von rund 1,35 ha ein 
gemischtgenutztes urbanes Quartier unter Einbeziehung bestehen-
der Gebäude des ehemaligen EON-Geländes inklusive einer vorge-
sehenen Umnutzung und teilweise Aufstockung dieser Gebäude 
entstehen. Unter anderem soll mit dem Baustein 9 von insgesamt 10 
Planungs- Bausteinen ein mehrgeschossiger Neubau mit einer Kin-
dertagesstätte im EG und OG und dqrüber liegenden Wohngeschos-
sen errichtet werden. 

 
 Die in der Planung auf das Planungsareal aufgeführten Spielplätze 

und kleineren Spielflächen sind zu befürworten. Es soll darauf ge-
achtet werden, dass ausreichend altersgerechte Spielmöglichkeiten 
für 03, ober auch für U3 eingeplant werden. Sie sollten zudem na-
turnah mit möglichst wenig Flächenversiegelung angelegt werden. 
Zudem ist eine ausreichende Beschattung durch Bäume oder Son-
nensegel zu gewährleisten, gem. § 3 Spielplatzsatzung. Ebenfalls 
sollte nach § 5 Abs. 3 der Spielplatzsatzung eine befestige Fläche 
für Ballspiele oder Tischtennis enthalten sein. Außerdem ist darauf 
zu achten. dass ausreichend Sitzgelegenheiten im Schatten, bspw. 
Bänke mit und/ oder ohne Tisch zu verweilen vorhanden sind. 

 
II. Nicht zuletzt aufgrund der Vielzahl an Familien, die in das Quartier 

„LuiOne" einziehen werden. ist ein konkreter Bedarf an Kinderbe-
treuungsplätzen gegeben. Daraus ergibt sich die Notwendigkeit der 
Einplanung einer Kindertagesstätte. 

 Nach der aktuellen Bedarfsplanung sind vor allem 2 Gruppen mit 
Krippen- und zusätzlich 1 Gruppe mit Kindergartenplätzen einzupla-
nen. Dabei wurde zunächst der neu entstehende Bedarf an Betreu-
ungsplätzen durch die geplante Wohnbebauung im Quartier "Lui 
One", welches dem Sozialraum Gärtnerstadt zuzuordnen ist, in den 
Blick genommen. In beiden Altersgruppen ist aktuell eine Unterver-
sorgung an Betreuungsplätzen festzustellen. vor allem im Bereich 
der Krippenplätze für Kinder im Alter bis 3 Jahren. Die aktuell 117 
Betreuungsplätze im Sozialraum Gärtnerstadt sind voll belegt und 
können einen neu entstehenden Bedarf nicht auffangen. Aber auch 
sozialraumübergreifend Richtung Bamberg Mitte ist ein ungedeckter 
Bedarf an Betreuungsplätzen prognostiziert Die geplante Kita mit 2 
Krippen- und einer Kindergartengruppe Ist somit bedarfsgerecht. Es 
wäre zu begrüßen. wenn die Kita "LuiOne" spätestens mit Belegung 
der Wohnungen in Betrieb gehen kann. 

 

- Kenntnisnahme; die weiteren Maßnahmen zur Redu-
zierung der Flächenversiegelung und möglichen ge-
eigneten Einrichtungen erfolgen im Rahmen der an-
stehenden Baumaßnahmen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Kenntnisnahme 
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 Das lm Konzept beschriebene Außerkrafttreten des Bebauungspla-
nes „Einschränkung städtebaulich bedenklicher Nutzungen (Spiel-
hallen) bei Inkrafttreten des neuen Bebauungsplanes Nr. 220 D ist 
aufgrund des Schutzbedürfnisses der Kita-Kinder ausdrücklich zu 
begrüßen. 

 

B.12. Stadtwerke Bamberg 

GmbH 

17.06.2025 Vielen Dank für Ihre Anfrage. Mit diesem Schreiben erhalten Sie die Stel-
lungnahme der Stadtwerke Bamberg zum Bebauungsplan Nr. 220 D mit 
Grünordnungsplan für den Bereich zwischen Ludwigstraße, Luitpold-
straße, Heiliggrabstraße und Klosterstraße - „LuiOne“. 
 
Stellungnahme Strom- und Gasversorgung: 
Seitens der Stadtwerke Bamberg Energie- und Wasserversorgungs 
GmbH ist die Luitpoldstraße 51 mit Gas und Strom versorgt. 
 

Hier befindet sich die Umspannstelle „ÜWO“, die aktuell die elektrische 
Versorgung gewährleistet. Konzepte für die Versorgung des neuen Er-
schließungsgebietes mit Strom wurden bei einem Vor-Ort-Termin disku-
tiert. Ein neuer Stationsstandort als Ersatz für die bestehende Umspann-
stelle wurde ebenfalls abgestimmt. 
 

Auch geplante Anschlusswerte wurden seit der frühzeitigen Beteiligung 
übermittelt. 
 

Wir weisen darauf hin, dass ausreichend Flächen für die öffentliche Ver-
sorgung zur Verfügung stehen müssen. Leitungen und Kabel müssen in-
nerhalb definierter Leitungszonen verlegt werden. 
 

In der Luitpoldstraße 51 befindet sich eine Gas-Mitteldruckstation, die 
das Bestandsgebäude mit Erdgas versorgt. Eine Erschließung des aus-
gewiesenen Erschließungsgebietes mit Erdgas ist nicht vorgesehen. 
 

Das ausgewiesene Gebiet kann nur mit öffentlichen Versorgungsleitun-
gen erschlossen werden, wenn die Wege und Flächen öffentlich gewid-
met sind. Sonst muss das Versorgungsgebiet bauseits erschlossen  
werden. 
 

Wasserversorgung: 
Seitens der Stadtwerke Bamberg Energie- und Wasserversorgungs-
GmbH ist das ausgewiesene Versorgungsgebiet mit einer Trinkwasser-
leitung DN 100 erschlossen. Die Versorgungsleitung muss gesichert wer-
den oder an der Hauptleitung in der Luitpoldstraße zurückgebaut werden, 
falls diese nicht mehr verwendet wird. 
 

Da das gesamte Areal des Bebauungsplanes mit einer Tiefgarage unter-
baut wird, werden keine weiteren Versorgungsleitungen der Gas- und 
Wasserversorgung in das Bebauungsgebiet verlegt. 
 

Versorgungsleitungen, die im privaten Grundstücksbereich liegen oder 
verlaufen, müssen bis zur Grundstückgrenze zurückgebaut werden. 
 

 
 
 
 
 
- Kenntnisnahme; noch nicht erfolgte Abstimungen er-

folgen rechtzeitig im Rahmen der anstehenden Bau-
maßnahmen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
- Kenntnisnahme; entsprechende Abstimungen erfol-

gen rechtzeitig im Rahmen der anstehenden Bau-
maßnahmen. 
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Fernwärme: 
Seitens der Stadtwerke Bamberg Energie- und Wasserversorgungs-
GmbH fanden mit dem Bauherren einige Gespräche zur Erschließung 
des Geländes mit Fernwärme statt. 
 

Stellungnahme Glasfaseranbindung FTTX: 
Es bestehen keine Einwände. 
 

Wassergewinnung: 
Es bestehen keine Einwände. 
 

Straßenbeleuchtung: 
Für Änderungen der bestehenden Straßenbeleuchtung ist die Stadt-
werke Bamberg Energiedienstleistung GmbH zuständig. Die Stadtwerke 
Bamberg Energiedienstleistung GmbH tritt aufgrund der umfassenden 
Verantwortung der Straßenbeleuchtung gemäß dem Straßenbeleuch-
tungsvertrag als Betreiber der gesamten Straßenbeleuchtung in Bam-
berg auf. Die Änderung der Straßenbeleuchtung wird dem Erschlie-
ßungsträger in Rechnung gestellt. 
 

Grundsätzliches: 
In einem Bereich von 1m dürfen die vorhandenen Versorgungsleitun-
gen/-Kabel der Stadtwerke Bamberg nicht überbaut werden. 
Vor Beginn von Tiefbauarbeiten sind von der ausführenden Firma die ak-
tuellen Leitungsbestandspläne bei uns anzufordern. Jedes Kabel ist als 
unter Spannung und jede Leitung als unter Druck stehend zu betrachten 
und jede Beschädigung - auch geringfügige Druckstellen und Beschädi-
gung der Umhüllung - ist unverzüglich bei den Stadtwerken zu melden. 
Werden während der Ausführung Leitungen der Stadtwerke Bamberg 
freigelegt, darf der Graben erst nach Zustimmung durch die Stadtwerke 
Bamberg wieder verfüllt werden. 
 
 
Stellungnahme ÖPNV: 
Die seit der frühzeitigen Beteiligung vorgenommenen Änderungen an der 
Planung sind aus unserer Sicht überwiegend positiv zu bewerten. Insbe-
sondere der Verzicht auf eine zusätzliche Zufahrt auf Höhe unserer Hal-
testelle „Bahnhof/ Ludwigstraße“ ist für einen funktionierenden ÖPNV un-
erlässlich. 
 

Gleichzeitig müssen wir auf Folgendes hinweisen: 
 

Die in der Neuplanung vorgesehene Möglichkeit über die Bestandszu-
fahrt im Grundstück Luitpoldstraße 55/ Ludwigstraße 27 weiterhin Aus-
fahrten in Richtung Ludwigstraße zuzulassen sehen wir im Hinblick auf 
die Verkehrssicherheit nach wie vor sehr kritisch. Wie wir bereits in un-
serer Stellungnahme vom 07.01.2025 ausgeführt haben, wird unsere di-
rekt angrenzende Haltestelle „Bahnhof/ Ludwigstraße“ am Tag von ca. 
2.800 Fahrgästen (Ein- und Aussteigern) genutzt, die zu einem weit über-
wiegenden Anteil die bestehende Einfahrt kreuzen. Hier besteht ein nicht 

- Kenntnisnahme 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Kenntnisnahme 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
- Kenntnisnahme; eine entsprechende Spartenaus-

kunft wird im Zuge der einzelnen Genehmigungspla-
nungen angefordert.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Kenntnisnahme mit Verweis auf die Beschlussfas-

sung vom 07.05.2025; mittlerweile wurde das Grund-
stück Luitpoldstr. 55 /Ludwigstr. 27 und die dortige 
Bestandszufahrt in die Planungen integriert. Eine 
neue, zusätzliche Einfahrt wird somit nicht geschaf-
fen. Das Verkehrskonzept zielt darauf ab, dass die 
Bestandszufahrt zukünftig weniger stark genutzt wird 
als jetzt, da sie den Planungen entsprechend zukünf-
tig weit weniger Parkplätze erschließt als bislang (ca. 
12 Stellplätze + 4 Carsharing-Stellplätze statt bisher 
40). Zudem wird die Zufahrt auf bestimmte Nutzun-
gen begrenzt.  

 Die in den Planunterlagen erwähnte Beschilderung 
zur Regelung der Einfahrtssituation (Einfahrt zukünf-
tig nur noch aus nordwestlicher Richtung, Ausfahrt 
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unerhebliches Konfliktpotential, vor allem zwischen kreuzenden Fahr-
gästen und ausfahrenden Fahrzeugen, da der Gehweg beim Ausfahren 
aus dem Grundstück nicht vollständig einsehbar ist. Auch wenn von Sei-
ten der Vorhabensträgerin darauf hingewiesen wird, dass die Bestands-
zufahrt künftig weniger stark genutzt werden soll, sollte aus unserer Sicht 
das Ausfahren aus dem Gelände in Richtung Ludwigstraße nicht erlaubt 
werden. Dies gilt auch vor dem Hintergrund, dass die Ausfahrt künftig 
auch von Lieferverkehr und Carsharing-Nutzern genutzt werden soll, was 
aus unserer Sicht ein größeres Gefahrenpotential birgt, als die derzeitige 
Nutzung, bei der augenscheinlich überwiegend mit der Örtlichkeit ver-
traute Stellplatzmieter die Ausfahrt nutzen. 
 

Eine Nutzung der bestehenden Zufahrt als Einfahrt für ausgewählte Nut-
zergruppen sehen wir demgegenüber als weniger kritisch an, da dies mit 
den derzeitigen Verkehrsbelastungen auch funktioniert. Sichergestellt 
werden muss aber, dass die Verkehrsbelastung der Einfahrt künftig tat-
sächlich nicht die heutige Belastung übersteigt. Eine Erläuterung, wie 
dies erreicht werden soll (z.B. durch Beschränkung der Zufahrt auf aus-
gewählte Nutzergruppen wie Fahrräder, Carsharing, Lieferverkehr und 
Müllabfuhr) fehlt jedoch. Auch wird nicht ausgeführt, wie eine entspre-
chende Beschränkung durchgesetzt werden soll (Beschilderung und/ o-
der Beschrankung). 
Wir bitten darum, entsprechende Informationen zu ergänzen. 
 

Hinsichtlich der Müllabfuhr ist laut Planung eine Abholung im Gelände 
vorgesehen. Es wird aber auch eine alternative Lösung für die Müllent-
sorgung beschrieben, bei der keine Durchfahrung des Geländes erfolgt. 
Für diese Variante wird die Bereitstellung von Mülltonnen u.a. an der Zu-
fahrt Ludwigstraße vorgesehen. Diese Lösung scheidet aus unserer 
Sicht aus, da unser Busverkehr an der o.g. Haltestelle „Bahnhof/ Ludwig-
straße“, die der am stärksten frequentierte Haltepunkt in unserem Linien-
netz ist, zu stark behindert würde. 
 
 
 
 

Sharingdienste 
Für einen effizienten Betrieb von Mobilitätsstationen ist es aus betriebli-
cher Sicht sinnvoll, an jedem Standort eine Mindestanzahl an Sharing-
Fahrzeugen vorzusehen. Empfohlen wird eine Ausstattung mit mindes-
tens fünf E-Bikes und/oder E-Lastenrädern pro Station. Eine ausrei-
chende Fahrzeuganzahl verbessert die Verfügbarkeit für Nutzerinnen 
und Nutzer und reduziert den logistischen Aufwand für Umverteilungen. 
 

An allen Standorten, an denen Sharing-Fahrzeuge angeboten werden, 
sollte eine Ladeinfrastruktur mit Stromanschlüssen vorhanden sein. Der 
Betrieb ohne fest installierte Ladeinfrastruktur ist deutlich aufwendiger, 
da beispielsweise Akkus manuell getauscht oder Fahrzeuge regelmäßig 
zu Ladepunkten transportiert werden müssen. 
 

nur in südöstliche Richtung) erfolgt im Rahmen der 
Baumaßnahmen. Detaillierte Festlegungen zur Be-
schilderung sind nicht Gegenstand eines Bebau-
ungsplan-Verfahrens. Es wird nochmals auf die noch 
ausführlicheren Schilderungen im fortgeschriebenen 
Verkehrsgutachten verwiesen. 

 Aufgrund der Reduzierung der Stellplätze in diesem 
Bereich von ca. 65 % gegenüber dem jetzigen Stell-
platz-Bestand unter Nutzung der bislang schon vor-
handenen Grundstückszufahrt sowie mit Hinweis auf 
die künftige Beschilderung ist daher von keinem grö-
ßeren Gefahrenpotenzial auszugehen. 

 Weitere Plananpassungen oder Änderungen sind 
demzufolge nicht veranlasst.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Hinsichtlich der möglichen Variante ohne Durchfah-

rung des Plangebietes bei der Müllabholung wird da-
rauf hingewiesen, dass bereits in der jetzigen Be-
standssituation Müllcontainer im Bereich der Zufahrt 
Ludwigstraße aufgestellt sind und dadurch der Bus-
verkehr nicht beeinträchtigt wird. Selbst wenn die er-
wähnte Variante eintritt, erfolgt hinsichtlich der Zahl 
der zur Verfügung gestellten Container ab Abhol-
punkt keine Verschlechterung der Situation, weswe-
gen auch künftig von keiner Beeinträchtigung des 
Busverkehrs ausgegangen werden kann. 

 
 

- Kenntnisnahme; weitere Festlegungen zu Sharing-
diensten und Mobilitätsstationen sind nicht Gegen-
stand eines Bebauungsplan-Verfahrens. Entspre-
chende Abstimmungen erfolgen jedoch rechtzeitig 
im Rahmen der anstehenden Baumaßnahmen. 
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Im Mobilitätskonzept (S. 6) wird auf vorgesehene Flächen für „E-Scooter 
und ggf. elektrische Motorroller“ verwiesen. E-Motorroller (E-Mopeds) 
stellen jedoch einen wichtigen Bestandteil einer attraktiven und vielseiti-
gen Mobilitätsstation dar und sollten daher nicht als optional betrachtet 
werden. Im Gegensatz dazu sind Flächen für E-Scooter aufgrund des 
Free-Floating-Konzepts weniger erforderlich, da diese Fahrzeuge in der 
Regel nicht an festen Stationen abgestellt werden. 
 
 

 
 
 
 
 

 

B.13. Straßenverkehrsamt 01.07.2025 Im Behandlungsvorschlag zur Stellungnahme des Straßenverkehrsam-
tes vom 05.02.2025 zur Ausfahrtsituation in der Luitpoldstraße wird im 
ergänzten Verkehrsgutachten angenommen, dass sich die Reduzierung 
der Stellplätze – von derzeit ca. 207 auf künftig ca. 125 – regulierend auf 
das Kfz-Aufkommen auswirken wird. Dabei wird ein verkehrsregelkonfor-
mes Verhalten der Verkehrsteilnehmenden vorausgesetzt.  
 

Aus Sicht der Verkehrsbehörde ist festzuhalten, dass bei der Bewertung 
verkehrsrechtlicher Maßnahmen nicht ausschließlich modellhafte An-
nahmen, sondern das tatsächliche Verkehrsgeschehen maßgeblich ist. 
Eine sichere Ausfahrt muss auch dann gewährleistet sein, wenn sich das 
prognostizierte Verkehrsverhalten nicht wie erwartet einstellt. Die Ver-
kehrsbehörde wird daher – im Rahmen ihrer gesetzlichen Zuständigkeit 
und innerhalb der Vorgaben der Straßenverkehrs-Ordnung – etwaige 
Maßnahmen prüfen und gegebenenfalls anpassen, sofern dies zur Wah-
rung der Verkehrssicherheit erforderlich ist.  
 

Für die Dauer des Bestehens der temporären Haltestellen werden ergän-
zende Beschilderungen bzw. verkehrsregelnde Maßnahmen vorgeschla-
gen (z. B. Geschwindigkeitsbeschränkungen im erweiterten Kreuzungs-
bereich Luitpoldstraße/Luitpoldstraße). Hierzu weist die Verkehrsbe-
hörde darauf hin, dass die Straßenverkehrs-Ordnung (StVO) für diese 
Konstellation keine zusätzliche Geschwindigkeitsreduzierung vorsieht. 
Maßgeblich ist § 20 Abs. 1 StVO: An haltenden Linienbussen, Straßen-
bahnen und gekennzeichneten Schulbussen (Zeichen 224) darf – auch 
im Gegenverkehr – nur mit besonderer Vorsicht vorbeigefahren werden. 
Weitergehende verkehrsrechtliche Anordnungen sind daher auf Grund-
lage der geltenden Rechtslage nicht angezeigt.  
 

Auch wenn die Gutachter zu dem Ergebnis kommen, dass sich die ver-
kehrliche Situation im Bereich der Ein- und Ausfahrt nicht wesentlich ver-
schärfen wird und die Ausfahrt aus dem Quartier an der Luitpoldstraße 
weiterhin in beide Fahrtrichtungen möglich sein soll, kann aus Sicht der 
Verkehrsbehörde hierzu keine verbindliche Aussage getroffen werden. 
Unabhängig davon wird die Verkehrsbehörde im Rahmen der laufenden 
Verwaltung ihrer Verkehrsregelungspflicht nachkommen. Sollte sich im 
Betriebsablauf die Notwendigkeit ergeben, ein Rechtsfahrgebot anzuord-
nen, wird dies geprüft und – sofern erforderlich – umgesetzt. Ob sich die 
im Gutachten prognostizierten Verkehrsmengen auch in der Praxis be-
stätigen, bleibt abzuwarten.  

- Kenntnisnahme 
 
 
 
 
 
 

- Kenntnisnahme 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Kenntnisnahme 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- Kenntnisnahme; ein mögliches Rechtsfahrgebot bei 

der Ausfahrt aus dem Quartier an der Luitpoldstraße 
wurde in der ersten Stellungnahme des Straßenver-
kehrsamts vom 05.02.2025 aufgrund der dann ent-
stehenden Umwegfahrten kritisch gesehen. Je nach 
Notwendigkeit im Betriebsablauf kann aus Sicht der 
Gutachter und des Vorhabenträgers aber auch ein 
Rechtsfahrgebot angeordnet werden. Weitere detail-
lierte Festlegungen sind nicht Gegenstand eines Be-
bauungsplan-Verfahrens und erfolgen im Rahmen 
der anstehenden Baumaßnahmen. 
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Die Verortung des Kita-Drop-Off-Bereichs an der Luitpoldstraße unter 
Einbeziehung des öffentlichen Raums wurde mit dem Vorhabenträger 
abgestimmt. Auf den Einwand der Verkehrsbehörde, dass ein Ausstei-
gen zur Fahrbahnseite bei einer zulässigen Höchstgeschwindigkeit von 
50 km/h nicht als optimal anzusehen ist, wurde erwidert, dass auch ein 
Ausstieg auf der Gehwegseite möglich sei und es insgesamt eine Viel-
zahl an Optionen gebe, ein Kind zur Einrichtung zu bringen. Diese Aus-
sage mag formal zutreffen – letztlich wird jedoch das tatsächliche Ver-
kehrsgeschehen vor Ort maßgeblich dafür sein, wie sich Eltern verhalten 
werden.  
 

Im Bereich der Tiefgaragenzufahrt wurde ein Wendeplatz ergänzt. In der 
Fortschreibung des Gutachtens finden sich hierzu jedoch keine näheren 
Angaben. Es bleibt daher unklar, für welche Fahrzeugtypen der Wende-
platz ausgelegt ist und wie dessen Nutzung – insbesondere im Zusam-
menhang mit dem barrierefreien Kurzzeitparkplatz und der angrenzen-
den Außenbestuhlung der Cantina im Bereich des Bestandsgebäudes 
„Otto“ – konfliktfrei und sicher gewährleistet werden kann.  
 
 
 
 
 
 

Für den Rad- und Fußverkehr sieht die Planung eine direkte Verbindung 
zwischen Luitpoldstraße, Heiliggrabstraße und Ludwigstraße vor. Aus 
den vorliegenden Unterlagen geht jedoch nicht hervor, wie diese Verbin-
dung konkret ausgestaltet werden soll – insbesondere, wie sichergestellt 
wird, dass eine unerwünschte Mitnutzung durch den Kfz-Verkehr wirk-
sam unterbunden wird. 
 

 

- Kenntnisnahme 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Kenntnisnahme; die Nutzung dient primär als Fläche 

zum Ein- und Ausparken für den barrierefreien Kurz-
parkplatz, der im Vorhabenplan direkt südöstlich an 
die Wendemöglichkeit angrenzt, sowie für Car-Sha-
ring-Fahrzeuge und den Anlieferverkehr. 

 Durch diese oberirdische Wendemöglichkeit soll ver-
mieden werden, dass die Ein- und Abfahrt der Tief-
garage blockiert wird. 

 Die erwähnte Wendemöglichkeit ist zudem im 
Schallschutzgutachten zum Parkplatz- und Anlagen-
lärm (als Bestandteil der Planunterlagen) beschrie-
ben. 

 

- Kenntnisnahme; die Durchquerung des Quartiers 
von Ludwigstraße zu Heiliggrabstraße ist als Shared-
Space konzipiert. Die Gestaltung des Raumes über 
Belag, Bepflanzung,Gliederung und Zonierung an 
den Gebäuden wird deutlich den Eindruck eines 
Fußgänger- und Radfahrerbereichs vermitteln. Eine 
ergänzende Beschilderung wird den Ausschluss des 
Kfz-Verkehrs (außer Feuerwehr, Müllentsorgung und 
einzelne Lieferverkehre) formal regeln. Detaillierte 
Festlegungen zur Beschilderung sind jedoch nicht 
Gegenstand eines Bebauungsplan-Verfahrens. Er-
forderliche Abstimmungen erfolgen jedoch rechtzei-
tig im Rahmen der anstehenden Baumaßnahmen. 

 

B.14. Vodafone GmbH / 

Vodafone 

Deutschland GmbH 

27.06.2025 Wir bedanken uns für Ihr Schreiben vom 15.05.2025. 
 

Eine Ausbauentscheidung trifft Vodafone nach internen Wirtschaftlich-
keitskriterien. Dazu erfolgt eine Bewertung entsprechend Ihrer Anfrage 
zu einem Neubaugebiet. Bei Interesse setzen Sie sich bitte mit dem 
Team Neubaugebiete in Verbindung: 
 

Vodafone GmbH / Vodafone Deutschland GmbH 
Neubaugebiete KMU 
Südwestpark 15 

- Kenntnisnahme; eine Kontaktaufnahme mit der Vo-
dafone GmbH erfolgt rechtzeitig im Rahmen der Tief-
bauplanungen. 
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90449 Nürnberg 
Neubaugebiete.de@vodafone.com 
 
Bitte legen Sie einen Erschließungsplan des Gebietes Ihrer Kostenan-
frage bei. 
 
Im Planbereich befinden sich Telekommunikationsanlagen unseres Un-
ternehmens, deren Lage auf den beiliegenden Bestandsplänen darge-
stellt ist. Wir weisen darauf hin, dass unsere Anlagen bei der Bauausfüh-
rung zu schützen bzw. zu sichern sind, nicht überbaut und vorhandene 
Überdeckungen nicht verringert werden dürfen. 
 

Sollte eine Umverlegung oder Baufeldfreimachung unserer Telekommu-
nikationsanlagen erforderlich werden, benötigen wir mindestens drei Mo-
nate vor Baubeginn Ihren Auftrag an TDR-S-Bayern.de@vodafone.com, 
um eine Planung und Bauvorbereitung zu veranlassen sowie die notwen-
digen Arbeiten durchführen zu können. 
 

Wir weisen Sie ebenfalls darauf hin, dass uns ggf. (z.B. bei städtebauli-
chen Sanierungsmaßnahmen) die durch den Ersatz oder die Verlegung 
unserer Telekommunikationsanlagen entstehenden Kosten nach § 150 
(1) BauGB zu erstatten sind.  
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B.15. Wasserwirtschafts-

amt Kronach 

10.06.2025 Zum Konzept des im Betreff genannten Vorhabens haben wir mit Schrei-
ben vom 04.02.2025 (Unser Zeichen: 2-4622-BA-93/2025) aus wasser-
wirtschaftlicher Sicht bereits Stellung genommen, welche weiterhin für 
den Entwurf der Planbegründung (Stand: 07.05.2025) gilt. 
 
 
Stellungnahme zu § 3.1 BauGB vom 04.02.2025: 
 
Zu dem o. g. Vorhaben nehmen wir als Träger öffentlicher Belange aus 
wasserwirtschaftlicher Sicht wie folgt Stellung: 
 
Wasserschutzgebiete / Wasserversorgung 
Der Vorhabensbereich liegt außerhalb festgesetzter oder geplanter Heil-
quellen- und Wasserschutzgebiete bzw. wasserwirtschaftlicher Vorbe-
halts- und Vorrangflächen.  
 

Die Flächen des Änderungsbereiches können an die zentrale Wasser-
versorgung (Stadtwerke Bamberg) angeschlossen werden.  
 

Es wird darauf hingewiesen, dass der Schutz künftiger baulicher Anlagen 
gegen potenziell vorhandene hohe Grundwasserstände und/oder drü-
ckendes Grundwasser dem jeweiligen Bauherrn obliegt.  
 

Alle Möglichkeiten zur Minimierung von Flächenversiegelungen sollten 
vorab geprüft und soweit möglich berücksichtigt werden. 
 

Sollte im Rahmen des Gebäudeneubaus beabsichtigt werden, den Wär-
mebedarf nunmehr über geothermische Anlagen sicherzustellen, weisen 
wir vorsorglich auf die notwendigen wasserrechtlichen Anzeige- und Ge-
nehmigungspflichten hin. Wir empfehlen in diesem Falle eine frühzeitige 
Kontaktaufnahme mit dem zuständigen Wasserwirtschaftsamt Kronach 
sowie dem Umweltamt der Stadt Bamberg.  
 

Den Brandschutz bitten wir mit dem zuständigen Brandrat abzustimmen. 
 
Überschwemmungsgebiete / Gewässerentwicklung  
Im Planungsbereich befinden sich keine Oberflächengewässer und es 
sind keine festgesetzten oder vorläufig gesicherten Überschwemmungs-
gebiete sowie wassersensiblen Bereiche betroffen.  
 

Auf die Gefahren und Regelungen von einer Überflutung durch „wild“ ab-
fließendes Oberflächenwasser infolge Starkregenereignisse (vgl. § 37 
WHG) wird nachdrücklich hingewiesen.  
 

Die Hinweiskarte Oberflächenabfluss und Sturzflut ist unter 
https://www.lfu.bayern.de/wasser/starkregen_und_sturzfluten/hinweis-
karte/index.htm zu finden.  
 

Zur angemessenen Berücksichtigung von Sturzflutgefahren in der Bau-
leitplanung wird auf die Arbeitshilfe „Hochwasser- und Starkregenrisiken 

- Kenntnisnahme; die  Beschlussfassung vom 
07.05.2025 gilt weiterhin; alle dargestellten Sachver-
halte wurden ausreichend behandelt und abgewo-
gen. 

 
 

 
Abwägung zu § 3.1 BauGB vom 07.05.2025: 
 

 

 

 

- Kenntnisnahme; die gültigen Regelwerke werden be-
achtet. Abstimmungen zu eventuell erforderlichen 
wasserrechtlichen Verfahren und damit verbunde-
nen Maßnahmen erfolgen rechtzeitig mit der Stadt 
Bamberg im Rahmen der Baumaßnahmen. 

 Ein Konzept zur Niederschlagswasserentsorgung 
und -bewirtschaftung wurde erstellt. Insgesamt 
konnte dabei die Versickerung auf den eigenen 
Grundstücken nachgewiesen werden. Zum anderen 
ist eine größere Flächenentsiegelung als die Versie-
gelung gemäß der Bestandssituation zu verzeich-
nen, was insgesamt zu einer Verbesserung der künf-
tigen Situation gegenüber dem Ist-Zustand führt. Nä-
here Ausführungen hierzu werden sich in den Plan-
unterlagen des anstehenden Verfahrensschrittes 
wiederfinden.  

 
 Ein Hinweis zur erforderlichen Kontaktaufnahme mit 

dem Wasserwirtschaftsamt und dem Umweltamt 
Bamberg im Falle der Errichtung geothermischer An-
lagen wird in die Begründung übernommen. 

 Im Rahmen der frühzeitigen Behördenbeteiligung 
ging eine Stellungnahme des Amtes für Brand- und 
Katastrophenschutz ein, die an entsprechender 
Stelle behandelt wurde. 

 
 Der Hinweis bzgl. der Freihaltung der natürlichen 

Versickerung von Grünflächen wird im Rahmen der 
Bauausführungen berücksichtigt. 
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in der Bauleitplanung“ [www.stmuv.bayern.de/themen/wasserwirt-
schaft/hochwasser/doc/arbeitshilfe_kommunen_hochwasser-starkre-
genrisiken_bauleitplanung_ba.pdf ] verwiesen.  
 

Der Abschluss einer Elementarschadensversicherung wird empfohlen.  
 
Abwasser- & Niederschlagswasserbeseitigung / Gewässerschutz  
Die Schmutzwasserentsorgung für das „Urbane Gebiet“ mit überwiegen-
der Wohnbebauung sollte über die städtische Kläranlage sichergestellt 
sein. Der Bereich Bamberg- Ost entwässert im Bestand im Mischsystem. 
 

Die vorgesehene Entwässerung des Bauvorhabens im Trennsystem ist 
zu begrüßen, diese nachhaltige Niederschlagswasserbeseitigung ent-
spricht den wasserrechtlichen Grundsätzen des § 55 Abs. 2 WHG. Es gilt 
der Grundsatz, Niederschlagswasser soll ortsnah und ohne Vermischung 
mit Schmutzwasser in ein Gewässer eingeleitet werden. Ein naturnaher 
Umgang mit dem Regenwasser ist durch Maßnahmen der Regenwas-
serbewirtschaftung zu erreichen. Die wirksamsten Maßnahmen beste-
hen darin, Siedlungsflächen so wenig wie möglich zu versiegeln und so 
durchlässig wie möglich zu gestalten. Bei der Konzeption der Nieder-
schlagswasserbeseitigung ist grundsätzlich eine Annäherung der Was-
serhaushaltsbilanz an natürliche Verhältnisse anzustreben. Nieder-
schlagswasser sollte nach Möglichkeit bevorzugt ortsnah versickert wer-
den. Aus wasserwirtschaftlicher Sicht ist grundsätzlich die oberirdische 
Versickerung über bewachsenen Oberboden wünschenswert und nach-
haltig. Als Grünfläche genutzte Geländemulden sollten für die natürliche 
Versickerung freigehalten werden. Eine planmäßige Versickerung setzt 
allerdings zwingend ausreichende Kenntnisse des Baugrunds voraus.  
 

Auch ein Abtransport des Niederschlagswassers über Rasenmulden o-
der Gräben wie die verbindliche Festsetzung zur Dach- und Fassaden-
begrünung fördert die Verdunstung und mindert den Oberflächenabfluss. 
Regenwasser kann als belebendes Element in eine interessante Frei-
raumgestaltung einbezogen werden.  
 

Soweit die Grenzen einer erlaubnisfreien eigenverantwortlichen Nieder-
schlagswasser-einleitung nach NWFreiV mit TRENGW überschritten 
werden, sind Einleitungen wasserrechtlich zu behandeln und im Verfah-
ren die einschlägigen technischen Regeln für die stoffliche Bewertung 
des Niederschlagswassers und Bemessung der Versickerungsanlagen 
zu beachten. Es sind die erforderlichen Behandlungsmaßnahmen ent-
sprechend der Schutzbedürftigkeit des Grundwassers vorzusehen.  
 

Sollten dem Trennsystem wasserrechtliche, sonstige öffentlich-rechtli-
che Vorschriften oder wasserwirtschaftliche Belange entgegenstehen, ist 
eine ordnungsgemäße Mischwasserab-leitung und -behandlung sicher-
zustellen.  
 

In Zeiten des Klimawandels kommt einer wassersensiblen Siedlungsent-
wicklung immer mehr Bedeutung zu („Schwammstadtprinzip“). Der Leit-
faden „Wassersensible Siedlungsentwicklung in Bayern- Empfehlungen 
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für ein zukunftsfähiges und klimaangepasstes Regenwasser-manage-
ment in Bayern“ zeigt hier Lösungsansätze auf, wie eine blau- grüne Inf-
rastruktur, eine bessere Anpassung an die Folgen des Klimawandels er-
möglicht (link: https://www.stmuv.bayern.de/themen/wasserwirt-
schaft/abwasser/wassersensible_siedlungsentwicklung/index.htm).  
 
Altlasten  
Auf den „Mustererlass zur Berücksichtigung von Flächen mit Bodenbe-
lastungen, insbesondere Altlasten, bei der Bauleitplanung und im Bau-
genehmigungsverfahren“ der ARGEBAU, der mit StMIS vom 18.04.02, 
Az. IIB5-4611.110-007/91 in Bayern verbindlich eingeführt wurde, wird 
hingewiesen.  
 

Es wird empfohlen, eine Anfrage bezüglich eventueller Altlastenver-
dachtsflächen im Geltungsbereich des Flächennutzungsplans beim 
Klima- und Umweltamt der Stadt Bamberg vorzunehmen, sofern noch 
nicht geschehen.  
 

Sollten bei Erschließungs- und Baumaßnahmen Anzeichen gefunden 
werden, die auf einen Altlastenverdacht (Verdacht auf Altlasten, schädli-
che Bodenveränderungen, Grundwasser-verunreinigungen) schließen 
lassen, ist das Klima- und Umweltamt der Stadt Bamberg umgehend zu 
informieren. Weiterhin wäre bei Altlastenverdacht die Einbindung eines 
privaten Sachverständigen nach § 18 BBodSchG angezeigt.  
 
Zusammenfassung  
Unter Berücksichtigung der zuvor genannten Hinweise und Anmerkun-
gen können wir der Planung aus wasserwirtschaftlicher Sicht zustimmen. 
 
 



Bebauungsplanverfahren Nr. 220D - Bereich zwischen Ludwigstraße, Luitpoldstraße, Heiliggrabstraße und Klosterstraße - "LuiOne"  

30.07.2025           36 

 

 

Stellungnahmen keine Anregungen 

 

B.0. Amt für Digitalisierung, Breitband und Vermessung Bamberg mit Schreiben vom 19.05.2025 

Amt für Ländliche Entwicklung Oberfranken, Bamberg mit Schreiben vom 15.05.2025 

Amt für Wirtschaft mit Schreiben vom 16.06.2025 

Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Bamberg mit Schreiben vom 22.05.2025 

Deutscher Wetterdienst München mit Schreiben vom 19.05.2025 

Immobilien Freistaat Bayern mit Schreiben vom 19.05.2025 

Industrie- und Handelskammer Bayreuth mit Schreiben vom 18.06.2025 

Luftamt Nordbayern mit Schreiben vom 15.05.2025 

PLEdoc GmbH mit Schreiben vom 19.05.2025 

Polizeiinspektion Bamberg-Stadt mit Schreiben vom 28.05.2025 

Regierung von Oberfranken - Bergamt Nordbayern mit Schreiben vom 12.06.2025 

Regionaler Planungsverband Oberfranken-West mit Schreiben vom 16.06.2025 

Zentrum Welterbe Bamberg mit Schreiben vom 12.06.2025 
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Bamberg, 27.05.2025

Beteiligungsverfahren B-Plan 220 D für den Bereich zwischen Ludwigstraße,
Luitpoldstraße, Heiliggrabstraße und Klosterstraße - „LuiOne"

Aus der Sicht der Brandschutzdienststelle der Stadt Bamberg (Amt 37 Brand- und
Katastrophenschutz) wird zum o.g. Beteiligungsverfahren wie folgt Stellung genommen:

Sollten für bauliche Anlagen Brandmeldeanlagen notwendig sein, so sind diese nach den
technischen Anschlussbedingungen für die Errichtung und Betrieb von Brandmeldeanlagen der
Brandschutzdienststelle zu errichten.
Hinweise und Formulare finden Sie unter den folgendem Link:
https://www.feuerwehr-bamberq.de/brandschutzdienststelle/brandmeldeanlage

Die Zufahrt zu jedem, im Gültigkeitsbereich o.g. Bauleitplanung zu errichtenden Objekt, muss
gemäß Art. 5 BayBO und der Richtlinie über Flächen für die Feuerwehr auf Grundstücken erstellt
werden und für die Feuerwehr jederzeit gewährleistet sein. Es ist sicherzustellen, dass für jedes
Objekt sog. Bewegungsflächen für die Feuerwehr vorhanden sind und freigehalten werden. Die
öffentlichen Verkehrsflächen sind so anzulegen, dass sie hinsichtlich der Fahrbahnbreite,
Kurvenradien usw. mit den Fahrzeugen der Feuerwehr jederzeit und ungehindert befahren
werden können. Die Tragfähigkeit muss dazu für Fahrzeuge bis 16 t Gesamtgewicht (Achslast
10 t) ausgelegt sein.
Im Baustein 10 ist eine Feuerwehrzufahrt über die Heiliggrabstraße aufgrund der geringen
Tordurchfahrtshöhe nicht möglich.
Grundsätzlich ist die Richtlinie über Flächen für die Feuerwehr auf Grundstücken, Art.3 und Art. 5
B0yBO zu beachten. Es muss gewährleistet sein, dass Gebäude ganz oder mit Teilen in einem
Abstand von höchstens 50 m von den öffentlichen Verkehrsflächen aus erreichbar sind. Bei
Sackgassen/Stichstraßen von über 50 m Länge ist darauf zu achten, dass am Ende sog.
Wendehammer erstellt werden und auch für Feuerwehrfahrzeuge benutzbar sind. Zur
ungehinderten Benutzung ist ein Wendeplatzdurchmesser von mindestens 18 m, für
Feuerwehreinsätze mit einer Drehleiter DLA (K) 23/12 ein Durchmesser von mindestens 21 m
erforderlich. Gegebenenfalls sind Verkehrsbeschränkungen (Halteverbote) aufzustellen.
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Handelt es sich um ein Baugebiet mit einer Vielzahl an Wohngebäuden, Objekt mit besonderer
Art und Nutzung, mehreren Zufahrten, mit Aufstell- und Bewegungsflächen für die Feuerwehr, so
sind in Absprache mit der Brandschutzdienststelle Lageplanschilder für eine schnelle Orientierung
der Einsatzkräfte anzubringen.
https://www.feuerwehr-
bamberg.de/imaqes/Dokumente/Brandschutzdienststelle/Merkblatt Ausf%C3%BChrunq von L
aqeplanschildern.pdf

Jede Nutzungseinheit mit Aufenthaltsräumen, wie Wohnungen, Praxen, Betriebs- und
Arbeitsstätten, muss in jedem Geschoss über mindestens zwei voneinander unabhängige
Rettungswege verfügen. Generell bei Objekten, unabhängig ihrer besonderen Art und Nutzung,
ist in der jeweiligen Nutzungseinheit bei der mehr als 10 Personen im Gefahrfall zu retten sind,
grundsätzlich der 1. und 2. Flucht-/Rettungsweg baulich sicherzustellen. Bei baulichen Anlagen
und einer Bauhöhe unterhalb der Hochhausgrenze (max. 22m OKFFB) kann der zweite
Rettungsweg auch über Leitern der Feuerwehr sichergestellt werden, (max. bis 10 Personen pro
Nutzungseinheit), wenn die Feuerwehr über das erforderliche Rettungsgerät (z.B. Drehleiter o.ä.)
verfügt und hierfür FW- Zufahrten und Aufstellflächen nach Art. 5 BayBO vorhanden sind sowie die
Belange der Richtlinie über Flächen für die Feuerwehr in Bayern im Einvernehmen mit der DIN
14090 erfüllt werden. Jede Nutzungseinheit muss mindestens 1 Fenster aufweisen (zur
Aufstellfläche weisend), dass den Vorgaben des Art.35 BayBO entspricht. Sofern innerhalb der
Hilfsfrist von 10 Minuten der zweite Rettungsweg über entsprechend ausreichende Leitern der
Feuerwehr nicht sichergestellt werden kann, sind zwei voneinander unabhängige bauliche
Rettungswege (notwendige Treppen/Treppenräume) erforderlich. Bei Aufenthaltsräumen im
Dachgeschoss (Objekte ohne besondere Art und Nutzung) müssen die notwendigen Fenster mit
Leitern der Feuerwehr direkt anleiterbar sein (zweiter Rettungsweg) und den Anforderungen der
Art.5 und Art.35 BayBO entsprechen.

Werden im Plangebiet Gebäude der Gebäudeklasse 4 oder andere Objekte mit einer
Gebäudehöhe von > 13m errichtet sind trockene Steigleitungen im Gebäude zu installieren. Im
Außenbereich sind Bewegungsflächen (7m x 12m) für Löschfahrzeuge der Feuerwehr
herzustellen. In einer Entfernung von max. 75m ist ein Überflurhydrant vorzusehen.

Es ist zu beachten, dass sich zwischen anzuleiternden Außenwänden und den Aufstellflächen
keine für den Einsatz von Rettungsgeräten der Feuerwehr (vierteilige Steckleiter, Drehleiter)
erschwerende Hindernisse wie bauliche Anlagen oder Bäume befinden.

Der Löschwasserbedarf ist nach dem in Bayern üblichen Ermittlungs- und Richtwertverfahren
festzustellen und ggf. durch den Ausbau der abhängigen Löschwasserversorgung (Hydranten­
Netz) entsprechend nach den Technischen Regeln des Deutschen Vereins des Gas- und
Wasserfaches e.V. (DVGW)W 405 und / oder der unabhängigen Wasserversorgung (z.B.
unterirdische Löschwasserbehälter nach DIN 14230) zu sichern. Bezüglich der planerisch
vorzuhaltenden Volumenströme in Abhängigkeit der baulichen Nutzung könne dabei Tabelle 1
des Arbeitsblatts W 405 des DVGW als Orientierung dienen. Sollte bei einem Objekt wegen der
Art oder Nutzung mehr Löschwasser benötigt werden als von der Stadtwerken Bamberg durch
das öffentliche Trinkwasser- Löschwassernetz zur Verfügung gestellt werden kann, so ist zu prüfen,
ob die Differenzmenge des fehlenden Löschwassers alleinig durch den Objektbetreiber auf
seinem eigenen Gelände sichergestellt werden muss oder die Kommune selbst zuständig ist. Ein
entsprechender Löschwassernachweis ist bei den Stadtwerken Bamberg einzuholen. Die
notwendige Löschwassermenge müsse aus Hydranten zu entnehmen sein, von denen sich
mindestens einer in max. 75m Entfernung zum Eingangsbereich des Gebäudes befinden müsste.
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Die Abstände zwischen den Hydranten / Löschwasserbehälter dürfen maximal 150 Meter nicht
überschreiten. Es sind vorzugsweise Überflurhydranten nach DIN 3222 mit mindestens 2 B­
Druckabgängen vorzusehen.

Die Abstände zwischen Gebäuden und Hochspannungsleitungen müssen nach den Vorschriften
des Verbandes Deutscher Elektrotechniker VDE 0132 eingehalten werden.

Die Brandschutzdienststelle ist generell bei geregelten und ungeregelten Sonderbauten z.B. der
Ansiedlung von Industrie- und Gewerbebetrieben sowie anderer besonderer Einrichtungen (z.B.
Verwender von Radioisotopen, Gentechnik o.ä.), die auf Grund der Betriebsgröße und -art und /
oder der gelagerten, hergestellten oder zu verarbeitenden Stoffe (z.B. radioaktive Stoffe, Säuren,
Laugen, brennbare Flüssigkeiten, aggressive Gase etc.) einen besonderen Gefahrenschwerpunkt
bilden, rechtzeitig zu hören und entsprechend auszurüsten. Es wird vorausgesetzt, dass bei der
Erstellung von Gebäuden, beim Umbau von Gebäuden sowie bei der Sanierung von Gebäuden
grundsätzlich die BayBO sowie die einschlägigen öffentlich-rechtlichen und technischen
Bestimmungen beachtet und eingehalten werden.

Stephan Groh

Amt 37 Brand- und Katastrophenschutz
Leiter der Brandschutzdienststelle
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Bebauungsplan Nr. 220 D
für den Bereich zwischen Ludwigstraße, Luitpoldstraße, Heiliggrabstraße und
Klosterstraße - „LuiOne"
Vorhabenbezogener Bebauungsplan mit Grünordnungsplan,
teilweise Änderung des Bebauungsplans Nr. 220 A, des Baulinienplans Nr. 98 C und des
Bebauungsplans „Einschränkung städtebaulich bedenklicher Nutzungen (Spielhallen)"
- Beteiligung der Behörden und der Träger öffentlicher Belange gern. S 4 Abs. 2 BauGB

I. Bamberg Service wurde mit Schreiben vom 15.05.2025 der Bebauungsplan mit dem Planstand vom
07.05.2025 (Entwurf) zur Stellungnahme in Bezug auf Entwässerung, Entsorgung, Straßenbaulast und
Grünanlagen übergeben.

Entwässerung

Die Stellungnahme vom 05.02.2025 behält auch im Rahmen der Beteiligung der Träger öffentlicher
Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB weiterhin ihre Gültigkeit.

Stellungnahme Entwässerung vom 05.02.2025
Die Entwässerung ist über die Begründung des B-Plan (Stand: 07.05.2025) unter Nr. 4
„„Abwasserbeseitigung" geregelt. Diesen Ausführungen wird zugestimmt und sind entsprechend
auszuführen.

Bei einer eventuellen gedrosselten Ableitung von Niederschlagswassers ist ein Anschluss an die
Luitpoldstraße dem einer in die Heiliggrabstraße aufgrund der Hydraulik vorzuziehen.

Für die Baumaßnahme sind entsprechende EWS-Verfahren nach der Entwässerungssatzung der
Stadt Bamberg erforderlich. In diesen Verfahren werden die zukünftigen Einleitungsstellen und
deren zulässige Einleitungsmenge in die öffentliche Kanalisation abgestimmt.

Entsorgung

Das in den Planunterlagen genannte Gebiet ist bisher an die städtische Müllabfuhr angeschlossen.

Eine Befahrung des Quartiers (privates Gelände) durch die Müllfahrzeuge der Abteilung Entsorgung
findet künftig nicht mehr statt. Demnach findet die Abholung aller Müllbehälter im öffentlichen Raum
(Abfallmanagement V2) über die Ludwigstraße und Luitpoldstraße statt.

Zusätzlich verweisen wir hierbei nochmals auf die allgemeinen Vorgaben für die Müllentsorgung
durch Bamberg Service und dem Merkblatt Müllbehälterstellplätze im Voll- und Teilservice und die
Kriterien zur Befahrung und Privatflächen, die dieser Stellungnahme beiliegen.

Verkehrliche Erschließung /Straßenbau

Die Stellungnahme vorn 05.02.2025 behält auch im Rahmen der Beteiligung der Träger öffentlicher
Belange gemäß§ 4 Abs. 2 BauGB weiterhin ihre Gültigkeit.

Stellungnahme SBvom 05.02.2025

Das Plangebiet ist über Ludwigstraße, Luitpoldstraße und Heilliggrabstraße an das bestehende
Wegenetz angebunden und erschlossen.
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Die Binnenerschließung des Plangebietes ist für die öffentliche Erschließung nicht erforderlich.
Der Unterhalt der im Plangebiet liegenden Verkehrsflächen verbleibt bei der Vorhabenträgerin.

Die Vorhabenträgerin trägt die Kosten für den Bau oder ggf. Umbau der öffentlichen
Verkehrsflächen. Hierzu zählt auch der Bau benötigter, die bauliche Ertüchtigung bestehender
und der Rückbau nicht mehr benötigter Gehwegüberfahrten. Neue Gehwegüberfahrten sind
beim Straßenbaulastträger zu beantragen. Des Weiteren kommt die Vorhabenträgerin für
Schäden an den an das Baugrundstück angrenzenden öffentlichen Gehwegen, Grünstreifen und
Straßen, die durch ihr Bauvorhaben verursacht werden auf.

Sollten zusätzliche Maßnahmen (Beschilderung, Straßenbeleuchtung, Markierung von
Sperrflächen oder Parkplätzen und Grenzwinkel) auch auf bereits öffentlichen Verkehrsflächen
ursächlich aufgrund der Durchführung des Bauvorhabens vorläufig oder endgültig erforderlich
werden, so sind auch diese von der Vorhabenträgerin zu beantragen und die Kosten dafür von
ihr zu tragen. Feuerwehrzufahrten sind entsprechend zu beschildern und dauerhaft zu
unterhalten.

Zu den Anschlüssen an Ludwigstraße und Luitpoldstraße sind insbesondere die folgenden
Ausführungen zu beachten.

Anschluss Ludwigstraße:
Die geplante Zufahrt befindet sich im Bereich der heutigen Bushaltestelle „Bahnhof/
Ludwigstraße". Die Vorhabenträgerin verpflichtet sich, eine allgemeinverträgliche Lösung
hinsichtlich der Lage der Bushaltestelle in Zusammenarbeit mit der Stadt Bamberg und den
Verkehrsbetrieben der Stadtwerke Bamberg zu erarbeiten. Bei einer evtl. Neuerrichtung der
Bushaltestelle sind die Belange der Barrierefreiheit (Busborde, taktile Elemente) zu
berücksichtigen.

Anschluss Luitpoldstraße;
Die geplante Zufahrt ist bereits heute existent. Es ist zu beachten, dass es im Bereich der Zufahrt
Überlegungen zur Errichtung von Bushaltestellen gibt. S. hierzu folgender Planausschnitt:

1399
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Perspektivisch ist davon auszugehen, dass diese nach den Belangen der Barrierefreiheit mit
Busborden und taktilen Elementen ausgebaut werden.

Grünanlagen und Friedhöfe

Die Stellungnahme seitens der Grünanlagen wird separat und direkt an das Stadtplanungsamt
übermittelt.

II. Über Herrn Techn. Werkleiter

III. in das Stadtplanungsamt (vorab per E-Mail übersandt)

Bamberg, 20.06.2025
Bamberg Service
Eigenbetrieb der Stadt Bamberg
i.A.

.....&f
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- Sekretariat-

Anlagen:
• Abfallentsorgung Merkblatt Müllbehälterstellplätze im Voll- und Teilservice
• Kriterien zur Befahrung von Privatflächen
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I. Aufgrund von arbeitsschutz- und haftungsrechtlichen Vorgaben der Abfallwirtschaftssatzung der Stadt
Bamberg befährt die Abteilung Entsorgung mit ihren Müllsammelfahrzeugen grundsätzlich keine
Privatflächen. In Ausnahmefällen ist es jedoch möglich von dieser Vorgabe abzuweichen. Damit eine
Privatfläche in Ausnahmefällen von Müllsammelfahrzeugen befahren werden kann, müssen
nachfolgende Kriterien für die zu befahrende Privatfläche ausnahmslos erfüllt werden:

» Der Abteilung Entsorgung muss eine Haftungsfreistellungserklärung des
Grundstückseigentümers vorliegen, die Bamberg Service von jeglicher Haftung (siehe Anlage)
und Schadenersatzpflicht, auch gegenüber Dritten, freistellt, die infolge des Befahrens des
Privatgrunds mit Müllsammelfahrzeugen entsteht. Die Freistellung umfasst insbesondere auch
Schäden am Ober- und Unterbau des Grundstückes aufgrund des Gewichts der Müllfahrzeuge.

Die zu befahrende Fläche muss vom Müllfahrzeug in einem Zug durchfahren werden können,
ohne dabei rückwärts zu fahren.

» Die zu befahrende Fläche muss asphaltiert bzw. so befestigt und tragfähig sein, dass diese mit
einem Müllsammelfahrzeug mit einem zulässigen Gesamtgewicht von mind. 28 Tonnen
gefahrlos befahren werden kann. Dies gilt auch für Kanaldeckel, Sehachtabdeckungen,
Lichtschächte und Entwässerungseinrichtungen. Verdichtete Schotter- und
Mineralbetonflächen sind nicht zulässig. In der Winterszeit muss die zu befahrende Fläche
durchgehend frei von Schnee und Eis sein.

» Die zu befahrende Fläche muss, bei geradem Verlauf ohne Begegnungsverkehr, eine
durchgehende Mindestbreite von 3,55 Meter aufweisen.

» Ist auf der zu befahrenden Fläche Begegnungsverkehr möglich, so muss dlese eine
Mindestbreite von 4,75 Meter aufweisen.

► In Kurven, Einmündungen oder Verschwenkungen müssen die Schleppkurven der
Müllfahrzeuge berücksichtigt werden und die Mindestbreiten entsprechend höher sein.

► Die zu befahrende Fläche muss eine durchgängige Durchfahrtshöhe von mindestens 4,00
Metern aufweisen.

► Die notwendige Mindestbreite und -höhe darf nicht durch hineinwachsende Bäume, Büsche,
Dachvorsprünge, Straßenlaternen, Fahrzeugen, Gegenstände oder sonstigen Hindernissen
eingeengt werden.

► Die zu befahrende Fläche muss so gestaltet sein, dass ein seitliches Abrutschen oder Umstürzen
des Müllfahrzeuges zuverlässig verhindert wird, Dies gilt insbesondere in der Nähe von Gräben
und Böschungen.

» Wannenausrundungen, Kuppen, Entwässerungsrinnen und Bodenschwellen müssen so
ausgebildet sein, dass das Müllfahrzeug nicht aufsitzen kann.
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► Die zu befahrende Fläche darf nicht als verkehrsberuhigter Bereich mit
„Fußgängerzonencharakter" (hohe Fußgänger- und Radverkehrsdichte) ausgewiesen sein.

» Die zu befahrende Fläche darf sich nicht direkt an sensiblen Einrichtungen wie Schulen,
Kindergärten, Kitas, Spielplätzen, Alten- und Pflegeheimen, Krankenhäusern etc. befinden.

Kann auch nur einer der o.g. Kriterien Punkte nicht erfüllt werden, so wird das Privatgrundstück von
den Müllfahrzeugen des Bamberg Service nicht befahren.

Kann ein Privatgrundstück aufgrund der o.g. Kriterien Punkte befahren werden, so gelten auch aufdem
Privatgelände die satzungsmäßigen Vorgaben der Abfallentsorgung (Abfallwirtschaftssatzung der Stadt
Bamberg) u.a. im „Merkblatt Müllbehälterstellplätze im Voll- und Teilservice" zu den Punkten des
richtigen Behälterstandortes und den Anforderungen an Transportwege und Behälterstandplätze.



Bebauungsplanverfahren Nr. 220 D für den Bereich zwischen Ludwigstraße,
Luitpoldstraße, Heiliggrabstraße und Klosterstraße - „LuiOne"
hier: Öffentliche Auslegung gern. S3Abs. 2 BauGB - Stellungnahme der
Stadtarchäologie Bamberg

1. Grundsätzlich werden die Belange der Bodendenkmalpflege durch die
Planung ausreichend berücksichtigt.

Punkt 1.3 in Abschnitt B (Nachrichtliche übernahmen) und Punkt 16 in
Abschnitt C (Hinweise) des Plans bedürfen jedoch noch einer
inhaltlichen Korrektur, da hier Dopplungen und teils auch falsche
Angaben (die ganz offensichtlich aus einer anderen Planung kopiert
wurden) vorliegen.
Konkret sind unter Abschnitt B, Punkt 1.3 die Absätze 2-4 (von „Alle mit
der Durchführung des Projekts..." bis einschließlich „.auf dem südlichen
Grundstück FI. Nr. 763 wird hingewiesen.") zu streichen.

II. In das Amt 61

Bamberg, den 23.05.2025
Bauordnungsamt
Abt. Denkmalpflege - Stadtarchäologie
i.A.

Dr. Stefan Pfaffenberger

3.3



Bebauungsplanverfahren Nr. 220 D
für einen Bereich zwischen Ludwigstraße, Luitpoldstraße, Heiliggrabstraße und
Klosterstraße - „LuiOne",
Vorhabenbezogener Bebauungsplan mit Grünordnungsplan,
Bebauungsplan der Innenentwicklung;
Teilweise Änderung des Bebauungsplanes Nr. 220 A, des Baulinienplans Nr. 98 C und
des Bebauungsplans „Einschränkung städtebaulich bedenklicher Nutzungen
(Spielhallen)
- Beteiligung der Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange gem. $4 Abs. 2 BauGB
sowie sonstige Interessenvertretungen und Vereine

I.
Ziel der Planung ist die Schaffung der planungsrechtlichen Vorrausetzungen für die
Entwicklung und Nachverdichtung des ehern. EON-Geländes. Hierzu ist die Ausweisung
eines Urbanen Quartiers vorgesehen, in dem neben Umnutzung und Aufstockung von
Bestandsgebäuden die Ausweisung mehrerer Baurechtsrahmen für eine bis zu 7-geschossige
Neubebauung in Form von höhengestaffelten Punkthäusern mit Flachdächern im Inneren des
Quartiers geplant sind. Die Baulücke in der Heiliggrabstraße soll mit einem
Satteldachgebäude Gebäude (IIl+D) geschlossen werden. Als Nutzungen sind Gewerbe,
Wohnungen, Kinderkrippe, Kindergarten, Gastronomie, gesundheitliche Nutzungen, Büros
und ein Kulturraum vorgesehen.

Innerhalb des Geltungsbereiches des Plangebiets befinden sich zwar keine
Einzelbaudenkmäler (Art. 1 Abs. 2 BayDSchG), jedoch liegt das Plangebiet vollständig
innerhalb des der Grenzen des Stadtdenkmals (Art. 1 Abs. 3 BayDSchG) und zum großen Teil
innerhalb des Bodendenkmals (D-4-6131-1043).

- Unter Ziff. 2.4 der textlichen Festsetzungen wird festgesetzt und in der Begründung (Seite
17) erläutert, dass zusätzliche Dachaufbauten oberhalb der obersten Geschossdecke bis zu
3,00 m über Attika für die Unterbringung von technischen Anlagen zulässig sind. Dies würde
eine weitere Höherzonung durch zusätzliche Staffelung bedeuten. Dies ist konkret in den
vorliegenden Vorhabenplänen nicht vorgesehen/dargestellt und kann somit derzeit nicht
abschließend beurteilt werden. Eine weitere Höherzonung wird jedoch grundsätzlich kritisch
gesehen. Zu der Höhenentwicklung (ohne mögliche weitere Dachaufbauten) wird zudem auf
das Protokoll des Stadtgestaltungsbeirates zur Sitzung am 14.03.2024 hingewiesen.
Aufdiesen Sachverhalt wurde bereits in der Stellungnahme vom 27.01.2025 im Rahmen des
vorhergehenden Verfahrensschritts nach §4 Abs. 1 BauGB hingewiesen, ist jedoch in die
Planung im vorliegenden Verfahrensschritt nach $ 4 Abs. 2 BauGB nicht eingeflossen.

Zu den Belangen der Bodendenkmalpflege wird aufdie beiliegende gesonderte
Stellungnahme der Stadtarchäologie vom 23.05.2025 hingewiesen.

Eine gutachterliche Stellungnahme des BLfD ergeht gesondert.



II. In das Amt 61 z. w. Verwendung

Bamberg, 23.05.2025
Bauordnungsamt/Denkmalpflege
I.A.

Michael Krüger
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DATUM

02.06.2025

Vollzug des Bayerischen Denkmalschutzgesetzes (BayDSchG)
Stadt Bamberg: Bebauungsplanverfahren Nr. 220 D für den Bereich zwischen
Ludwigstraße, Luitpoldstraße, Heilliggrabstraße und Klosterstraße - "LuiOne"
Vorhabenbezogener Bebauungsplan mit Grünordnungsplan

Zuständige Gebietsreferenten:

Bau- und Kunstdenkmalpflege: Herr Dr. Martin Brandl

Bodendenkmalpflege: Herr Dr. Andreas Büttner

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir bedanken uns für die Beteiligung an der oben genannten Planung und bitten Sie,

bei künftigen Schriftwechseln in dieser Sache, neben dem Betreff auch unser

Sachgebiet (BQ) und unser Aktenzeichen anzugeben. Zur vorgelegten Planung

nimmt das Bayerische Landesamt für Denkmalpflege, als Träger öffentlicher Belange,

wie folgt Stellung:

Bau- und Kunstdenkmal pflegerische Belange:

Grundsätzlich wird auf die letzte Stellungnahme vom 03.02.2025 mit dem

Aktenzeichen P-2025-51-l_S2 in der Sache verwiesen, alle dort gemachten

Einlassungen werden vollumfänglich aufrechterhalten. Insbesondere wird noch

einmal darauf hingewiesen, dass die unter 2.4 (Höhenfestsetzung) genannten

Technikaufbauten aufgrund der zu ausgreifenden Höhenentwicklung entfallen

sollen.

BAYERISCHES LANDESAMT
FÜR DENKMALPFLEGE

Dienststelle München:
Hofgraben 4
80539 München
Postfach 1002 03
80076 München

Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege
Abteilung B - Koordination Bauleitplanung

Tel.: 089/2114-303 von 8 bis 12 Uhr
Fax: 089/2114-407
beteiligung@blfd.bayern. de

Tel.:089 2114-0
Fax: 089 2114-300

www.blfd.bayern.de

Bayerische Landesbank München
IBAN DE75 7005 0000 00011903 15
BIC BYLADEMM



Bodendenkmalpflegerische Belange:

Das Landesamt für Denkmalpflege Abteilung Bodendenkmalpflege hat bereits mit

Stellungnahme vom 3.2.2025 (P-2025-51-1-S2) Stellung genommen und auf

nachfolgenden Sachstand hingewiesen. Entsprechend sind die Ausführungen unter

2.3. Rechtliche Ausgangslage nicht korrekt wiedergegeben. Im Kapitel 6.7

Umweltbelange wiederrum wird auf die grundsätzliche Erlaubnispflicht von

Bodeneingriffen nach Art. 7 BayDSchG im Bereich des Bodendenkmals hingewiesen

während in den B. Nachrichtlichen übernahmen im Bebauungsplan (1.3) wiederum

unterschiedliche und sehr missverständliche Aussagen zur Erlau bnispflicht getroffen

wurden.

Im oben genannten Planungsgebiet liegt folgendes Bodendenkmal:

- D-4-6131-1043 - Siedlung vorgeschichtlicher Zeitstellung sowie untertägige

Siedlungsteile des Mittelalters und derfrühen Neuzeit im Bereich des

Bamberger Stadtteils "Theuerstadt"/ "Gärtnerviertel".

Eine Orientierungshilfe zum derzeit bekannten Denkmalbestand bietet der öffentlich

unter http://www.denkmal.bayern.de zugängliche Bayerische Denkmal-Atlas.

Darüber hinaus stehen die digitalen Denkmaldaten für Fachanwender als Web Map

Service (WMS) zur Verfügung und können so in lokale Geoinformationssysteme

eingebunden werden. Die URL dieses Geowebdienstes lautet:

https://geoservices.bayern.de/wms/vl/ogc denkmal.cgi

Bitte beachten Sie, dass es sich bei o.g. URL nicht um eine Internetseite handelt,

sondern um eine Schnittstelle, die den Einsatz entsprechender Software erfordert.

Bodendenkmäler sind gern. Art. 1 BayDSchG in ihrem derzeitigen Zustand vor Ort zu

erhalten. Der ungestörte Erhalt dieser Denkmäler vor Ort besitzt Priorität. Weitere

Planungsschritte sollen diesen Aspekt berücksichtigen und Boden eingriffe auf das

unabweisbar notwendige Mindestmaß beschränken.

Nach $ 1 Abs. 6 Nr. 5 BauGB sind bei der Aufstellung der Bauleitpläne insbesondere

die Belange des Denkmalschutzes und der Denkmalpflege sowie die erhaltenswerten

Ortsteile, Straßen und Plätze von geschichtlicher, künstlerischer oder
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städtebaulicher Bedeutung zu berücksichtigen. Gern. Art. 3 BayDSchG nehmen

Gemeinden, vor allem im Rahmen der Bauleitplanung auf die Belange des

Denkmalschutzes und der Denkmalpflege, angemessen Rücksicht. Art. 83, Abs. 1 BV

gilt entsprechend. Die genannten Bodendenkmäler sind nachrichtlich in der

markierten Ausdehnung in den Bebauungsplan zu übernehmen, in der Begründung

aufzuführen sowie auf die besonderen Schutzbestimmungen hinzuweisen (gern.§ 5

Abs. 4, § 9 Abs. 6 BauGB) und im zugehörigen Kartenmaterial ihre Lage und

Ausdehnung zu kennzeichnen (Anlage PlanZV, Nr. 14.2-3).

Fachliche Hinweise zur Abstimmung kommunaler Planungen mit Belangen der

Bodendenkmalpflege entnehmen Sie auch bitte der Broschüre „Bodendenkmäler in

Bayern. Hinweise für die kommunale Bauleitplanung."

(https://www.blfd.bayern.de/mam/abteilungen und aufgaben/bodendenkmalpfleg

e/kommunale bauleitplanung/2018 broschuere kommunale-bauleitplanung_pdf)

Wir bitten Sie, folgenden Text in den Festsetzungen, auf dem Lageplan und ggf. in

den Umweltbericht zu übernehmen:

Für Bodeneingriffe jeglicher Art im Geltungsbereich des Bebauungsplanes ist eine

denkmalrechtliche Erlaubnis gern. Art. 7 Abs. 1 BayDSchG notwendig, die in einem

eigenständigen Erlaubnisverfahren bei der zuständigen Unteren

Denkmalschutzbehörde zu beantragen ist.

Im Rahmen dieses Genehmigungsverfahrens wird das BLfD die fachlichen Belange

der Bodendenkmalpflege formulieren.

Bitte beachten Sie die folgenden Hinweise:

- Ist eine archäologische Ausgrabung nicht zu vermeiden, soll bei der

Verwirklichung von Bebauungsplänen grundsätzlich vor der Parzellierung die

gesamte Planungsfläche archäologisch qualifiziert untersucht werden, um

die Kosten für den einzelnen Bauwerber zu reduzieren.

- Das Bayerische Landesamt für Denkmalpflege empfiehlt nachdrücklich,

Eingriffe in die Denkmalsubstanz zu vermeiden. Sollte nach Abwägung aller

Belange keine Möglichkeit bestehen, Bodeneingriffe durch Umplanung

vollständig oder in großen Teilen zu vermeiden, muss eine vorherige
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wissenschaftliche Untersuchung, Bergung und Dokumentation (d. h.

Ausgrabung) im Auftrag der Vorhabenträger durchgeführt werden. Zur

Kostentragung verweisen wir auf Art. 7 Abs. 1 Satz 2 BayDSchG in der

Fassung vom 23.06.2023.

- Archäologische Ausgrabungen können abhängig von Art und Umfang der

Bodendenkmäler einen erheblichen Umfang annehmen und müssen

frühzeitig geplant werden. Hierbei sind Vor- und Nachbereitung aller

erforderlichen wissenschaftlichen Untersuchungen zu berücksichtigen. Die

aktuellen fachlichen Grundlagen für Durchführung und Dokumentation

archäologischer Ausgrabungen finden Sie unter

https://www.blfd.bayern.de/mam/information und service/fachanwender/

dokuvorgaben april 2020.pdf.

- Im Bereich bekannter Bodendenkmäler ist darüber hinaus der Einsatz

technischer Ortungsgeräte, die geeignet sind, Denkmäler im Erdreich

aufzufinden (z. B. Metallsonden), gemäß Art. 7 Abs. 6 BayDSchG verboten.

Für berechtigte berufliche Interessen (geophysikalische Prospektion,

Kampfmittelräumung, archäologische Fachfirmen) kann die Erlaubnis erteilt

werden.

- Die Kosten archäologischer Ausgrabungen privater und kommunaler Träger

können im Rahmen der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel vom

Bayerischen Landesamt für Denkmalpflege gefördert werden. Von einer

Zuwendung ausgenommen sind Maßnahmen, für die eine Berechtigung zum

steuerlichen Betriebskostenabzug (d.h. in der Regel bei gewerblichen

Bauvorhaben) besteht. Weitere Informationen zu dieser Fördermöglichkeit

und dem Antragsverfahren finden Sie unter Zuschüsse bei

Bodendenkmälern.

Für Rückfragen stehen wir gerne zur Verfügung.

Die Untere Denkmalschutzbehörde erhält dieses Schreiben per E-Mail mit der Bitte

um Kenntnisnahme. Für allgemeine Rückfragen zur Beteiligung des BLfD im Rahmen

der Bauleitplanung stehen wir selbstverständlich gerne zur Verfügung.
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Fragen, die konkrete Belange der Bau- und Kunstdenkmalpflege oder

Bodendenkmalpflege betreffen, richten Sie ggf. direkt an den für Sie zuständigen

Gebietsreferenten der Praktischen Denkmalpflege (www.blfd.bayern.de).

Mit freundlichen Grüßen

Dr. Jochen Haberstroh

Diese Stellungnahme ist ohne eigenhändige Unterschrift gültig.
Sollte das Fachrecht, auf dem die Beteiligung des Bayerischen Landesamtes für Denkmalpflege beruht,

ausnahmsweise eine eigenhändig unterschriebene Stellungnahme verlangen, wird um Hinweis gebeten.
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DB AG- DB Immobilien
Barthstraße 12 1 80339 München

Stadt Bamberg
Bauleitplanung
Untere Sandstraße 34
96049 Bamberg

DB AG - DB Immobilien
Baurecht 1
CR.R 31

Barthstraße 12
80339 München

www.deutschebahn.com/Eigentumsmanagement

Allgemeine Mail-Adresse:
Ktb.muenchen@deutschebahn.com

Aktenzeichen: TOEB-BY-25-207057

15.05.2025

Bebauungsplan Nr. 220 D
für einen Bereich zwischen Ludwigstraße, Luitpoldstraße, Heiliggrabstraße und
Klosterstraße - „LuiOne"
Vorhabenbezogener Bebauungsplan mit Grünordnungsplan
Bebauungsplan der Innenentwicklung
Teilweise Änderung des Bebauungsplans Nr. 220 A, des Baulinienplans Nr. 98 C,
der Baulinie 35 und des Bebauungsplans „Einschränkung städtebaulich
bedenklicher Nutzungen (Spielhallen)"
Beteiligung § 4 Abs. 2 BauGB

Strecke 5900 / Nürnberg Hbf - Bamberg/ km 62,20 - 62,30 / l.d.Bahn

Ihr Zeichen:
Ihr Schreiben vom:

BPlan-220 D-3-2-4-2/Sch
15.05.2025

Sehr geehrte Damen und Herren,

die Deutsche Bahn AG, DB Immobilien, als von der DB lnfraGO AG (ehemals DB Netz AG
und DB Station&Service AG) bevollmächtigtes Unternehmen, übersendet Ihnen hiermit
folgende Gesamtstellungnahme zu o. g. Verfahren.

Wir verweisen auf unsere Stellungnahmen mit Az: TOEB-BY-25-197985 vom 06.02.2025
zur Beteiligung gern. $4Abs. 1 BauGB.

Diese Stellungnahme behält ihre Gültigkeit und ist in dem weiteren Verfahren zu beachten.

Unter Maßgabe des Planentwurf und der Begründung in der Fassung vom 07.05.2025
bestehen gegenüber der Planfassung vom 03.12..2024 aus Sicht der DB AG und ihrer
Konzernunternehmen keine weiteren Belange und Auflagen.

Wir behalten uns vor, zu dem o. g. Verfahren und den Maßnahmen die sich aus dem
Bebauungsplan/- und Flächennutzungsplan entwickeln werden, unabhängig von unserer
vorstehenden Stellungnahme Bedenken und Anregungen vorzubringen. Diese können
auch grundsätzlicher Art sein, sofern Unternehmensziele oder Interessen der Deutschen
Bahn AG dies erfordern.
Deutsche Bahn AG I Sitz: Berlin I Registergericht: Berlin-Charlottenburg
HRB 50 000 1 USt-IdNr.: DE 811569869 1 Vorsitz des Aufsichtsrats: Werner Gatzer
Vorstand: Dr. Richard Lutz (Vorsitz), Dr. Levin Holle, Berthold Huber, Dr. Daniela Gerd tom Markotten,
Dr. Sigrid Evelyn Nikutta, Evelyn Palla, Dr. Michael Peterson, Martin Seiler

Nähere Informationen zur Datenverarbeitung im DB-Konzern finden Sie hier: www.deutschebahn.com/datenschutz

Unser Anliegen:
-·---- ~
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Für Rückfragen zu diesem Schreiben wenden Sie sich bitte an den Mitarbeiter Baurecht
Herrn Gärens.

+++ Datenschutzhinweis: Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass die in Stellungnahmen des DB Konzerns enthaltenen
personenbezogenen Daten von DB Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern (Vor- und Nachname, Unterschriften, Telefon, E-Mail­

Adresse, Postanschrift) vor der öffentlichen Auslegung (insbesondere im Internet) geschwärzt werden müssen. +++

Chatbot Petra steht Ihnen bei allgemeinen Fragen rund um immobilienrelevante Angelegenheiten gerne zur Verfügung.
Nutzen Sie dafür folgenden Link oder den QR-Code: https://chatbot-petra.tech.deutschebahn.com/

Mit freundlichen Grüßen

DB AG - DB Immobilien

Björn
i.V. Claaßen

Digital unterschrieben
von Bjorn Claaßen
Datum, 202505.15
15:1239 +02'00'

Andreas
i.A. Görens

Digital unterschrieben
von Andreas Görens
Datum: 2025.05.15
07:47:16 +02'00'
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Deutsche Telekom Technik GmbH
Ziegelleite 2-4, 95448 Bayreuth

Stadtplanungsamt
Sachgebiet Bebauungsplanung
Untere Sandstraße 34
96049 Bamberg

Ihre Referenzen

Ansprechpartner

Durchwahl

Datum

Betrifft

BPlan 220 D-3-2-4-2/Sch, Nachricht vom 15.05.25
PTI 14, Norbert Wickles
0921 / 18-6060
17.06.2025
Bebauungsplanverfahren Nr. 220 D
für einen Bereich zwischen Ludwigstraße, Luitpoldstraße, Heiliggrabstraße
und Klosterstraße - ,,LuiOne"
vorhabenbezogener Bebauungsplan mit Grünordnungsplan,
teilweise Änderung des Bebauungsplans Nr. 220 A, des Baulinienplans Nr. 98 C und des
Bebauungsplans „Einschränkung städtebaulich bedenklicher Nutzungen (Spielhallen)"
Beteiligung der Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB
sowie sonstige lnteressensvertretungen und Vereine

Sehr geehrte Damen und Herren,

die Telekom Deutschland GmbH (nachfolgend Telekom genannt) - als
Netzeigentümerin und Nutzungsberechtigte i. S. v. § 125 Abs. 1 TKG - hat die
Deutsche Telekom Technik GmbH beauftragt und bevollmächtigt, alle Rechte und
Pflichten der Wegesicherung wahrzunehmen sowie alle Planverfahren Dritter
entgegenzunehmen und dementsprechend die erforderlichen Stellungnahmen
abzugeben.

Zur o. a. Planung haben wir bereits mit Schreiben vom 05.02.2025 Stellung
genommen.
Diese Stellungnahme gilt unverändert weiter.

Für weitere Fragen stehen wir gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Sandra
Bivins

i.A.

Sandra Bivins

i.A.

Norbert Wickles

Deutsche Telekom Technik GmbH
Hausanschrift Technik Niederlassung Süd. Dieselstraße 43, 90441 Nürnberg
Postanschrift Dieselstraße 43, 90441 Nürnberg
Telekontakte Telefon +49 911 150-6162 Telefax +49 911 150-5139, Internet www.telekom.de

Konto Postbank Saarbrücken (BLZ 590 100 66). Kt0.-Nr. 24 858 668
IBAN DE 1 75901 0066 0024858668, SWIFT-BIC PBNKDEFF

Aufsichtsrat Dr. Robert Hauber (Vorsitzender) I Geschäftsführung: Abdurazak Mudesir (Vorsitzender), Peter Beutgen. Christian Kramm
Handelsregister Amtsgericht Bonn HRB 14190, Sitz der Gesellschaft Bonn I USt-dNr. DE 81 4645262



ERLEBEN, WAS VERBINDET.

Deutsche Telekom Technik GmbH
PTI 14,B1
Schürerstr. 9, 97080 Würzburg

Stadtplanungsamt
Sachgebiet Bebauungsplanung
Untere Sandstraße 34
96049 Bamberg

REFERENZEN BPlan220D-TÖB-4-1 /Sch, Frau Tischner, Schreiben vom 07.01.2025
ANSPRECHPARTNER FRef PTI 14, Roland Sachs

TELEFONNUMMER 0931/33-6687
DATUM 05.02.2025

sErRrrr Bebauungsplanverfahren Nr. 220 D
für einen Bereich zwischen Ludwigstraße, Luitpoldstraße, Heiliggrabstraße und Klosterstraße - „LuiOne"
Vorhabenbezogener Bebauungsplan mit Grünordnungsplan
Bebauungsplan der Innenentwicklung
Teilweise Änderung des Bebauungsplans Nr. 220 A, des Baulinienplans Nr. 98 C, der Baulinie 35 und des
Bebauungsplans „Einschränkung städtebaulich bedenklicher Nutzungen (Spielhallen)"

Unterrichtung derBehörden undder TrägeröffentlicherBelangegem. § 4Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB)

Sehr geehrte Damen und Herren,

vielen Dank für die Information zur o. g. Maßnahme.

Die Telekom Deutschland GmbH (nachfolgend Telekom genannt) - als Netzeigentümerin und Nutzungsbe­
rechtigte i. S. v. § 125 Abs. 1 TKG- hat die Deutsche Telekom Technik GmbH beauftragt und bevollmächtigt,
alle Rechte und Pflichten der Wegesicherung wahrzunehmen sowie alle Planverfahren Dritter entgegenzuneh­
men und dementsprechend die erforderlichen Stellungnahmen abzugeben.

Zum Bauleitplanverfahren nehmen wir wie folgt Stellung:

Im bzw. am Rande des Geltungsbereiches befinden sich Telekommunikationslinien unseres Unternehmens
(siehe beigefügten Bestandsplan).
Dieser Bestandsplan ist nur für Ihre Planungszwecke bestimmt und darf nicht an Dritte weitergegeben wer­
den.

Die Aufwendungen der Telekom müssen bei der Verwirklichung des Bebauungsplanes so gering wie möglich
gehalten werden. Deshalb bitten wir, unsere Belange wie folgt zu berücksichtigen und in den Bebauungsplan
mit aufzunehmen:

Deutsche Telekom Technik GmbH I Landgrabenweg 151, 53227 Bonn 1 +49 228/181-0 1 www.telekom.com
Konto: Postbank Saarbrücken (BLZ 590 100 66), Kto.-Nr. 248 586 68 1 IBAN: DEl7 5901 0066 0024 8586 68 1 SWIFT-BIC: PBNKDEFF590

Aufsichtsrat: Srinivasan Gopalan (Vorsitzender) 1 Geschäftsführung: Dr. Abdurazak Mudesir (Vorsitzender), Peter Beutgen, Christian Kramm
Handelsregister: Amtsgericht Bonn HRB 14190, Sitz der Gesellschaft Bonn I USt-IdNr. DE 814645262



ERLEBEN, WAS VERBINDET.

DATUM

EMPFÄNGER

SEITE 2

Auf die vorhandenen, dem öffentlichen Telekommunikationsverkehr dienenden Telekommunikationslinien, ist
bei Ihren Planungen grundsätzlich Rücksicht zu nehmen.

Der Bestand und der Betrieb der vorhandenen Telekommunikationslinien müssen weiterhin gewährleistet
bleiben.

Zur Sicherung unserer Telekommunikationslinien, welche das Anwesen Luitpoldstr. 51" versorgen und in
einer privaten Kabelkanalanlage verlaufen (betroffene FI.Nrn.: 1399 und 1400/2, Gemarkung Bamberg), bit­
ten wir, die Fläche als mit einem Leitungsrecht zu Gunsten der Telekom Deutschland GmbH, Sitz Bonn, zu
belastende Fläche festzusetzen.

Diese Kennzeichnung alleine begründet das Recht zur Verlegung und Unterhaltung jedoch noch nicht.
Deshalb muss in einem zweiten Schritt die Eintragung einer beschränkten persönlichen Dienstbarkeit im
Grundbuch mit folgendem Wortlaut:

"Beschränktepersönliche Dienstbarkeit fürdie Telekom DeutschlandGmbH, Bonn, bestehendin dem Recht
aufErrichtung, Betrieb, Anderung und Unterhaltung von Telekommunikationslinien, verbunden mit einerNut­
zungsbeschränkung."

erfolgen.

Die Versorgung des Planbereiches unterliegt derzeit einer Prüfung durch die Telekom. Je nach Ausgang die­
ser Prüfung wird die Telekom eine Entscheidung zur Versorgung treffen.

Zum Zweck der Koordinierung bitten wir um rechtzeitige Mitteilung von Maßnahmen, welche im Geltungsbe­
reich stattfinden werden (mind. 5 Monate vor Baubeginn).

Mit freundlichen Grüßen

2 5o
#assie

Anlagen:
Bestandsplan

.dBarba, u....v~in



Postfach_ Bebauungsplanung

Von:
Gesendet:
An:
Ce:
Betreff:

Postfach Stadtplanungsamt
Donnerstag, 5. Juni 2025 10:45
Postfach, Bebauungsplanung
Schwarze, Andrea
WG: Bebauungsplanverfahren Nr. 220 D Beteiligung an der Bauleitplanung
gemäß § 3(2) und § 4(2) Baugestzbuch

-----Ursprüngliche Nachricht-----
Von: Schaiblein, Theresa <Theresa.Schaiblein@stadt.bamberg.de>
Gesendet: Donnerstag, 5. Juni 2025 10:34
An: Postfach Stadtplanungsamt <stadtplanungsamt@stadt.bamberg.de>
Betreff: AW: Bebauungsplanverfahren Nr. 220 D Beteiligung an der Bauleitplanung gemäß $ 3(2)
und § 4(2) Baugestzbuch

Sehr geehrte Damen und Herren,

zu dem benannten Bebauungsplanverfahren nimmt das Amt 23 wie folgt Stellung:

Für die Umsetzung des Bebauungsplanes ist die Bestellung von Dienstbarkeiten erforderlich. Diese
sind im Rahmen der Erstellung des Durchführungsvertrages inhaltlich noch abzustimmen.

Aus Sicht des Immobilienmanagements sollte die Reduzierung der bauordnungsrechtlich
notwendigen Stellplätze sowie der Verpflichtung zur Bereitstellung von alternativen
Mobilitätsangeboten durch die Umsetzung eines Mobilitätskonzeptes im Durchführungsvertrag
oder in geeigneter Weise besichert werden. Dies könnte vergleichbar mit anderen bayerischen
Städten durch die Bestellung von Dienstbarkeiten oder einer aufschiebend bedingten
Stellplatzablöse geregelt werden. Hier sollte eine einheitliche Regelung im Hinblick auf die neu
aufzusetzende Stellplatzsatzung innerhalb der Stadtverwaltung getroffen werden.

Ansonsten hat das Amt 23 keine Einwände.

Viele Grüße

Theresa Schaiblein
Sachbearbeiterin

Stadt Bamberg,
Immobilienmanagement
- Liegenschaften -

Michelsberg 1 0
96049 Bamberg

Tel.0951 /87-2314
Fax 0951 / 87-2309
E-Mail: Theresa .Schaiblein@stadt .bamberg .de



-----Ursprüngliche Nachricht-----
Von: Postfach, Liegenschaften <Liegenschaften@stadt.bamberg.de>
Gesendet: Donnerstag. 15. Mai 2025 09:03
An: Schaiblein, Theresa <Theresa.Schaiblein@stadt.bamberg.de>
Betreff: WG: Bebauungsplanverfahren Nr. 220 D Beteiligung an der Bauleitplanung gemäß§ 3(2)
und § 4(2) Baugestzbuch

-----Ursprüngliche Nachricht-----
Von: Schwarze, Andrea <Andrea.Schwarze@stadt.bamberg.de>
Gesendet: Donnerstag, 15. Mai 2025 06:.51
An: Postfach, Liegenschaften <Liegenschaften@stadt.bamberg.de>
Betreff: Bebauungsplanverfahren Nr. 220 D Beteiligung an der Bauleitplanung gemäß§ 3(2) und§
4(2) Baugestzbuch

Stadt Bamberg Postfach l l 03 23 9603 l Bamberg

Stadtplanungsamt

Bauleitplanung

Immobilienmanagement - SG Grundstücksverkehr

Amt 231

Stadtplanungsamt

Untere Sandstraße 34

96047 Bamberg

Aktenzeichen
2
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Amt 38 -Az. Nr. 380836-2025 ,,~

Stadt Bamberg

Bebauungsplanverfahren Nr. 220 D für einen Bereich zwischen Klima- und

Ludwigstraße, Luitpoldstraße, Heiliggrabstraße und Klosterstraße - umweltamt

"LuiOne" Vorhabenbezogener Bebauungsplan mit Grünordnungsplan
Amt 61

1. Stellungnahmen

Hinweis: Unter C Hinweise, Punkt 10. wird das „Amt für Umwelt, Brand- und
Katastrophenschutz" genannt. Dies ist durch das „Klima- und Umweltamt" zu
ersetzen.
Unter C Hinweise. Punkt 18. wird das Landratsamt genannt. Dies ist ebenso
durch das Klima- und Umweltamt der Stadt Bamberg zu ersetzen.

Wasserrecht
erstellt durch: Frau Kellner, Frau Prietz

Mit dem B-Plan besteht weitestgehend Einverständnis. Wasserrechtlich rele­
vante Schutzgebiete sind nicht betroffen. Jedoch werden folgende Hinweise
gegeben:

Bei der Umsetzung des Bauvorhabens sind die Regelungen des Wasser­
haushaltsgesetzes (WHG) sowie des Bayerischen Wassergesetzes
(BaywG) und der dazu erlassenen Verordnungen zu beachten.

Sofern bei der Umsetzung des Bauvorhabens eine Bauwasserhaltung
(Absenkung des Grundwassers) notwendig wird, ist eine entsprechende
wasserrechtliche Erlaubnis im Klima- und Umweltamt zu beantragen (§ 8
und 5 9Abs. 1Nr. 5 WHGiV.m Art. 70 und Art. 15 Ba9WG).

Wenn ein ständiges Eintauchen des Baukörpers oder von Teilen des Bau­
körpers ins Grundwasser zu erwarten ist, muss darüber hinaus eine be­
schränkte wasserrechtliche Erlaubnis für die Umleitung bzw. den Aufstau
des Grundwassers im Klima- und Umweltamt beantragt werden (§ 8 und §
9 Abs. 2 Nr. 1 WHG i.V.m. Art. 15 BayWG). Sollte das Aufstau­
en/Absenken/Umleiten von Grundwasser ais geringfügig eingeschätzt
werden. so ist dies mit fachlicher Begründung dem Klima- und Umweltamt
anzuzeigen (Vgl. $ 49 WHG, Art 30 BaywG)

Werden Stoffe in das Grundwasser eingebracht, liegt eine Benutzung
nach g 9 Abs. 1 Nr. 4 wHG vor, die grundsätzlich erlaubnispflichtig ist Eine
Erlaubnis ist nicht erforderlich, wenn sich das Einbringen nicht nachteilig
auf die Grundwasserbeschaffenheit auswirken kann ($ 49 Abs 1 Satz 2
WHG). Dies ist insbesondere dann der Fall. wenn für einen einzubringen­
den Baustoff eine europäische technische Zulassung oder eine bauauf­
sichtliche Zulassung des Deutschen Instituts für Bautechnik noch dem
Bouproduktengesetz vorliegt oder eingeführten technischen Baubestim­
mungen entsprochen wird. Werden voraussichtlich mehrere hydraulisch
getrennte Grundwasserstockwerke durchteuft oder wird ein zweiter (tiefe-
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rer) Grundwasserleiter erreicht oder soll artesisch gespanntes Grundwas­
ser erschlossen werden, ist eine wasserrechtliche Gestattung erforderlich.

Das Niederschlagswasser soll im Regelfall dem natürlichen Wasserkreis­
lauf zugeführt werden, z.B. durch ortsnahe Versickerung oder Einleitung in
ein Oberflächengewässer(§ 55 Abs. 2 WHG). Sofern der Umfang der Ver­
sickerung bzw der Einleitung nicht unter die Niederschlagswasserfreistel­
lungsverordnung (NWFreiV) mit den dazugehörigen Technischen Regeln
(TRENGW bzw. TRENOG) fällt, ist eine wasserrechtliche Erlaubnis für das
Einleiten von Stoffen in das Grundwasser bzw. in ein Gewässer(§ 8 und § 9
Abs. 1 Nr. 4 WHG) notwendig.

Entsprechend den im „Fachgutachten zur naturnahen Regenwasserbe­
wirtschaftung Stadtquartier .Lui One" Bamberg" zu entnehmenden Anga­
ben ist bereits ersichtlich, dass allein durch die teilweise an die Rigolen
angeschlossenen Flächen eine wasserrechtliche Erlaubnis erforderlich
wird.

Die entsprechenden wasserrechtlichen Erlaubnisse sind im Klima- und
Umweltamt der Stadt Bamberg frühzeitig zu beantragen. Die erforderli­
chen Antragsunterlagen richten sich nach der Verordnung über Pläne und
Beilagen im wasserrechtlichen Verfahren (WPBV}

Immissionsschutz
erstellt durch: Frau Jüttemonn

Die untere Immissionsschutzbehörde wurde vorzeitig in den Planungsprozess
eingebunden und alle immissionsschutzfachlichen Belange sind in den Planun­
terlagen enthalten. Die Festsetzungen sind im jeweiligen Bauantragsverfahren
nachzuweisen.
Aus Sicht des Immissionsschutzes besteht Einverständnis mit dem Bebauungs­
plan Nr. 220 D

Naturschutz
erstellt durch: Herr Fischer

Die untere Naturschutzbehörde wurde vorzeitig in den Planungsprozess ein­
gebunden und alle naturschutzfachlichen Belange sind in den Planunterlagen
enthalten, sodass Einverständnis besteht. Die Festsetzungen sind im jeweiligen
Bauantragsverfahren nachzuweisen.

wir bitten die Verweise innerhalb der textliche Festsetzung Nr 1O2 auf die
Pflanzgebote Nrn. 111 und 11.2 abzuändern.

Bodenschutz, Altlasten
erstellt durch: Frau Pröpster

1. Bodenschutz
Generell sind Beeinträchtigungen, welche die in § 2 Abs. 2 Nr. 1 und 2
BBodSchG definierten natürlichen Funktionen des Bodens, zum Beispiel als
Filter und Puffer zum Schutz des Grundwassers oder Puffer bei Starknieder-
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Abfallrecht/Abfallwirtschaft
erstellt durch: Frau Köberlein

Auf Grundlage der vorliegenden Planunterlagen besteht mit dem Bebauungs­
planverfahren aus abfal/wirtschaftlicher Sicht Einverständnis.

Klimaschutz
erstellt durch Herr Wiehl

o.E.

II. In das

Amt 61

zur weiteren Veranlassung.

Bamberg, 12.06.2025
Amt 38

~·

Tobi
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schlogsereignissen. negativ beeinflussen. soweit wie möglich zu vermeiden.
Hierzu zählen nach g 3 Abs. 1 Nr. 3 BBoaSchV auch physikalische Einwirkungen
auf den Boden. Außerhalb der bebauten Flächen ist demnach eine unnötige
Verdichtung bzw. Versiegelung zu vermeiden. Die Vorgaben der IN 19639 sind
zu beachten. Die Anforderungen an das Auf- und Einbringen von Materialien
auf oder in den Boden sind in § 6 BBodSchG in Verbindung mit §§ 6-8 der
BBodSchV geregelt.

Bestehende Grünflächen. welche später noch als Grünflächen/Pflonzflächen
genutzt werden. sind soweit möglich nicht für die Baumaßnahme (Baustraßen.
Bereitstellungsflächen .. o.ö.) zu nutzen. Sofern Grünflächen temporär durch
Baumaßnahmen beeinträchtigt werden. sind diese unmittelbar noch dem sie
nicht mehr benötigt werden wiederherzustellen, bei entsprechender Verdich­
tung wieder aufzulockern und mit geeignetem Oberboden anzudecken.

Später als Grünflächen etc genutzte Freiflächen sind mit geeignetem Oberbo­
den anzudecken. Soweit geeignet ist hierfür der vor Ort angefallene und fach­
gerecht bereitgestellte bzw. zwischengelagerte Oberboden wieder zu verwen­
den.
Zum Schutz gegen Erosion zB. infolge von Starkniederschtagsereignissen, ist
der aufgebrachte Oberboden entsprechend der Vorgaben des Naturschutzes
zu begrünen.

Böden für vegetotionstechnische Zwecke sind in Normalverdichtung einzu­
bauen (Verdichtung entsprechend der natürlichen Lagerung, keine Überver­
dichtung)

Die Festsetzung versickerungsfähiger Oberflächenbefestigungen, Dachbegrü­
nung und Fassadenbegrünung werden begrüßt

2. Altlasten
Altlasten im Sinne des BBodSchG sind nach aktuellem Wissensstand nicht be­
kannt. Mögliche Bodenverunreinigungen bzw. Altablagerungen, die eine abfall­
rechtliche Relevanz aufweisen können, sind ober nicht auszuschließen. Sollten
beim Aushub orgonoleptisch auffällige Bereiche angetroffen werden. ist der
Aushub gemäß KrWG unter Berücksichtigung der aktuell geltenden Rege/wer­
ke und entsprechend seiner Deklaration noch ErsatzbaustoffV wiederzuver
werten bzw. fachgerecht zu beseitigen. Sollten während der Bauphase orga­
noleptische Auffälligkeiten angetroffen werden, so ist das Klima- und Umwelt­
amt der Stadt Bamberg umgehend zu benachrichtigen.

3. Kampfmittel
Aufgrund in den uns vorliegenden Luftbildern ersichtlichen Kampfspuren im
unmittelbaren Umfeld der Maßnahme sowie der Nähe zum Bahnhof sind
Kampfmittelfunde nicht auszuschließen. Vor Tiefeneingriffen ist eine Luftbild­
auswertung zur Kampfmittelvorerkundung bzw. eine Freigabe durch einen
Feuerwerker (Zulassung § 7 u. § 20 SprengG) erforderlich. Bei Bedarf kann u.
U. der Einsatz eines KMRD baubegleitend notwendig werden.
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Bebauungsplanverfahren Nr. 220 D für einen Bereich zwischen Ludwigstraße,
Luitpoldstraße, Heiliggrabstraße und Klosterstraße - „LuiOne" Vorhabenbezogener
Bebauungsplan mit Grünordnungsplan, Bebauungsplan der Innenentwicklung,
Teilweise Änderung des Bebauungsplans Nr. 220 A, des Baulinienplans Nr. 98 C, der
Baulinie 35 und des Bebauungsplans „Einschränkung städtebaulich bedenklicher
Nutzungen (Spielhallen)"

Stellungnahme SG 32

Das SG 32 hat im Rahmen der förmlichen Trägerbeteiligung nach § 4 Abs. 2 BauGB keine
weitergehenden Hinweise/Anregungen.

Die Festsetzung nach § 12 Abs. 3a BauGB ist jedoch nicht im Rahmen der Hinweise, son­
dern im Rahmen der Festsetzungen aufzuführen.

Weitergehende Hinweise zum Natur- und Immissionsschutz sowie Wasserrecht erfolgen
durch die jeweils zuständigen Behörden.

Bayreuth, 04.06.2025
Regierung von Oberfranken
ROF-SG32 (Regierung von Oberfranken - Sachgebiet 32)

Schreiweis
Regierungsrätin



Bebauungsplanverfahren Nr. 220 D
für einen Bereich zwischen Ludwigstraße, Luitpoldstraße, Heiliggrabstraße
und Klosterstraße - „LuiOne"
vorhabenbezogener Bebauungsplan mit Grünordnungsplan,
teilweise Änderung des Bebauungsplanes Nr. 220 A, des Baulinienplans Nr. 98
C und des Bebauungsplans „Einschränkung städtebaulich bedenklicher
Nutzungen (Spielhallen)"
Beteiligung der Behörden und der Träger öffentlicher Belange gern. § 4 Abs. 2
Baugesetzbuch (BauGB) sowie sonstige lnteressensvertretungen und Vereine

Sachbearbeiterin Frau Schwarze
Schreiben vom 15.05.2025

1. Auf dem Planungsareal soll auf einer Fläche von rund 1,35 ho ein gemischt­
genutztes urbanes Quartier unter Einbeziehung bestehender Gebäude des
ehemaligen EON-Geländes inklusive einer vorgesehenen Umnutzung und
teilweise Aufstockung dieser Gebäude entstehen. Unter anderem soll mit dem
Baustein 9 von insgesamt 10 Planungs-Bausteinen ein mehrgeschossiger
Neubau mit einer Kindertagesstätte im EG und OG und darüber liegenden
Wohngeschossen errichtet werden.

Die in der Planung auf das Planungsareal aufgeführten Spielplätze und
kleineren Spielflächen sind zu befürworten. Es soll darauf geachtet werden. dass
ausreichend oltersgerechte Spielmöglichkeiten für Ü3, aber auch für U3
eingeplant werden. Sie sollten zudem noturnah mit möglichst wenig
Flächenversiegelung angelegt werden. Zudem ist eine ausreichende
Beschattung durch Bäume oder Sonnensegel zu gewährleisten, gern. $3
Spielplatzsatzung. Ebenfalls sollte noch § 5 Abs. 3 der Spielplatzsatzung eine
befestige Fläche für Ballspiele oder Tischtennis enthalten sein. Außerdem ist
darauf zu achten. dass ausreichend Sitzgelegenheiten im Schatten. bspw. Bänke
mit und/oder ohne Tisch zu verweilen vorhanden sind.

II. Nicht zuletzt aufgrund der Vielzahl an Familien. die in das Quartier .LuiOne"
einziehen werden, ist ein konkreter Bedarf an Kinderbetreuungsplätzen
gegeben. Daraus ergibt sich die Notwendigkeit der Einplanung einer
Kindertagesstätte.
Nach der aktuellen Bedarfsplanung sind vor allem 2 Gruppen mit Krippen- und
zusätzlich 1 Gruppe mit Kindergartenplätzen einzuplanen. Dabei wurde
zunächst der neu entstehende Bedarf an Betreuungsplätzen durch die geplante
Wohnbebauung im Quartier „LuiOne", welches dem Sozialraum Gärtnerstadt
zuzuordnen ist, in den Blick genommen. In beiden Altersgruppen ist aktuell eine
Unterversorgung an Betreuungsplätzen festzustellen, vor allem im Bereich der
Krippenplätze für Kinder im Alter bis 3 Jahren. Die oktuell 117 Betreuungsplätze
im Sozialraum Gärtnerstodt sind voll belegt und können einen neu
entstehenden Bedarf nicht auffangen. Aber auch sozialroumübergreifend
Richtung Bamberg Mitte ist ein ungedeckter Bedarf an Betreuungsplätzen



III.

prognostiziert. Die geplante Kita mit 2 Krippen- und einer Kindergartengruppe
ist somit bedarfsgerecht.
Es wäre zu begrüßen, wenn die Kita "LuiOne" spätestens mit Belegung der
Wohnungen in Betrieb gehen kann.

Das im Konzept beschriebene Außerkrafttreten des Bebauungsplanes
.Einschränkung städtebaulich bedenklicher Nutzungen (Spielhallen) bei
Inkrafttreten des neuen Bebauungsplanes Nr. 220 D ist aufgrund des
Schutzbedürfnisses der Kita-Kinder ausdrücklich zu begrüßen.

Amt 61
Zur Kenntnis und weiteren Veranlassung.

Bamberg, 17.05.2025
Stadtjugendamt
1. .

Steger
Sachgebietsleiterin Kindertagesbetreuung
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Stellungnahme
Stadt Bamberg
Vorhabensbezogener Bebauungsplan Nr. 220 D mit Grünordnungsplan für den Bereich
zwischen Ludwigstraße, Luitpoldstraße, Heiliggrabstraße und Klosterstraße - ,,LuiOne"

Sehr geehrte Damen und Herren,

vielen Dank für Ihre Anfrage. Mit diesem Schreiben erhalten Sie die Stellungnahme der Stadtwerke Bamberg
zum Bebauungsplan Nr. 220 D mit Grünordnungsplan für den Bereich zwischen Ludwigstraße, Luitpoldstraße,
Heiliggrabstraße und Klosterstraße - „LuiOne".

Stellungnahme Strom- und Gasversorgung:
Seitens der Stadtwerke Bamberg Energie- und Wasserversorgungs GmbH ist die Luitpoldstraße 51 mit Gas
und Strom versorgt.

Hier befindet sich die Umspannstelle „ÜWO", die aktuell die elektrische Versorgung gewährleistet. Konzepte
für die Versorgung des neuen Erschließungsgebietes mit Strom wurden bei einem Vor-Ort-Termin diskutiert.
Ein neuer Stationsstandort als Ersatz für die bestehende Umspannstelle wurde ebenfalls abgestimmt.

Auch geplante Anschlusswerte wurden seit der frühzeitigen Beteiligung übermittelt.

Wir weisen darauf hin, dass ausreichend Flächen für die öffentliche Versorgung zur Verfügung stehen
müssen. Leitungen und Kabel müssen innerhalb definierter Leitungszonen verlegt werden.

In der Luitpoldstraße 51 befindet sich eine Gas-Mitteldruckstation, die das Bestandsgebäude mit Erdgas
versorgt. Eine Erschließung des ausgewiesenen Erschließungsgebietes mit Erdgas ist nicht vorgesehen.

Das ausgewiesene Gebiet kann nur mit öffentlichen Versorgungsleitungen erschlossen werden, wenn die
Wege und Flächen öffentlich gewidmet sind. Sonst muss das Versorgungsgebiet bauseits erschlossen
werden.

Wasserversorgung:
Seitens der Stadtwerke Bamberg Energie- und Wasserversorgungs GmbH ist das ausgewiesene
Versorgungsgebiet mit einer Trinkwasserleitung ON 100 erschlossen. Die Versorgungsleitung muss gesichert
werden oder an der Hauptleitung in der Luitpoldstraße zurückgebaut werden, falls diese nicht mehr verwendet
wird.

Da das gesamte Areal des Bebauungsplanes mit einer Tiefgarage unterbaut wird, werden keine weiteren
Versorgungsleitungen der Gas- und Wasserversorgung in das Bebauungsgebiet verlegt.
Geschäftsführer:
Dr.-Ing. Michael Fiedeldey
Aufsichtsratsvorsitzender:
Oberbürgermeister Andreas Starke

Sitz der Gesellschaft:
Margaretendamm 28
96052 Bamberg
Amtsgericht Bamberg HRB 3863

Sparkasse Bamberg
Hypovereinsbank Bamberg
Flessabank Bamberg
USt-IdNr.: DE203099254

IBAN: OE18 7705 0000 0000 0050 82
IBAN: DE51 7702 0070 0003 8821 87
IBAN: DE29 7933 0111 0001 0210 90
Gläubiger-ID: DE2322200000435570

BIC: BYLADEM1SKB
BIC: HYVEOEMM411
BIC: FLESDEMM
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Versorgungsleitungen, die im privaten Grundstücksbereich liegen oder verlaufen, müssen bis zur
Grundstückgrenze zurückgebaut werden.

Fernwärme:
Seitens der Stadtwerke Bamberg Energie- und Wasserversorgungs GmbH fanden mit dem Bauherren einige
Gespräche zur Erschließung des Geländes mit Fernwärme statt.

Stellungnahme Glasfaseranbindung FTTX:
Es bestehen keine Einwände.

Wassergewinnung:
Es bestehen keine Einwände.

Straßenbeleuchtung:
Für Änderungen der bestehenden Straßenbeleuchtung ist die Stadtwerke Bamberg Energiedienstleistung
GmbH zuständig. Die Stadtwerke Bamberg Energiedienstleistung GmbH tritt aufgrund der umfassenden
Verantwortung der Straßenbeleuchtung gemäß dem Straßenbeleuchtungsvertrag als Betreiber der gesamten
Straßenbeleuchtung in Bamberg auf. Die Änderung der Straßenbeleuchtung wird dem Erschließungsträger in
Rechnung gestellt.

Grundsätzliches:
In einem Bereich von 1m dürfen die vorhandenen Versorgungsleitungen/-Kabel der Stadtwerke Bamberg nicht
überbaut werden.
Vor Beginn von Tiefbauarbeiten sind von der ausführenden Firma die aktuellen Leitungsbestandspläne bei
uns anzufordern. Jedes Kabel ist als unter Spannung und jede Leitung als unter Druck stehend zu betrachten
und jede Beschädigung - auch geringfügige Druckstellen und Beschädigung der Umhüllung - ist unverzüglich
bei den Stadtwerken zu melden.
Werden während der Ausführung Leitungen der Stadtwerke Bamberg freigelegt, darf der Graben erst nach
Zustimmung durch die Stadtwerke Bamberg wieder verfüllt werden.

Stellungnahme ÖPNV:
Die seit der frühzeitigen Beteiligung vorgenommenen Änderungen an der Planung sind aus unserer Sicht
überwiegend positiv zu bewerten. Insbesondere der Verzicht auf eine zusätzliche Zufahrt auf Höhe unserer
Haltestelle „Bahnhof/ Ludwigstraße" ist für einen funktionierenden ÖPNV unerlässlich.

Gleichzeitig müssen wir auf Folgendes hinweisen:

Die in der Neuplanung vorgesehene Möglichkeit über die Bestandszufahrt im Grundstück Luitpoldstraße 55/
Ludwigstraße 27 weiterhin Ausfahrten in Richtung Ludwigstraße zuzulassen sehen wir im Hinblick auf die
Verkehrssicherheit nach wie vor sehr kritisch. Wie wir bereits in unserer Stellungnahme vom 07.01.2025
ausgeführt haben, wird unsere direkt angrenzende Haltestelle „Bahnhof/ Ludwigstraße" am Tag von ca. 2.800
Fahrgästen (Ein- und Aussteigern) genutzt, die zu einem weit überwiegenden Anteil die bestehende Einfahrt
kreuzen. Hier besteht ein nicht unerhebliches Konfliktpotential, vor allem zwischen kreuzenden Fahrgästen
und ausfahrenden Fahrzeugen, da der Gehweg beim Ausfahren aus dem Grundstück nicht vollständig
einsehbar ist. Auch wenn von Seiten der Vorhabensträgerin darauf hingewiesen wird, dass die
Bestandszufahrt künftig weniger stark genutzt werden soll, sollte aus unserer Sicht das Ausfahren aus dem
Gelände in Richtung Ludwigstraße nicht erlaubt werden. Dies gilt auch vor dem Hintergrund, dass die Ausfahrt
künftig auch von Lieferverkehr und Carsharing-Nutzern genutzt werden soll, was aus unserer Sicht ein
größeres Gefahrenpotential birgt, als die derzeitige Nutzung, bei der augenscheinlich überwiegend mit der
Örtlichkeit vertraute Stellplatzmieter die Ausfahrt nutzen.

Eine Nutzung der bestehenden Zufahrt als Einfahrt für ausgewählte Nutzergruppen sehen wir demgegenüber
als weniger kritisch an, da dies mit den derzeitigen Verkehrsbelastungen auch funktioniert. Sichergestellt
werden muss aber, dass die Verkehrsbelastung der Einfahrt künftig tatsächlich nicht die heutige Belastung
übersteigt. Eine Erläuterung, wie dies erreicht werden soll (z.B. durch Beschränkung der Zufahrt auf
ausgewählte Nutzergruppen wie Fahrräder, Carsharing, Lieferverkehr und Müllabfuhr) fehlt jedoch. Auch wird
nicht ausgeführt, wie eine entsprechende Beschränkung durchgesetzt werden soll (Beschilderung und/ oder
Beschrankung).
Wir bitten darum, entsprechende Informationen zu ergänzen.

Geschäftsführer:
Dr.-lng. Michael Fiedeldey
Aufsichtsratsvorsitzender:
Oberbürgermeister Andreas Starke

Sitz der Gesellschaft:
Margaretendamm 28
96052 Bamberg
Amtsgericht Bamberg HRB 3863

Sparkasse Bamberg
Hypovereinsbank Bamberg
Flessabank Bamberg
USt-IdNr.: DE203099254

IBAN: DE18 7705 0000 0000 0050 82
IBAN: DE51 7702 0070 0003 8821 87
IBAN: DE29 7933 0111 0001 0210 90
Gläubiger-IO: DE23ZZZ00000435570

BIC: BYLADEM1SKB
BIC: HYVEOEMM411
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Hinsichtlich der Müllabfuhr ist laut Planung eine Abholung im Gelände vorgesehen. Es wird aber auch eine
alternative Lösung für die Müllentsorgung beschrieben, bei der keine Durchfahrung des Geländes erfolgt. Für
diese Variante wird die Bereitstellung von Mülltonnen u.a. an der Zufahrt Ludwigstraße vorgesehen. Diese
Lösung scheidet aus unserer Sicht aus, da unser Busverkehr an der o.g. Haltestelle „Bahnhof/ Ludwigstraße",
die der am stärksten frequentierte Haltepunkt in unserem Liniennetz ist, zu stark behindert würde.

Sharingdienste
Für einen effizienten Betrieb von Mobilitätsstationen ist es aus betrieblicher Sicht sinnvoll, an jedem Standort
eine Mindestanzahl an Sharing-Fahrzeugen vorzusehen. Empfohlen wird eine Ausstattung mit mindestens
fünf E-Bikes und/oder E-Lastenrädern pro Station. Eine ausreichende Fahrzeuganzahl verbessert die
Verfügbarkeit für Nutzerinnen und Nutzer und reduziert den logistischen Aufwand für Umverteilungen.

An allen Standorten, an denen Sharing-Fahrzeuge angeboten werden, sollte eine Ladeinfrastruktur mit
Stromanschlüssen vorhanden sein. Der Betrieb ohne fest installierte Ladeinfrastruktur ist deutlich
aufwendiger, da beispielsweise Akkus manuell getauscht oder Fahrzeuge regelmäßig zu Ladepunkten
transportiert werden müssen.

Im Mobilitätskonzept (S. 6) wird auf vorgesehene Flächen für „E-Scooter und ggf. elektrische Motorroller"
verwiesen. E-Motorroller (E-Mopeds) stellen jedoch einen wichtigen Bestandteil einer attraktiven und
vielseitigen Mobilitätsstation dar und sollten daher nicht als optional betrachtet werden. Im Gegensatz dazu
sind Flächen für E-Scooter aufgrund des Free-Floating-Konzepts weniger erforderlich, da diese Fahrzeuge in
der Regel nicht an festen Stationen abgestellt werden

Mit freundlichen Grüßen

Stadtwerke Bamberg
Energie- und Wasserversorgungs GmbH

Matthias
Windfelder

DOiqtal signiert von MatthiasWindfelder
N. co=Matthias Windelder. c=DE
oStadtwerke Bamberg Energe und
Wasserversorgungs GmbH, ou-Netze,
emamatttas.wirdtetder@stactwerke-.
bearberg.de
Dar 2025.06.18 14 25 46 +0200

Dgtal signiert von Rainer Voll
DN: n=Rainer Voll, ou=N.PB,

Rainer Vollz.ca-
Ort Bamberg
Datum, 2025.06.18 141707 +02'00

i.V. Matthias Windfelder
Sachgebietsleiter

i.V. Rainer Voll
Sachgebietsleiter

Geschäftsführer:
Dr.-lng. Michael Fiedeldey
Aufsichtsratsvorsitzender:
Oberbürgermeister Andreas Starke
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Stadt Bamberg

31/311
Bebauungsplanverfahren Nr. 220 D

für einen Bereich zwischen Ludwigstraße, Luitpoldstraße, Heiliggrabstraße und
Klosterstraße - „LuiOne"
Vorhabenbezogener Bebauungsplan mit Grünordnungsplan, Bebauungsplan der
Innenentwicklung
Teilweise Änderung des Bebauungsplans Nr. 220 A, des Baulinienplans Nr. 98 C, der
Baulinie 35 und des Bebauungsplans „Einschränkung städtebaulich bedenklicher
Nutzungen (Spielhallen)"

1. Zu dem geplanten Vorhaben kann aufgrund der vorgelegten Änderungen und
Ergänzungen vom 03.12.2024 folgende ergänzende Stellungnahme abgegeben
werden

Im Behandlungsvorschlag zur Stellungnahme des Straßenverkehrsamtes vom 05.02.2025 zur
Ausfahrtsituation in der Luitpoldstraße wird im ergänzten Verkehrsgutachten angenommen.
dass sich die Reduzierung der Stellplätze - von derzeit ca. 207 auf künftig ca. 125-
regulierend auf das Kfz-Aufkommen auswirken wird. Dabei wird ein verkehrsregelkonformes
Verhalten der Verkehrsteilnehmenden vorausgesetzt.

Aus Sicht der Verkehrsbehörde ist festzuhalten, dass bei der Bewertung verkehrsrechtlicher
Maßnahmen nicht ausschließlich modellhafte Annahmen. sondern das tatsächliche
Verkehrsgeschehen maßgeblich ist. Eine sichere Ausfahrt muss auch dann gewährleistet sein,
wenn sich das prognostizierte Verkehrsverhalten nicht wie erwartet einstellt. Die
Verkehrsbehörde wird daher - im Rahmen ihrer gesetzlichen Zuständigkeit und innerhalb der
Vorgaben der Straßenverkehrs-Ordnung - etwaige Maßnahmen prüfen und gegebenenfalls
anpassen, sofern dies zur Wahrung der Verkehrssicherheit erforderlich ist.

Für die Dauer des Bestehens der temporären Haltestellen werden ergänzende
Beschilderungen bzw. verkehrsregelnde Maßnahmen vorgeschlagen (z. B. Geschwindigkeits­
beschränkungen im erweiterten Kreuzungsbereich Luitpoldstraße/Luitpoldstraße). Hierzu
weist die Verkehrsbehörde darauf hin, dass die Straßenverkehrs-Ordnung (StVO) für diese
Konstellation keine zusätzliche Geschwindigkeitsreduzierung vorsieht. Maßgeblich ist§ 20
Abs. 1 StVO: An haltenden Linienbussen. Straßenbahnen und gekennzeichneten Schulbussen
(Zeichen 224) darf - auch im Gegenverkehr - nur mit besonderer Vorsicht vorbeigefahren
werden. Weitergehende verkehrsrechtliche Anordnungen sind daher auf Grundlage der
geltenden Rechtslage nicht angezeigt.

Auch wenn die Gutachter zu dem Ergebnis kommen, dass sich die verkehrliche Situation im
Bereich der Ein- und Ausfahrt nicht wesentlich verschärfen wird und die Ausfahrt aus dem
Quartier an der Luitpoldstraße weiterhin in beide Fahrtrichtungen möglich sein soll, kann aus
Sicht der Verkehrsbehörde hierzu keine verbindliche Aussage getroffen werden. Unabhängig
davon wird die Verkehrs-behörde im Rahmen der laufenden Verwaltung ihrer
Verkehrsregelungspflicht nachkommen. Sollte sich im Betriebsablauf die Notwendigkeit
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ergeben, ein Rechtsfahrgebot anzuordnen, wird dies geprüft und - sofern erforderlich -
umgesetzt. Ob sich die im Gutachten prognostizierten Verkehrsmengen auch in der Praxis
bestätigen, bleibt abzuwarten.

Die Verortung des Kita-Drop-Off-Bereichs an der Luitpoldstraße unter Einbeziehung des
öffentlichen Raums wurde mit dem Vorhabenträger abgestimmt. Auf den Einwand der
Verkehrsbehörde, dass ein Aussteigen zur Fahrbahnseite bei einer zulässigen
Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h nicht als optimal anzusehen ist, wurde erwidert, dass
auch ein Ausstieg auf der Gehwegseite möglich sei und es insgesamt eine Vielzahl an
Optionen gebe, ein Kind zur Einrichtung zu bringen. Diese Aussage mag formal zutreffen -
letztlich wird jedoch das tatsächliche Verkehrsgeschehen vor Ort maßgeblich dafür sein, wie
sich Eltern verhalten werden.

Im Bereich der Tiefgaragenzufahrt wurde ein Wendeplatz ergänzt. In der Fortschreibung des
Gutachtens finden sich hierzu jedoch keine näheren Angaben. Es bleibt daher unklar, für
welche Fahrzeugtypen der Wendeplatz ausgelegt ist und wie dessen Nutzung - insbesondere
im Zusammenhang mit dem barrierefreien Kurzzeitparkplatz und der angrenzenden
Außenbestuhlung der Cantina im Bereich des Bestandsgebäudes „Otto" - konfliktfrei und
sicher gewährleistet werden kann.

Für den Rad- und Fußverkehr sieht die Planung eine direkte Verbindung zwischen
Luitpoldstraße, Heiliggrabstraße und Ludwigstraße vor. Aus den vorliegenden Unterlagen
geht jedoch nicht hervor, wie diese Verbindung konkret ausgestaltet werden soll -
insbesondere, wie sichergestellt wird, dass eine unerwünschte Mitnutzung durch den Kfz­
Verkehr wirksam unterbunden wird.

Bamberg. 01.07.2025
Amt 31/311

Robert Schmidt



Von:
An:
Ce:
Betreff:

Datum:

Koordinationsanfrage Vodafone DE
Postfach, Bebauungsplanung
D ZentralePlanung, Vodafone
Stellungnahme S01432402, VF und VDG, Stadt Bamberg, BPIan 220 D-3-2-4-2/Sch,
Bebauungsplanverfahren Nr. 220 D für einen Bereich zwischen Ludwigstraße, Luitpoldstraße,
Heiliggrabstraße und Klosterstraße - „LuiOne"
Freitag, 27. Juni 2025 07:57:48

2RA

Vodafone GmbH/ Vodafone Deutschland GmbH
Südwestpark 15 90449 Nürnberg

Stadt Bamberg - Stadtplanungsamt - Sachgebiet Bebauungsplanung -
bebauungsplanung@stadt.bamberg.de
Untere Sandstraße 34
96049 Bamberg

Zeichen: Netzplanung, Stellungnahme Nr.: S01432402
E-Mail: TDR-S-Bayem.de@vodafone.com
Datum: 27.06.2025
Stadt Bamberg, BPlan 220 D-3-2-4-2/Sch, Bebauungsplanverfahren Nr. 220 D für einen
Bereich zwischen Ludwigstraße, Luitpoldstraße, Heiliggrabstraße und Klosterstraße
„LuiOne"

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir bedanken uns für Ihr Schreiben vom 15.05.2025.

Eine Ausbauentscheidung trifft Vodafone nach internen Wirtschaftlichkeitskriterien. Dazu
erfolgt eine Bewertung entsprechend Ihrer Anfrage zu einem Neubaugebiet. Bei Interesse
setzen Sie sich bitte mit dem Team Neubaugebiete in Verbindung:

Vodafone GmbH/ Vodafone Deutschland GmbH
Neubaugebiete KMU
Südwestpark 15
90449 Nürnberg

Neubaugebiete.de@vodafone.com

Bitte legen Sie einen Erschließungsplan des Gebietes Ihrer Kostenanfrage bei.

Weiterführende Dokumente:

• Kabelschutzanweisung Vodafone GmbH
• Kabelschutzanweisung Vodafone Deutschland GmbH
• Zeichenerklärung Vodafone GmbH
• Zeichenerklärung Vodafone Deutschland GmbH

Freundliche Grüße
Vodafone GmbH/ Vodafone Deutschland GmbH

Dieses Schreiben wurde elektronisch erstellt und ist ohne Unterschrift gültig.



Von:
An:
Betreff:

Datum:
Anlagen:

Koordinationsanfrage Vodafone DE
Postfach, Bebauungsplanung
Stellungnahme S01432401, VF und VDG, Stadt Bamberg, BPlan 220 D-3-2-4-2/Sch,
Bebauungsplanverfahren Nr. 220 D für einen Bereich zwischen Ludwigstraße, Luitpoldstraße,
Heiliggrabstraße und Klosterstraße - „LuiOne"
Freitag, 27. Juni 2025 07:57:37
Bamberg B-Plan Nr 220 D VED.pdf

Vodafone GmbH/ Vodafone Deutschland GmbH
Südwestpark 15 90449 Nürnberg

Stadt Bamberg - Stadtplanungsamt - Sachgebiet Bebauungsplanung -
bebauungsplanung@stadt. bamberg.de
Untere Sandstraße 34
96049 Bamberg

Zeichen: Netzplanung, Stellungnahme Nr.: S0l432401
E-Mail: TDR-S-Bayern.de@vodafone.com
Datum: 27.06.2025
Stadt Bamberg, BPlan 220 D-3-2-4-2/Sch, Bebauungsplanverfahren Nr. 220 D für einen
Bereich zwischen Ludwigstraße, Luitpoldstraße, Heiliggrabstraße und Klosterstraße -
„.LuiOne"

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir bedanken uns für Ihr Schreiben vorn 15.05.2025.

Im Planbereich befinden sich Telekommunikationsanlagen unseres Unternehmens, deren
Lage auf den beiliegenden Bestandsplänen dargestellt ist. Wir weisen darauf hin, dass
unsere Anlagen bei der Bauausführung zu schützen bzw. zu sichern sind, nicht überbaut
und vorhandene Überdeckungen nicht verringert werden dürfen.

Sollte eine Umverlegung oder Baufeldfreimachung unserer Telekommunikationsanlagen
erforderlich werden, benötigen wir mindestens drei Monate vor Baubeginn Ihren Auftrag
an TDR-S-Bayern.de@vodafone.com, um eine Planung und Bauvorbereitung zu
veranlassen sowie die notwendigen Arbeiten durchführen zu können.

Wir weisen Sie ebenfalls darauf hin, dass uns ggf. (z.B. bei städtebaulichen
Sanierungsmaßnahmen) die durch den Ersatz oder die Verlegung unserer
Telekommunikationsanlagen entstehenden Kosten nach§ 150 (1) BauGB zu erstatten sind.

Anlagen:
Lageplan(-pläne)

Weiterführende Dokumente:

• Kabelschutzanweisung Vodafone GmbH
• Kabelschutzanweisung VodafoneDeutschland GmbH
• ZeichenerklärungVodafone GmbH
• Zeichenerklärung Vodafone Deutschland GmbH



Freundliche Grüße
Vodafone GmbH / Vodafone Deutschland GmbH

Dieses Schreiben wurde elektronisch erstellt und ist ohne Unterschrift gültig.
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Postfach_ Bebauungsplanung

Von:
Gesendet:
An:
Ce:
Betreff:

Sehr geehrte Damen und Herren,

Weishaupt, Stefan, Dr. (WWA-KC) <Stefan.Weishaupt@wwa-kc.bayern.de>
Dienstag, 10. Juni 2025 1649
Postfach, Bebauungsplanung
Schwarze, Andrea
AW: Bebauungsplanverfahren Nr. 220 D Beteiligung an der Bauleitplanung
gemäß § 3(2) und § 4(2) Baugestzbuch

zum Konzept des im Betreff genannten Vorhabens haben wir mit Schreiben vom 04.02.2025 (Unser
Zeichen: 2-4622-A-93/2025) aus wasserwirtschaftlicher Sicht bereits Stellung genommen, welche
weiterhin für den Entwurf der Planbegründung (Stand: 07.05.2025) gilt.

Für Rückfragen stehen wir gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Dr. Stefan Weishaupt

Abteilungsleiter Stadt und Landkreis Bamberg Nord

Wasserwirtschaftsamt Kronach

Kulmbacher Straße 15

96317 Kronach

Tel.: +49 (9261) 502-321

Fax: +49 (9261) 502-150

mailto:Stefan.Weishaupt@wwa-kc.bayern.de

P Vor dem Drucken dieser e-Mail denken Sie bitte an den Schutz der Natur und unserer Umwelt!

Von: Schwarze, Andrea <Andrea.Schwarze@stadt.bamberg.de>
Gesendet: Donnerstag, 15. Mai 2025 06:55
An: Poststelle (WWA-KC) <Poststelle@wwa-kc.bayern.de>



Wasserwirtschaftsamt
Kronach

WWA Kronach - Postfach 11 27 - 96324 Küps

Stadt Bamberg
Sachgebiet Bebauungsplanung
Untere Sandstraße 34
96049 Bamberg

<stadtplanungsamt@stadt. bamberg. de>

Ihre Nachricht
07.01.2025

Unser Zeichen
2-4622-BA-93/2025

Bearbeitung +49 (9261) 502-321
Dr. Stefan Weishaupt

Datum
04.02.2025

Bebauungsplanverfahren Nr. 220 D für einen Bereich zwischen Ludwigstraße,
Luitpoldstraße, Heiliggrabstraße und Klosterstraße - ,,LuiOne"
Vorhabenbezogener Bebauungsplan mit Grünordnungsplan
Teilw. Änderung des Bebauungsplans Nr. 220 A, des Baulinienplans Nr. 98 C,
der Baulinie 35 und des Bebauungsplans „Einschränkung städtebaulich
bedenklicher Nutzungen (Spielhallen)"
Frühzeitige Beteiligung gern.§ 3(1) und§ 4(1) BauGB

Sehr geehrte Damen und Herren,

zu dem o. g. Vorhaben nehmen wir als Träger öffentlicher Belange aus wasserwirt­
schaftlicher Sicht wie folgt Stellung:

Wasserschutzgebiete / Wasserversorgung

Der Vorhabensbereich liegt außerhalb festgesetzter oder geplanter Heilquellen- und
Wasserschutzgebiete bzw. wasserwirtschaftlicher Vorbehalts- und Vorrangflächen.

Die Flächen des Änderungsbereiches können an die zentrale Wasserversorgung
(Stadtwerke Bamberg) angeschlossen werden.

Es wird darauf hingewiesen, dass der Schutz künftiger baulicher Anlagen gegen
potenziell vorhandene hohe Grundwasserstände und/oder drückendes Grundwasser
dem jeweiligen Bauherrn obliegt.

Alle Möglichkeiten zur Minimierung von Flächenversiegelungen sollten vorab geprüft
und soweit möglich berücksichtigt werden.

Standort
Kulmbacher Straße 15
96317 Kronach

Telefon/ Telefax
+49 9261 502-0
+49 9261 502-150

E-Mail/ Internet
poststelle@wwa-kc.bayern.de

www.wwa-kc.bayem.de
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Sollte im Rahmen des Gebäudeneubaus beabsichtigt werden, den Wärmebedarf nunmehr
über geothermische Anlagen sicherzustellen, weisen wir vorsorglich auf die notwendigen
wasserrechtlichen Anzeige- und Genehmigungspflichten hin. Wir empfehlen in diesem Falle
eine frühzeitige Kontaktaufnahme mit dem zuständigen Wasserwirtschaftsamt Kronach sowie
dem Umweltamt der Stadt Bamberg.

Den Brandschutz bitten wir mit dem zuständigen Brandrat abzustimmen.

Überschwemmungsgebiete/ Gewässerentwicklung

Im Planungsbereich befinden sich keine Oberflächengewässer und es sind keine festgesetz­
ten oder vorläufig gesicherten Überschwemmungsgebiete sowie wassersensiblen Bereiche
betroffen.

Auf die Gefahren und Regelungen von einer Überflutung durch „wild" abfließendes Oberflä­
chenwasser infolge Starkregenereignisse (vgl. § 37 WHG) wird nachdrücklich hingewiesen.

Die Hinweiskarte Oberflächenabfluss und Sturzflut ist unter https://www.lfu.bay­
ern.de/wasser/starkregen_und_sturzfluten/hinweiskarte/index.htm zu fin-den.

Zur angemessenen Berücksichtigung von Sturzflutgefahren in der Bauleitplanung wird auf die
Arbeitshilfe „Hochwasser- und Starkregenrisiken in der Bauleitplanung" [www.stmuv.bay­
ern.de/themen/wasserwirtschaft/hochwasser/doc/arbeitshilfe kommunen hochwasser­
starkregenrisiken_bauleitplanung_ba.pdf] verwiesen.

Der Abschluss einer Elementarschadensversicherung wird empfohlen.

Abwasser- & Niederschlagswasserbeseitigung / Gewässerschutz

Die Schmutzwasserentsorgung für das „Urbane Gebiet" mit überwiegender Wohnbebauung
sollte über die städtische Kläranlage sichergestellt sein. Der Bereich Bamberg- Ost entwässert
im Bestand im Mischsystem.

Die vorgesehene Entwässerung des Bauvorhabens im Trennsystem ist zu begrüßen, diese
nachhaltige Niederschlagswasserbeseitigung entspricht den wasserrechtlichen Grundsätzen
des § 55 Abs. 2 WHG. Es gilt der Grundsatz, Niederschlagswasser soll ortsnah und ohne
Vermischung mit Schmutzwasser in ein Gewässer eingeleitet werden. Ein naturnaher Umgang
mit dem Regenwasser ist durch Maßnahmen der Regenwasserbewirtschaftung zu erreichen.
Die wirksamsten Maßnahmen bestehen darin, Siedlungsflächen so wenig wie möglich zu
versiegeln und so durchlässig wie möglich zu gestalten. Bei der Konzeption der Niederschlags­
wasserbeseitigung ist grundsätzlich eine Annäherung der Wasserhaushaltsbilanz an natür­
liche Verhältnisse anzustreben. Niederschlagswasser sollte nach Möglichkeit bevorzugt
ortsnah versickert werden. Aus wasserwirtschaftlicher Sicht ist grundsätzlich die oberirdische
Versickerung über bewachsenen Oberboden wünschenswert und nachhaltig. Als Grünfläche
genutzte Geländemulden sollten für die natürliche Versickerung freigehalten werden. Eine
planmäßige Versickerung setzt allerdings zwingend ausreichende Kenntnisse des Baugrunds
voraus.

Auch ein Abtransport des Niederschlagswassers über Rasenmulden oder Gräben wie die
verbindliche Festsetzung zur Dach- und Fassadenbegrünung fördert die Verdunstung und
mindert den Oberflächenabfluss. Regenwasser kann als belebendes Element in eine
interessante Freiraumgestaltung einbezogen werden.

Soweit die Grenzen einer erlaubnisfreien eigenverantwortlichen Niederschlagswasser­
einleitung nach NWFreiV mit TRENGW überschritten werden, sind Einleitungen wasserrecht­
lich zu behandeln und im Verfahren die einschlägigen technischen Regeln für die stoffliche
Bewertung des Niederschlagswassers und Bemessung der Versickerungsanlagen zu



-3-

beachten. Es sind die erforderlichen Behandlungsmaßnahmen entsprechend der Schutzbe­
dürftigkeit des Grundwassers vorzusehen.

Sollten dem Trennsystem wasserrechtliche, sonstige öffentlich-rechtliche Vorschriften oder
wasserwirtschaftliche Belange entgegenstehen, ist eine ordnungsgemäße Mischwasserab­
leitung und -behandlung sicherzustellen.

In Zeiten des Klimawandels kommt einer wassersensiblen Siedlungsentwicklung immer mehr
Bedeutung zu („Schwammstadtprinzip"). Der Leitfaden „Wassersensible Siedlungsentwick­
lung in Bayern- Empfehlungen für ein zukunftsfähiges und klimaangepasstes Regenwasser­
management in Bayern" zeigt hier Lösungsansätze auf, wie eine blau- grüne Infrastruktur, eine
bessere Anpassung an die Folgen des Klimawandels ermöglicht (link:
https://www.stmuv.bayern.de/themen/wasserwirtschaft/abwasser/wassersensible siedlungse
ntwicklunq/index.htm).

Altlasten

Auf den „Mustererlass zur Berücksichtigung von Flächen mit Bodenbelastungen, insbeson­
dere Altlasten, bei der Bauleitplanung und im Baugenehmigungsverfahren" der ARGEBAU,
der mit StMIS vom 18.04.02, Az. IIB5-4611.110-007/91 in Bayern verbindlich eingeführt wurde,
wird hingewiesen.

Es wird empfohlen, eine Anfrage bezüglich eventueller Altlastenverdachtsflächen im Geltungs­
bereich des Flächennutzungsplans beim Klima- und Umweltamt der Stadt Bamberg
vorzunehmen, sofern noch nicht geschehen.

Sollten bei Erschließungs- und Baumaßnahmen Anzeichen gefunden werden, die auf einen
Altlastenverdacht (Verdacht auf Altlasten, schädliche Bodenveränderungen, Grundwasser­
verunreinigungen) schließen lassen, ist das Klima- und Umweltamt der Stadt Bamberg
umgehend zu informieren. Weiterhin wäre bei Altlastenverdacht die Einbindung eines privaten
Sachverständigen nach § 18 BBodSchG angezeigt.

Zusammenfassung

Unter Berücksichtigung der zuvor genannten Hinweise und Anmerkungen können wir der
Planung aus wasserwirtschaftlicher Sicht zustimmen.

Mit freundlichen Grüßen

gez.
Dr. W e i s h a u p t
Abteilungsleiter Stadt und Landkreis Bamberg Nord



Postfach_ Bebauungsplanung

Von:
Gesendet:
An:
Betreff:

Hampl, Lutz (ADBV BA) <Lutz.Hampl@adbv-ba.bayern.de>
Montag, 19. Mai 2025 13:33
Postfach, Bebauungsplanung
BPlanverfahren Nr. 220 D und Nr. 425 Q

BO

Amt für Digitalisierung, Breitband und Vermessung Bamberg

Bamberg, 19. Mai 2025

Sehr geehrte Damen und Herren,
gegen die oben aufgeführten Planungen bestehen von Seiten des Amtes für Digitalisierung,
Breitband und Vermessung Bamberg keine Bedenken

mit freundlichen Grüßen
Lutz Hampl

Lutz Hampl
Amt für Digitalisierung, Breitband und Vermessung Bamberg Schranne 3
96049 Bamberg

Telefon: (0951) 9533-143
Telefax: (0951) 9533-100
E-Mail: hampl.lutz@adbv-ba.bayern.de
http://www.geodaten.bayern.de
https://www.ldbv.bayern.de/service/datenschutz-adbv.html
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Von:
Gesendet:
An:
Betreff:

Bauer, Werner (ALE Oberfranken) <Werner.Bauer@ale-ofr.bayern.de>
Donnerstag, 15. Mai 2025 10:33
Postfach, Bebauungsplanung
AW: Bebauungsplanverfahren Nr. 220 D Beteiligung an der Bauleitplanung
gemäß § 3(2) und § 4(2) Baugestzbuch

Sehr geehrte Damen und Herren,
die vom o.g. Bebauungsplanverfahren betroffenen Flächen liegen nicht im Verfahrensgebiet eines laufenden
Verfahrens der Ländlichen Entwicklung.
Aus der Sicht des Amtes für Ländliche Entwicklung Oberfranken bestehen gegen das
Bebauungsplanverfahren Nr. 220 D keine Bedenken, da Planungen und Vorhaben der Dorf- und
Flurentwicklung dadurch nicht berührt werden. •

Mit freundlichen Grüßen

Werner Bauer
Projektleitung Land- und Dorfentwicklung

Amt für Ländliche Entwicklung Oberfranken
Nonnenbrücke 7a· 96047 Bamberg
Telefon +49 951 837-235
Werner.Bauer@ale-ofr.bayern.de
www.landentwicklung.bayem.de

t Ländliche Entwicklung in Bayern

4%
SEI-DABAY"

Das des
Freistaates Bayern

Jetzt reinklicken!

Von: Schwarze, Andrea <Andrea.Schwarze@stadt.bamberg.de>
Gesendet: Donnerstag, 15. Mai 2025 06:49
An: Poststelle (ALE Oberfranken) <poststelle@ale-ofr.bayern.de>
Betreff: Bebauungsplanverfahren Nr. 220 D Beteiligung an der Bauleitplanung gemäß $ 3(2) und $ 4(2)
Baugestzbuch

Stadt Bamberg Postfach 11 03 23 96031 Bamberg Stadtplanungsamt
Bauleitplanung



Amt für ländliche Entwicklung
Nonnenbrücke 7a
96047 Bamberg

Stadtplanungsamt
Untere Sandstraße 34
96047 Bamberg

Aktenzechen Auskunft ertent
BPlan 220 D-3-2-4-2/Sch Alexander

Ebert

Z-1.206 Telefo 09 51-871609 Fax. 0951-87888-1966

E-Mc glexander.ebert@stadtbamberg.de

Datum: 15.05.2025

www_Stadtbamberg.de

Bebauungsplanverfahren Nr. 220 D
für einen Bereich zwischen Ludwigstraße, Luitpoldstraße, Heiliggrabstraße und
Klosterstraße - „LuiOne"
vorhabenbezogener Bebauungsplan mit Grünordnungsplan,
teilweise Änderung des Bebauungsplans Nr. 220 A, des Baulinienplans Nr. 98 C und
des Bebauungsplans „Einschränkung städtebaulich bedenklicher Nutzungen
(Spielhallen)"

Beteiligung der Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2
BauGB sowie sonstige lnteressensvertretungen und Vereine

Sehr geehrte Damen und Herren,

der Bau- und Werksenat der Stadt Bamberg hat in seiner Sitzung vom 07.05.2025 den Entwurf des
Bebauungsplanes Nr. 220 D für einen Bereich zwischen Ludwigstraße, Luitpoldstraße, Heiliggrabstraße und
Klosterstraße - „LuiOne" gebilligt, sowie die Durchführung der öffentlichen Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB
beschlossen.

Der Bebauungsplan wird als vorhabenbezogener Bebauungsplan gemäß § 12 BauGB aufgestellt. Da mit dem
geplanten Vorhaben ein Bereich nachverdichtet werden soll und der Geltungsbereich hinsichtlich seiner
innerstädtischen Lage sowie seiner geringen Fläche von ca. 1,46 ha die Voraussetzungen eines Bebauungsplans
der Innenentwicklung erfüllt. wird das Bebauungsplanverfahren gemäß § 13a BauGB durchgeführt. Von einer
Umweltprüfung, der Erstellung eines Umweltberichts und der entsprechenden Änderung des
Flächennutzungsplans im Parallelverfahren kann daher abgesehen werden.

Das frühzeitige Beteiligungsverfahren der Öffentlichkeit, der Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange
gemäß SS 3 Abs. 1 und 4 Abs. 1 BauGB wurde bereits durchgeführt und fand in der Zeit vom 13.01.2025 bis
einschließlich 07.02.2025 statt

Ziel der Planung
Die Bayerische Gesellschaft für Wohneigentum Projekt Erlangen GmbH & Co. KG (BGw) plant auf dem ehem. EON­
Gelände die Realisierung eines urbanen Stadtquartiers.

Im gesamten Bauvorhaben sind elf verschiedene Planungsbausteine. Davon befinden sich neun Bausteine
innerhalb des Geltungsbereichs des Bebauungsplans Nr. 220 D. Das Vorhaben „LuiOne" sieht sowohl die
Umnutzung und Aufstockung von Bestandsgebäuden als auch eine ergänzende Nachverdichtung mittels u.a.
siebengeschossigen Wohngebäuden und Dienstleistungen in der Erdgeschosszone vor. Dadurch soll ein urbanes
Quartier in der Nähe des Bahnhofs mit unterschiedlichen Nutzungen entstehen: Gewerbe, Wohnen (unter anderem
geförderter Wohnungsbau (EOF-Wohnen)). freifinanziertes Wohnen und ein Apartmenthaus), soziale Nutzungen

2
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STADT BAMBERG

WIRTSCHAETSFORDERUNG

Bebauungsplanverfahren Nr. 220 D
für einen Bereich zwischen Ludwigstraße, Luitpoldstraße, Heiliggrabstraße und
Klosterstraße - „LuiOne"
Vorhabenbezogener Bebauungsplan mit Grünordnungsplan
Stellungnahme der Wirtschaftsförderung im Rahmen der Beteiligung gern. § 4
Abs. 2 Baugesetzbuch (BauGB)

1. Die Wirtschaftsförderung begrüßt das Bebauungsplanverfahren und das Vor­

haben „LuiOne" weiterhin ausdrücklich. Die geplante Mischung aus Wohnen,

Gewerbe, sozialen und kulturellen Nutzungen schafft ein attraktives, gut ange­

bundenes Quartier mit hoher Aufenthaltsqualität und wirtschaftlichem Poten­

zial.

Die effiziente Nutzung des ehemaligen EON-Geländes durch Umnutzung,

Nachverdichtung und die Integration vielfältiger Angebote stellt einen wichti­

gen Beitrag zur Stadtentwicklung dar. Für Unternehmen wie Fachkräfte sind

insbesondere die Lage am Bahnhof und die vorgesehenen Büro- und Gewer­

beflächen von hoher Relevanz.

Da sich gegenüber der ersten Auslegung keine inhaltlich relevanten Anderun­

gen ergeben haben, bleibt es bei der positiven Einschätzung durch die Wirt­

schaftsförderung.

11.

III.

·.uber Referat 3 /pr. Stefan Golf_g
120.25 ]

Über Referat 6 / Thomas Beese

IV. In das Amt 61/ Alexander Ebert

Stadt Bamberg bR
Baureferat

20. Juni 2025

mit der Bitte um Kenntnisnahme und zur weiteren Verwendung

Bamberg. 16.06.25

Amtfür Wirtschaft

STADTPLANUNGSAMT

Es 30. Juni 2025
] Koov

AL VewSi

Leiterin
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Ebert, Alexander

Von:
Gesendet:
An:
Betreff:

Sehr geehrte Damen und Herren,

Görl, Matthias (aelf-ba) <Matthias.Goerl@aelf-ba.bayern.de>
Donnerstag, 22. Mai 2025 12:29
Schwarze, Andrea
AW: Bebauungsplanverfahren Nr. 220 D Beteiligung an der Bauleitplanung
gemäß § 3(2) und § 4(2) Baugestzbuch

das AELF Bamberg verzichtet auf eine Stellungnahme, da wir landwirtschaftliche Belange

nicht betroffen sehen.

Mit freundlichen Grüßen

Matthias Gör

Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Bamberg

L 2.2 Sachgebiet Landwirtschaft

Schillerplatz 1 5

96047 Bamberg

Tel. 0951/86 87-1288

Fax: 0951/8687-1217

matthias.goerl@aelf-ba.bayern.de <mailto:bernd.hirschlein@aelf-ba.bayern.de>

P Bitte denken Sie an die Umwelt, bevor Sie diese e-Mail ausdrucken



Von: Schwarze, Andrea <Andrea.Schwarze@stadt.bamberg.de>
Gesendet: Donnerstag, 15. Mai 2025 06:49
An: AELF-BA-poststelle (aelf-ba) <poststelle@aelf-ba.bayern.de>
Betreff: Bebauungsplanverfahren Nr. 220 D Beteiligung an der Bauleitplanung gemäß § 3(2) und §
4(2) Baugestzbuch

Stadt Bamberg Postfach 11 03 23 96031 Bamberg

Stadtplanungsamt

Bauleitplanung

Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Bamberg

Schilllerplatz 15

96047 Bamberg

Stadtplanungsamt

Untere Sandstraße 34

96047 Bamberg

Aktenzeichen

Auskunft erteilt

Zi.-Nr..206

2
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Deutscher Wetterdienst - Postfach 20 06 20 - 80006 München

Deutscher Wetterdienst
Wetter und Klima aus einer Hand

Abteilung Finanzen und Service

Stadtplanungsamt
Sachgebiet Bebauungsplanung
Untere Sandstraße 34
96049 Bamberg

Ansprechperson:
Frau Doris Richter
Telefon:
069-8062-9766
E-Mail:
pb24.toeb@dwd.de

Geschäftszeichen:
PB24/07.59.04/
PB248Y_090-2025
Bei Schriftwechsel bitte
angeben!
Fax:

UST-ID: DE221793973

München, 19. Mai 2025

Per E-Mail: bebauungsplanung@stadt.bamberg.de

Stellungnahme zum Bebauungsplanverfahren Nr. 220 D für einen Bereich zwischen
Ludwigstraße, Luitpoldstraße, Heiliggrabstraße und Klosterstraße - „LuiOne"
(Beteiligung an der Bauleitplanung gemäß§ 3(2) und § 4(2) Baugesetzbuch)

Ihr Schreiben vom 15.05.2025
Ihr Aktenzeichen: BPlan 220 D-3-2-4-2/Sch

Sehr geehrte Damen und Herren,

der Deutsche Wetterdienst (DWD) bedankt sich als Träger öffentlicher Belange für die Beteiligung
an o. a. Vorhaben.

Der DWD hat keine Einwände gegen die von Ihnen vorgelegte Planung, da keine Standorte des
DWD beeinträchtigt werden bzw. betroffen sind.

Für Rückfragen stehen wir gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag

Doris
Richter

Digital unterschrieben
von Doris Richter
Datum: 2025.05.19
12:43.05 +02'00

Verwaltungsbereich Süd

'ertufat et2o
aodit tetuundtariie

www.dwd.de
Dienstgebäude: Helene - Weber - Allee 21 - 80637 München - Tel. 069 / 8062 -0

Konto: Bundeskasse Halle - Deutsche Bundesbank Leipzig - IBAN: DE38 8600 0000 0086 0010 40, BIC: MARKDEFFXXX
Der Deutsche Wetterdienst ist eine teilrechtsfähige Anstalt des öffentlichen Rechts im Geschäftsbereich

des Bundesministeriums für Digitales und Verkehr.
Das Qualitätsmanagement des DWD ist zertifiziert nach DIN EN ISO 9001.2015 {Reg -Mr Z1180-DE-0922 Deloitte Certificatiom)



Postfach._ Bebauungsplanung

Von:
Gesendet:
An:
Betreff:

Säger, Horst (IMBY) <Horst.Saeger@immobilien.bayern.de>
Montag, 19. Mai 2025 10:05
Postfach, Bebauungsplanung
Bebauungsplan 220 D

.o

Sehr geehrte Damen und Herrn,

nach Rücksprache in unserem Hause, bestehen gegen den Bebauungsplanentwurf keine
Bedenken.

Mit freundlichen Grüßen

Horst Säger

Sachbearbeiter IVE

Immobilien Freistaat Bayern

Regionalvertretung Oberfranken
Schranne 3·96049 Bamberg
Telefon: +49 951 / 30181191
horst.saeger@immobilien.bayern.de <mailto:name.name@immobilien.bayern.de>
www.imby.de <http://www.imby.de/>

Datenschutzhinweis: www.immobilien.bayern.de/datenschutz/index.html
<http://www.immobilien.bayern.de/datenschutz/index.html>



Von:
An:
Ce:
Betreff:

Datum:

s

krauss@bayreuth.ihk.de
Postfach, Bebauungsplanung; krauss@bayreuth.ihk.de
cordes@bayreuthihk.de; dias@bayreuth.ihk.de
Stellungnahme zur BBPverfahren Nr. 220 D für einen Bereich zwischen Ludwigstraße, Luitpoldstraße,
Heiliggrabstraße und Klosterstraße - „LuiOne" vorhabenbezogener BBP mit GOP, teilweise Änderung des BBP
Nr. 220 A, des Baulinienplans Nr. 98 C und des BBP...
Mittwoch, 18. Juni 2025 15:12:50

2.0

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir bedanken uns für die Gelegenheit zur Stellungnahme gemäß § 4 BauGB. Geplant ist,
westlich des Bahnhofs in Bamberg auf dem früheren EON-Gelände ein Urbanes Gebiet
festzusetzen. Teilweise unter Einbeziehung und Aufstockung bereits vorhandener Gebäude soll
dort eine Vielzahl von Nutzungen entstehen.

Gegen die vorliegende Planung erheben wir keine Einwendungen.

Freundliche Grüße

Ursula Krauß
IHK für Oberfranken Bayreuth
Bahnhofstraße 25
95444 Bayreuth
Tel: 0921886-212



0

Ebert, Alexander

Von:
Gesendet:
An:
Betreff:

Pierdzig, Frank (RMFR) <Frank.Pierdzig@reg-mfr.bayern.de>
Donnerstag, 15. Mai 2025 08:37
Schwarze, Andrea
AW: [EXTERN] Bebauungsplanverfahren Nr. 220 D Beteiligung an der
Bauleitplanung gemäß § 3(2) und § 4(2) Baugestzbuch

Sehr geehrte Damen und Herren,

Belange des Luftamtes Nordbayern sind durch das o.g. Vorhaben nicht betroffen. Eine weitere
Beteiligung am Verfahren ist nicht erforderlich.

Mit freundlichen Grüßen

Frank Pierdzig
Regierung von Mittelfranken
- Luftamt Nordbayern -
Flughafenstraße 118
90411 Nürnberg
Tel.: 0911 52700-32
Fax: 0911 52700-50
E-Mail: frank.pierdzig@reg-mfr.bayern.de <mailto:frank.pierdzig@reg-mfr.bayern.de>
http://www.regierung.mittelfranken.bayern.de
<http://www.regierung.mittelfranken.bayern.de/aufg_abt/abt3/abt31501.htm>

Informationen zur Verarbeitung Ihrer Daten finden Sie in unserer Datenschutzerklärung
<https://www.regierung.mittelfranken.bayern.de/datenschutz/index.html> . Weitere
Informationen erhalten Sie von Ihrem zuständigen Sachbearbeiter.

Von: Schwarze, Andrea <Andrea.Schwarze@stadt.bamberg.de>
Gesendet: Donnerstag, 15. Mai 2025 06:52
An: Pierdzig, Frank (RMFR) <Frank.Pierdzig@reg-mfr.bayern.de>
Betreff: [EXTERN] Bebauungsplanverfahren Nr. 220 D Beteiligung an der Bauleitplanung gemäß §
3(2) und $ 4(2) Baugestzbuch

Hinweis: Diese E-Mail stammt von einem Absender außerhalb des Adressraums bayern.de. Seien
Sie vorsichtig, bevor Sie einen Link anklicken oder einen Anhang öffnen.



Stadt Bamberg Postfach 11 03 23 96031 Bamberg

Stadtplanungsamt

Bauleitplanung

Luftamt Nordbayern Regierung von Oberfranken

Flughafenstraße 118

904 l l Nürnberg

Stadtplanungsamt

Untere Sandstraße 34

96047 Bamberg

Aktenzeichen

Auskunft erteilt

Zi.-Nr ..206

Telefon 09 51-871609

Fax: 0951-87888-1966

Datum: 15.05.2025
2
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PDOc
Ein Unternehmen der OGE

Netzauskunft

PLEdoc GmbH . Gladbecker Straße 404 . 45326 Essen
Telefon
E-Mail

0201/36 59 - 500
netzauskunft@pledoc.de

Stadt Bamberg
Stadtplanungsamt
Sachgebiet Bebauungsplanung
Untere Sandstraße 34
96049 Bamberg

zuständig Kuhlmann, Petra
Durchwahl 0201/3659-204

Ihr Zeichen
BPlan 220 D-3-2-4-
2/Sch

Ihre Nachricht vom Anfrage an
15.05.2025 PLEdoc

unser Zeichen
20250503601

Datum
19.05.2025

Stadt Bamberg: Bebauungsplanverfahren Nr. 220 D vorhabenbezogener Bebauungs­
plan mit Günordnungsplan für den Bereich zwischen Ludwigstraße, Luitpoldstraße,
Heiliggrabstraße und Klosterstraße - „LuiOne" gemäß § 13a BauGB, sowie teilweise
Änderung des Bebauungsplans Nr. 220 A, des Baulinienplans Nr. 98 C und des
Bebauungsplans „Einschränkung städtebaulich bedenklicher Nutzungen
(Spielhallen)";
hier: Beteiligung als Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB

Sehr geehrte Damen und Herren,
wir beziehen uns auf Ihre o.g. Maßnahme und teilen Ihnen hierzu mit, dass von uns
verwaltete Versorgungsanlagen der nachstehend aufgeführten Eigentümer bzw. Betreiber
von der geplanten Maßnahme nicht betroffen werden:
• OGE (Open Grid Europe GmbH), Essen
• Kokereigasnetz Ruhr GmbH, Essen
• Ferngas Netzgesellschaft mbH (FG), Netzgebiet Nordbayern, Schwaig bei Nürnberg
• Mittel-Europäische Gasleitungsgesellschaft mbH (MEGAL), Essen
• Mittelrheinische Erdgastransportleitungsgesellschaft mbH (METG), Essen
• Nordrheinische Erdgastransportleitungsgesellschaft mbH & Co. KG (NETG), Dortmund
• Trans Europa Naturgas Pipeline GmbH (TENP), Essen

Maßgeblich für unsere Auskunft ist der im Übersichtsplan markierte Bereich.
Dort dargestellte Leitungsverläufe dienen nur zur groben Übersicht.

Achtung: Eine Ausdehnung oder Erweiterung des Projektbereichs bedarf immer einer
erneuten Abstimmung mit uns.
Mit freundlichen Grüßen
PLEdoc GmbH

-Dieses Schreiben ist ohne Unterschrift gültig-

Geschäftsführer: Marc-Andre Wegener

PL_Edoc GmbH Gladbecker Straße 404 45326 Essen
Telefon: 0201 136 59-0 Internet: www.pledoc.de
Amtsgericht Essen - Handelsregister 9864 , USt-idNr. DE 170738401

Seite 1 von 2

Zerfikatsrumme
45326 10-22

Zerutzwe rt nacn
OIN EN SO 9001-2015



PeDOc
Ein Unternehmen der GE

Anlage(n)
Ubersichtskarte (© Navlog/GeoBasis-DE / BKG 2020 / geoGLIS OHG (p) by lntergraph)

Datenschutzhinweis:

Im Rahmen der Netzauskunft, werden die von Ihnen angegebenen personenbezogenen Daten zum Zweck der Bearbeitung
Ihres Anliegens und zur Kontaktaufnahme mit Ihnen verarbeitet. Rechtsgrundlage der Verarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 lit. c
DSGVO. Die Aufbewahrungs- bzw. Löschungsfrist beträgt 10 Jahre, sofern nicht bei einer von uns jährlich durchgeführten
Überprüfung ein Zweckfortfall der Aufbewahrung festgestellt wird.

Sie haben das Recht auf Auskunft, Berichtigung, Löschung oder Einschränkung und Übertragbarkeit der Sie betreffenden
personenbezogenen Daten. Zudem haben Sie das Recht aufWiderspruch gegen die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen
Daten.

Seite 2 von 2 zum Schreiben 20250503601 vom 19.05.2025 an Stadt Bamberg
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1.0

Ebert, Alexander

Von:

Gesendet:
An:
Betreff:

Sehr geehrte Frau Schwarze,

Bamberg PI Stadt - Postfach (PP-OFR) <pp-ofr.bamberg.pi­
stadt@polizei.bayern.de>
Mittwoch, 28. Mai 2025 11 :56
Schwarze, Andrea
AW: Bebauungsplanverfahren Nr. 220 D Beteiligung an der Bauleitplanung
gemäß S 3(2) und $ 4(2) Baugestzbuch

seitens der PI Bamberg-Stadt bestehen derzeit keine Einwände.

Mit freundlichen Grüßen

Bianca Zapf

Polizeihauptkommissarin

Polizeiinspektion Bamberg-Stadt

Sachbearbeiterin Verkehr

Schildstraße 81 .96050 Bamberg

Tel: 0951 9129-206.CNP: 7520-206

Fax: 0951 9129-209 .CNP: 7520-209

E-Mail dienstlich: pp-ofr.bamberg.pi-stadt@polizei.bayern.de <mailto:pp-ofr.bamberg.pi­
stadt@polizei.bayern.de>

E-Mail persönlich: bio neo .zapf@polizei.bayern.de <mailto:bianca.zapf@polizei .bayern.de>

Von: Schwarze, Andrea <Andrea.Schwarze@stadt.bamberg.de>
Gesendet: Donnerstag, 15. Mai 2025 06:53
An: Bamberg PI Stadt - Postfach (PP-OFR)
Betreff: Bebauungsplanverfahren Nr. 220 D Beteiligung an der Bauleitplanung gemäß § 3(2) und §
4(2) Baugestzbuch



VORSICHT: Der Absender dieser Nachricht ist nicht aus dem Bereich der Bayerischen Polizei
(externer Absender). Seien Sie besonders achtsam in Bezug auf eventuell enthaltene Links
und/oder Anlagen.

Stadt Bamberg Postfach 11 03 23 96031 Bamberg

Stadtplanungsamt

Bauleitplanung

Polizeiinspektion Bamberg Stadt

Schildstraße 81

96050 Bamberg

Stadtplanungsamt

Untere Sandstraße 34

96047 Bamberg

Aktenzeichen

Auskunft erteilt

Zi.-Nr..206

Telefon 09 51-871609

2



Regierung von Oberfranken
Bergamt Nordbayern

Regierung von Oberfranken, Postfach 110165, 95420 Bayreuth

E-Mail
Stadt Bamberg
Postfach 110323
96031 Bamberg

BPla220 D-3-2-4-2/Sch
15.05.2025

ROF-SG26-3851.1-3-4929-4
Ella Meserth

(0921) 604-1385
(0921) 604-41385

K 114
Ella.Meserth@reg-ofr.bayern.de

12.06.2025

Ihr Zeichen

Datum Ihrer Nachricht

Unser Zeichen

Ansprechpartner

Telefon

PC-Fax

Zimmer

E-Mail

Datum

Bebauungsplanverfahren Nr. 220 D für einen Bereich zwischen Ludwig­
straße, Luitpoldstraße, Heiliggrabstraße und
Klosterstraße - „LuiOne"
vorhabenbezogener Bebauungsplan mit Grünordnungsplan, teilweise
Änderung des Bebauungsplans Nr. 220 A, des Baulinienplans Nr. 98 C
und des Bebauungsplans „Einschränkung städtebaulich bedenklicher
Nutzungen (Spielhallen)"

Sehr geehrte Damen und Herren,

nach den hier vorliegenden Unterlagen werden durch o.g. Vorhaben keine
derzeit von der Regierung von Oberfranken -Bergamt Nordbayern- wahrzu­
nehmenden Aufgaben berührt.

Mit freundlichen Grüßen

gez.

Meserth

Dienstgebäude

Ludwigstraße 20, 95444 Bayreuth

Telefon 0921 604-0

PC-Fax 0921 604-41258
E-Mail poststelle@reg-ofr.bayemn.de

www.regierung.oberfranken.bayem.de

Besuchszeiten

Mo-Do 08.00- 12.00 Uhr

1300-15:30 Uhr

Fr 08.00-12.00 Uhr
oder nach Vereinbarung

StOK Bayern in Landshut
IBAN: DE04 7500 0000 0074 3015 15

BIC: MARKDEF1750

Deutsche Bundesbank Regensburg



Von:
An:
Betreff:

Datum:

Schmitt, Selina
Schwarze, Andrea
AW: Bebauungsplanverfahren Nr. 220 D Beteiligung an der Bauleitplanung gemäß $ 3(2) und 5 4(2)
Baugestzbuch
Montag, 16. Juni 2025 09:54:09

Sehr geehrte Damen und Herren,

gegen die vorliegende Planung der Stadt Bamberg bestehen aus regional planerischer Sicht kein
Einwände.
Wir bitten dies zu vermerken. Vielen Dank.

Mit freundlichen Grüßen

Selina Schmitt

Regionaler Planungsverband
Oberfranken-West
Ludwigstraße 23
96052 Bamberg

Tel +49 951 85232
Fax +49 951 858232
www_Oberfranken -west.de
rpv@lra-ba.ayvern.de

Von: Schwarze, Andrea <Andrea.Schwarze@stadt.bamberg.de>
Gesendet: Donnerstag, 15. Mai 2025 06:53
An: rpv <rpv@lra-ba.bayern.de>
Betreff: Bebauungsplanverfahren Nr. 220 D Beteiligung an der Bauleitplanung gemäß $ 3(2) und
§ 4(2) Baugestzbuch

Stadt Bamberg Postfach 11 03 23
96031 Bamoerg

Regionaler Planungsverband
Ludwigstraße 23
96052 Bamberg

Stadtplanungsamt
Bauleitplanung

Stadtplanungsamt
Untere Sondstroße 34
96047 Bamberg

Isf 09 51-
1·.206 871609

Fox: 0951-87888-1966 Datum: 1505.2025

Plon 220 D-3-2- Alexander
4-2/Sch Eoert F glexrdeeei@tociourrceai www_Stadttorroergde



Bebauungsplanverfahren Nr. 220 D
für einen Bereich zwischen Ludwigstraße, Luitpoldstraße,
Heiliggrabstraße und Klosterstraße - „LuiOne"
vorhabenbezogener Bebauungsplan mit Grünordnungsplan,
teilweise Änderung des Bebauungsplans Nr. 220 A, des Baulinienplans
Nr. 98 C und des Bebauungsplans „Einschränkung städtebaulich
bedenklicher Nutzungen (Spielhallen)"

Beteiligung der Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange gemäß
§ 4 Abs. 2 BauGB sowie sonstige lnteressensvertretungen und Vereine

Sehr geehrte Domen und Herren.

der Bau- und Werksenat der Stadt Bamberg hat in seiner Sitzung vom 07.05.2025 den Entwurf des
Bebauungsplanes Nr. 220 D für einen Bereich zwischen Ludwigstraße, Luitpoldstraße,
Heiliggrabstraße und Klosterstraße - .LuiOne" gebilligt, sowie die Durchführung der öffentlichen
Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB beschlossen.

Der Bebauungsplan wird als vorhabenbezogener Bebauungsplan gemäß § 12 BouGB aufgestellt
Da mit dem geplanten Vorhaben ein Bereich nochverdichtet werden soll und der Geltungsbereich
hinsichtlich seiner innerstädtischen Loge sowie seiner geringen Fläche von ca. 146 ho die
Voraussetzungen eines Bebauungsplans der Innenentwicklung erfüllt, wird das
Bebouungsplonverfahren gemäß § 130 BcuGB durchgeführt Von einer Umweltprüfung, der
Erstellung eines Umweltberichts und der entsprechenden Änderung des Flächennutzungsplans im
Parallelverfahren kann daher abgesehen werden.

Das frühzeitige Beteiligungsverfahren der Öffentlichkeit, der Behörden und sonstigen Trögern
öffentlicher Belange gemäß §§ 3 Abs. 1 und 4 Abs. 1 BouGB wurde bereits durchgeführt und fand in
der Zeit vom 13.012025 bis einschließlich 0702.2025 statt

Ziel der Planung
Die Bayerische Gesellschaft für Wohneigentum Projekt Erlangen GmbH & Co. KG (BGw) plant auf
dem ehern. EON-Gelönde die Realisierung eines urbanen Stodtquortiers

Im gesamten Bauvorhaben sind elf verschiedene Plonungsbousteine. Davon befinden sich neun
Bausteine innerhalb des Geltungsbereichs des Bebauungsplans Nr. 220 D. Das Vorhcben .LuiOne"
sieht sowohl die Umnutzung und Aufstockung von Bestandsgebäuden als auch eine ergänzende
Nachverdichtung mittels u.a. siebengeschossigen Wohngebäuden und Dienstleistungen in der
Erdgeschosszone vor. Dadurch soll ein urbanes Quartier in der Nähe des Bahnhofs mit
unterschiedlichen Nutzungen entstehen: Gewerbe, Wohnen (unter anderem geförderter
Wohnungsbau (EOF-Wohnen)). freifinanziertes Wohnen und ein Apartmenthaus), soziale
Nutzungen wie eine Kinderkrippe und ein Kindergarten, Gastronomie, gesundheitliche Nutzungen
(eine Apotheke, Praxen für Physiotherapie und Logopädie), Büros sowie ein Kulturraum.

Der Geltungsbereich des Bebouungsplonentwurfes zum vorhobenbezogenen Bebauungsplan
Nr. 220 D überplont die bisher überwiegend als Stellplatzflächen festgesetzten Bereiche des seit
1964 rechtskräftigen Bebauungsplanes Nr. 220 A und den Baulinienplan Nr. 98C Für den Baustein
8, der sich an der Luitpoldstroße südwestlich des Hauptgebäudes Luitpoldstraße 51, auf der FI Nr.
1399 befindet, ist ein Ersatzneubau geplant. Dieser Baustein befindet sich nicht im Geltungsbereich
des Bebauungsplanes 220 D, sondern innerhalb des rechtskräftigen Bebauungsplans Nr. 220 A



ZENTRUM
WELTERBE

BAMBERG

@l
unesco
Altstadt vor Bamberg
Welterbe eit 1993

Bebauungsplanverfahren Nr. 220 D für einen Bereich zwischen Ludwigstraße,
Luitpoldstraße, Heiliggrabstraße und Klosterstraße- „LuiOne
Vorhabenbezogener Bebauungsplan mit Grünordnungsplan
Bebauungsplan der Innenentwicklung
Teilweise Änderung des Bebauungsplans Nr. 220 Ades Baulinienplans Nr. 98 C, der
Baulinie 35 und des Bebauungsplans .Einschränkung städtebaulich bedenklicher
Nutzungen (Spielhallen)"

- Beteiligung der Behörden und der Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2
Baugesetzbuch (BauGB) und sonstige Interessensvertretungen und Vereine

I. Das Stadtplanungsamt bat das Zentrum Welterbe Bamberg (ZWB) um
Stellungnahme zu o.g. Verfahren.

Der Geltungsbereich umfasst die Flurnummer 1344, 1346/3, 1348/1. 1349/1.
1350/1, 1383 und 1384/1 (vollständig) sowie 1399,1401/2 und 1400/2 (teilweise)
und hat eine Größe von ca. 1.35 ha. Das Vorhaben sieht in der Nähe des
Bahnhofs die Entwicklung eines urbanen Quartiers mit gemischter Nutzung
(.LuiOne") unter Einbeziehung bestehender Gebäude des ehemaligen EON­
Geländes vor.

Der überwiegende Teil des Geltungsbereichs befindet sich in der Pufferzone
des Welterbeguts und ein Teil des Geltungsbereichs an der Heiliggrabstraße
(Flurnummer 1344 und 1346/3) befindet sich innerhalb des Welterbeguts
.Altstadt von Bamberg". Eine mögliche Beeinträchtigung der visuellen und
strukturellen Integrität des Welterbeguts durch das o.g
Bebauungsplanverfahren ist nicht zu erwarten.

Das ZWB begrüßt die geplante Entwicklung des Stadtquartiers .LuiOne" und
die positiven Auswirkungen des Vorhabens auf die Weiterentwicklung des
Welterbeguts als lebenswerten Ort.

Aus fachlicher Sicht des Zentrums Welterbe Bamberg steht der aktuellen
Planung nichts entgegen.

II. Über das
Referat 4- Frau Ulrike Siebenhaar
mit der Bitte um Kenntnisnahme

in das

Amt61
mit der Bitte um Kenntnisnahme und zur weiteren Verwendung.



III. In Kopie

4/ZWB
mit Auslaufvermerk z.d.A.

12. Juni 2025
4/ZWB

Dr. Simona von Eyb
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